
Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979
(BDG 1979)

Bundesgesetz vom 27. Juni 1979 über das Dienstrecht der 
Beamten in der Fassung des Bundesgesetzes vom 30. 

Dezember 2009, BGBl I Nr 153 
(Auszug)

ALLGEMEINER TEIL

1. Abschnitt
ANWENDUNGSBEREICH

§ 1 (1) Dieses Bundesgesetz ist auf alle Bediensteten anzuwenden,
die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund stehen.
Sie werden im folgenden als „Beamte“ bezeichnet.

(2) Auf die im Art I des Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstge-
setzes (RStDG), BGBl Nr 305/1961, angeführten Richteramtsanwärter
und Richter ist dieses Bundesgesetz nicht anzuwenden.

(3) Auf die im Art IIa RStDG angeführten Staatsanwälte ist dieses
Bundesgesetz nur anzuwenden, soweit dies ausdrücklich bestimmt
wird.

§ 1a Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf
eingetragene Partnerinnen und Partner von Beamtinnen oder Beamten
nach dem Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft (Einge-
tragene Partnerschaft-Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinnge-
mäß anzuwenden: § 42 Abs. 2, und § 76 Abs. 2.

Begriff
§ 2 (1) Ernennung ist die bescheidmäßige Verleihung einer Planstel-

le.

(2) Abweichend vom Abs 1 bedarf es keiner Ernennung, wenn
1. ein Beamter durch Verwendungsänderung oder durch Verset-

zung von seinem bisherigen Arbeitsplatz abberufen wird,
2. die bisherige und die neue Planstelle des Beamten derselben

Verwendungsgruppe angehören und
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3. der Bundespräsident das Recht der Ernennung auf die neue
Planstelle gemäß Art 66 B-VG übertragen hat.

(3) Eine Verwendungsänderung im Sinne des Abs 2 Z 1 liegt auch
dann vor, wenn

1. der Arbeitsplatz des Beamten wegen geänderter Aufgaben
durch Änderung der Bewertung einer anderen Funktionsgrup-
pe oder der Grundlaufbahn derselben Verwendungsgruppe zu-
geordnet wird oder

2. der Zeitraum einer befristeten Ernennung des Beamten ohne
Weiterbestellung endet.

(4) Die Planstelle ist dem Beamten verliehen
1. mit der Rechtskraft der Verwendungsänderung oder Versetz-

ung, sofern im Bescheid kein späterer Wirksamkeitstermin fest-
gelegt oder vorbehalten ist, oder,

2. wenn die Verwendungsänderung oder im Fall des § 41 die Ver-
setzung mit Dienstauftrag verfügt wird, mit dem sonst verfügten
Wirksamkeitszeitpunkt.

(5) Soweit sich dieses Bundesgesetz auf die Ernennung bezieht, ist
damit auch die Verleihung einer Planstelle gemäß den Abs 2 bis 4 er-
faßt.

2. Abschnitt
DIENSTVERHÄLTNIS

Ernennung

Besetzung von Planstellen
§ 3 (1) Die Besetzung einer Planstelle und die Antragstellung hiefür

bedürfen der vorherigen Zustimmung des Bundeskanzlers. Er hat dabei
für eine gleichmäßige Behandlung der Beamten zu sorgen. 

(2) Der Bundeskanzler kann aus Gründen der Zweckmäßigkeit,
Raschheit und Einfachheit und, soweit dadurch nicht die von ihm wahr-
zunehmende Einheitlichkeit in der Besorgung der Personalangelegen-
heiten der Beamten gefährdet wird, durch Verordnung aussprechen,
daß für die Besetzung bestimmter Arten von Planstellen oder für die An-
tragstellung hiefür die im Abs 1 vorgesehene Zustimmung als erteilt gilt.
Der Bundeskanzler kann in der Verordnung außerdem 

1. diese Zustimmung an Bedingungen knüpfen, die den im ersten
Satz angeführten Zielen entsprechen, und
2



Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979
2. bestimmen, daß ihm Besetzungen bestimmter Arten von Plan-
stellen, für die die Zustimmung als erteilt gilt, mitzuteilen sind.

Ernennungserfordernisse
§ 4 (1) Allgemeine Ernennungserfordernisse sind
1. a) bei Verwendungen gemäß § 42a die österreichische

Staatsbürgerschaft,
b) bei sonstigen Verwendungen die österreichische Staats-

bürgerschaft, die Staatsangehörigkeit eines Landes, des-
sen Angehörigen Österreich auf Grund eines Staatsver-
trages im Rahmen der europäischen Integration dieselben
Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat wie öster-
reichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern (Inlände-
rinnen und Inländern), oder die Anerkennung als Flüchtling
oder Person mit subsidiärem Schutzstatus nach der Richt-
linie 2004/83/EG über Mindestnormen für die Anerkennung
und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staaten-
losen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig in-
ternationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu
gewährenden Schutzes, ABl. Nr. L 304/2004 S. 12,

2. die volle Handlungsfähigkeit, 
3. die persönliche und fachliche Eignung für die Erfüllung der Auf-

gaben, die mit der vorgesehenen Verwendung verbunden sind,
und

4. ein Lebensalter von mindestens 18 Jahren und von höchstens
40 Jahren beim Eintritt in den Bundesdienst.

(1a) Das Erfordernis der fachlichen Eignung gemäß Abs 1 Z 3 um-
faßt auch die Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift.
Bei Verwendungen, für deren Ausübung die Beherrschung der deut-
schen Sprache in geringerem Umfang genügt, ist ihre Beherrschung in
dem für diese Verwendung erforderlichen Ausmaß nachzuweisen.

(2) Die besonderen Ernennungserfordernisse werden im Besonde-
ren Teil und durch die Anlage 1 geregelt. Die allgemeinen und beson-
deren Ernennungserfordernisse sind nicht nur für die Ernennung, son-
dern auch für die Verleihung einer Planstelle gemäß § 2 Abs 2 zu erbrin-
gen. 

(3) Von mehreren Bewerbern, die die Ernennungserfordernisse er-
füllen, darf nur der ernannt werden, von dem auf Grund seiner persön-
lichen und fachlichen Eignung anzunehmen ist, daß er die mit der Ver-
wendung auf der Planstelle verbundenen Aufgaben in bestmöglicher
Weise erfüllt.
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(4) bis (6) (entfallen)

Anerkennung von Ausbildungsnachweisen
§ 4a (1) Für Inländerinnen und Inländer, für sonstige Personen mit

der Staatsangehörigkeit eines Landes, dessen Angehörigen Österreich
auf Grund eines Staatsvertrages im Rahmen der europäischen Integra-
tion dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat wie Inlän-
derinnen und Inländern, sowie für Personen, die nach der Richtlinie
2004/83/EG als Flüchtlinge oder Personen mit subsidiärem Schutzsta-
tus anerkannt sind, gelten hinsichtlich der besonderen Ernennungser-
fordernisse ergänzend die Abs. 2 bis 6.

(2) Personen mit einem Ausbildungsnachweis, der zum un-
mittelbaren Zugang zu einem Beruf im öffentlichen Dienst des Her-
kunftslandes berechtigt, erfüllen die entsprechenden besonderen Er-
nennungserfordernisse für eine Verwendung, die diesem Beruf im we-
sentlichen entspricht, wenn

1. diese Entsprechung gemäß Abs 4 festgestellt worden ist und
2. a) eine Anerkennung gemäß Abs 4 ohne Festlegung von Aus-

gleichsmaßnahmen ausgesprochen worden ist oder
b) die in der Anerkennung gemäß Abs 4 festgelegten Aus-

gleichsmaßnahmen erbracht worden sind.
(3) Ausbildungsnachweise nach Abs 2 sind:
1. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnach-

weise gemäß Art 3 Abs 1 Buchstabe c in Verbindung mit Art 11
der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen, ABI Nr L 255 vom 30. 09. 2005 S 22 oder

2. den in Z 1 angeführten nach Art 3 Abs 3 der Richtlinie 2005/36/
EG gleichgestellte Ausbildungsnachweise oder

3. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnach-
weise gemäß Art 9 des Abkommens zwischen der Europä-
ischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und
der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die
Freizügigkeit, ABl Nr L 114/2002 S 6 (BGBl III Nr 133/2002).

(4) Der Leiter der Zentralstelle hat auf Antrag eines Bewerbers ge-
mäß Abs 1 um eine Inländern nicht vorbehaltene Verwendung im Ein-
zelfall zu entscheiden,

1. ob ein im Abs 2 genannter Beruf im öffentlichen Dienst des Her-
kunftslandes der angestrebten Verwendung im wesentlichen
entspricht und

2. ob, in welcher Weise und in welchem Umfang es die Bedacht-
nahme auf die Erfordernisse der Verwendung verlangt, für die
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Anerkennung Ausgleichsmaßnahmen gemäß Art 14 der Richt-
linie 2005/36/EG festzulegen. Ausgleichsmaßnahmen sind ein
Anpassungslehrgang gemäß Art 3 Abs 1 Buchstabe g in Ver-
bindung mit Art 14 der Richtlinie 2005/36/EG oder eine Eig-
nungsprüfung gemäß Art 3 Abs 1 Buchstabe h in Verbindung
mit Art 14 der Richtlinie 2005/36/EG. 

(5) Bei der Entscheidung nach Abs 4 Z 2 ist auf den Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit zu achten. Insbesondere ist zunächst zu prüfen, ob
die vom Antragsteller im Rahmen seiner Berufspraxis in einem Mitglied-
staat oder einem Drittstaat erworbenen Kenntnisse die wesentlichen
Unterschiede, aufgrund deren die Festlegung von Ausgleichsmaß-
nahmen notwendig wäre, ganz oder teilweise ausgleichen. Wird eine
Ausgleichsmaßnahme verlangt, hat der Antragsteller, ausgenommen in
den Fällen des Art 14 Abs 3 der Richtlinie 2005/36/EG, die Wahl zwi-
schen dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung. Bei An-
tragstellern, deren Berufsqualifikationen die Kriterien der auf Grundlage
gemeinsamer Plattformen gemäß Art 15 der Richtlinie 2005/36/EG
standardisierten Ausgleichsmaßnahmen erfüllen, entfallen Ausgleichs-
maßnahmen nach Art 14 der Richtlinie 2005/36/EG.

(6) Auf das Verfahren gemäß Abs 4 und 5 ist das Allgemeine Ver-
waltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl Nr 51, anzuwenden. Dem
Antragsteller ist binnen eines Monats der Empfang der Unterlagen zu
bestätigen und gegebenenfalls mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen.
Der Bescheid ist abweichend von § 73 Abs 1 AVG spätestens vier Mo-
nate nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen des Bewerbers zu er-
lassen.

Ernennungsbescheid
§ 5 (1) Im Ernennungsbescheid sind die Planstelle, der Amtstitel

des Beamten und der Tag der Wirksamkeit der Ernennung anzuführen.
(2) Der Ernennungsbescheid ist dem Beamten spätestens an dem

im Bescheid angeführten Tag der Wirksamkeit der Ernennung zuzustel-
len. Ist dies aus Gründen, die nicht vom Beamten zu vertreten sind,
nicht möglich, so gilt die Zustellung als rechtzeitig, wenn sie innerhalb
von zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses nachgeholt wird. Er-
folgt die Zustellung nicht rechtzeitig, wird die Ernennung abweichend
vom Abs 1 mit dem Tag der Zustellung wirksam.

(3) Bewirkt eine Anrechnung nach § 138 Abs 3 oder § 148 Abs 4,
daß eine laufende Ausbildungsphase mit einem bereits in der Vergan-
genheit liegenden Tag endet, so kann eine auf Grund dieses früheren
Endens mögliche Ernennung des Beamten in eine Funktionsgruppe mit
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Rückwirkung auf den Tag der dauernden Betrauung mit einem Arbeits-
platz der betreffenden Funktionsgruppe, höchstens aber mit Rückwir-
kung auf den Tag ausgesprochen werden, der dem Ende der Ausbil-
dungsphase unmittelbar gefolgt ist.

Begründung des Dienstverhältnisses
§ 6 (1) Durch die Ernennung einer Person, die nicht bereits Bun-

desbeamter ist, wird das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis begrün-
det.

(2) Im Fall der Ernennung einer Person, die nicht bereits in einem
Dienstverhältnis zum Bund steht, beginnt das öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnis abweichend vom § 5 frühestens mit dem Tag des
Dienstantrittes. In diesem Fall tritt der Ernennungsbescheid und damit
die Ernennung rückwirkend außer Kraft, wenn der Dienst nicht am Tag
des Wirksamkeitsbeginnes der Ernennung (§ 5) angetreten wird. Diese
Rechtsfolge tritt nicht ein, wenn die Säumnis innerhalb einer Woche ge-
rechtfertigt und der Dienst am Tag nach dem Wegfall des Hinderungs-
grundes, spätestens aber einen Monat nach dem Tag des Wirksam-
keitsbeginnes angetreten wird.

(3) Im Fall des Abs 2 gilt der Dienst auch dann an einem Monats-
ersten als angetreten, wenn der Dienst zwar nicht an diesem, wohl aber
am ersten Arbeitstag des Monats angetreten wird.

Angelobung

§ 7 (1) Der Beamte hat binnen vier Wochen nach Beginn des öf-
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses folgende Angelobung zu leis-
ten: „Ich gelobe, daß ich die Gesetze der Republik Österreich befolgen
und alle mit meinem Amte verbundenen Pflichten treu und gewissen-
haft erfüllen werde.“

(2) Die Angelobung ist vor einem von der Dienstbehörde hiezu be-
auftragten Beamten zu leisten.

Ernennung im Dienstverhältnis

§ 8 (1) Ernennungen auf Planstellen einer höheren Dienstklasse
oder Dienststufe oder bei Lehrern eines Direktors, Direktorstellvertre-
ters, Abteilungsleiters, Abteilungsvorstandes, Fachvorstandes oder Er-
ziehungsleiters sind mit Wirksamkeit vom 1. Jänner oder 1. Juli vorzu-
nehmen. Außerhalb dieser Termine sind Ernennungen dieser Art nur zu-
lässig, wenn wichtige dienstliche Gründe dies erfordern.
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(2) Die Ernennung auf eine Planstelle einer niedrigeren Verwen-
dungsgruppe als jener, der der Beamte bisher angehört hat, bedarf sei-
ner schriftlichen Zustimmung.

(3) Die Ernennung des Beamten, der (vorläufig) vom Dienst suspen-
diert oder gegen den ein Disziplinarverfahren eingeleitet ist, kann unter
Offenhalten der Planstelle durch Bescheid vorbehalten werden. Wird
die Suspendierung ohne Einleitung eines Disziplinarverfahrens aufge-
hoben oder endet das Verfahren durch Einstellung, Freispruch, Schuld-
spruch ohne Strafe oder durch Verhängung der Strafe eines Verweises
oder einer Geldbuße, so kann innerhalb von sechs Monaten ab rechts-
kräftigem Abschluß des Verfahrens die vorbehaltene Ernennung mit
Rückwirkung bis zum Tage des Vorbehaltes vollzogen werden.

Personalverzeichnis

§ 9 (1) Jede Dienstbehörde hat über alle ihr angehörenden Beam-
tinnen und Beamten ein aktuelles Personalverzeichnis zu führen, wel-
ches mit dem Personalverzeichnis für Vertragsbedienstete zusammen-
gefasst und den der Dienstbehörde angehörenden Beamtinnen und
Beamten möglichst in elektronischer Form zur Einsicht zur Verfügung
zu stellen ist. Aus Gründen der Übersichtlichkeit können für Teilbereiche
getrennte Personalverzeichnisse geführt werden.

(2) Die Beamten sind im Personalverzeichnis getrennt nach Ver-
wendungsgruppen und, soweit dies in Betracht kommt, innerhalb der
Verwendungsgruppen nach Funktionsgruppen, Dienstklassen, Ge-
haltsgruppen, Dienstzulagengruppen und Dienststufen anzuführen.

(3) Im Personalverzeichnis sind folgende Personaldaten anzufüh-
ren:

1. Name und Geburtsdatum,
2. Vorrückungsstichtag,
3. Dienstantrittstag,
4. Tag der Wirksamkeit der Ernennung zum Beamten,
5. Tag der Wirksamkeit der Ernennung in die Besoldungs- oder

Verwendungsgruppe (oder, sofern dies in Betracht kommt, die
Funktionsgruppe, Dienstklasse, Gehaltsgruppe, Dienststufe
oder Dienstzulagengruppe), der der Beamte angehört,

6. Gehaltsstufe und Tag der Vorrückung in die nächsthöhere Ge-
haltsstufe oder der Erlangung der Dienstalterszulage.

7. Dienststelle des Beamten.

Z 7 ist auch auf jene Dienststellen im Bereich des Bundesministeri-
ums für Landesverteidigung und Sport nicht anzuwenden, durch deren
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Anführung im Personalverzeichnis militärische Geheimnisse verletzt
werden könnten.

Provisorisches Dienstverhältnis
§ 10 (1) Das Dienstverhältnis ist zunächst provisorisch.
(2) Das provisorische Dienstverhältnis kann mit Bescheid gekündigt

werden. Die Kündigungsfrist beträgt
während der ersten sechs Monate 
des Dienstverhältnisses (Probezeit) 1 Kalendermonat,
nach Ablauf der Probezeit 2 Kalendermonate
und nach Vollendung des zweiten Dienstjahres 3 Kalendermonate.
Die Kündigungsfrist hat mit Ablauf eines Kalendermonates zu en-

den.
(3) Während der Probezeit ist die Kündigung ohne Angabe von

Gründen, später nur mit Angabe des Grundes möglich. Die Bestim-
mungen über die Probezeit sind nicht anzuwenden auf

1. den Beamten, der unmittelbar vor Beginn des Dienstverhält-
nisses mindestens ein Jahr in einem privatrechtlichen Dienst-
verhältnis zum Bund in gleichwertiger Verwendung zugebracht
hat, und

2. den Beamten, der unmittelbar nach Beendigung einer mindes-
tens ein Jahr dauernden Dienstleistung als zeitverpflichteter
Soldat auf eine Planstelle einer niedrigeren oder gleichwertigen
Verwendungsgruppe ernannt wird.

(4) Kündigungsgründe sind insbesondere:
1. Nichterfüllung von Definitivstellungserfordernissen,
2. Mangel der für die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben erforder-

lichen gesundheitlichen Eignung,
3. unbefriedigender Arbeitserfolg,
4. pflichtwidriges Verhalten,
5. Bedarfsmangel.

Definitives Dienstverhältnis
§ 11 (1) Das Dienstverhältnis wird auf Antrag des Beamten definitiv,

wenn er neben den Ernennungserfordernissen
1. die für seine Verwendung vorgesehenen Definitivstellungserfor-

dernisse erfüllt und
2. eine Dienstzeit von sechs Jahren im provisorischen Dienstver-

hältnis vollendet hat.
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Der Eintritt der Definitivstellung ist mit Bescheid festzustellen.

(2) Die Definitivstellung wird durch eine Beeinträchtigung der per-
sönlichen Eignung des Beamten nicht gehindert, wenn diese Beein-
trächtigung auf Grund eines Dienstunfalles eingetreten ist, den der Be-
amte nach einer Dauer des provisorischen Dienstverhältnisses von vier
Jahren erlitten hat.

(3) In die Zeit des provisorischen Dienstverhältnisses können Zeiten 
1. eines Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses nach § 12 Abs 2

Z 1 oder 4 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl Nr 54, oder
2. einer Tätigkeit oder eines Studiums nach § 12 Abs 3 oder 3a

des Gehaltsgesetzes 1956 

ganz oder zum Teil, im Fall der Z 2 bis zum Höchstausmaß von zwei
Jahren, eingerechnet werden, soweit sie zur Gänze für die Festsetzung
des Vorrückungsstichtages berücksichtigt worden sind. Diese Einrech-
nung wird auch für die im Abs 2 angeführte Frist von vier Jahren wirk-
sam.

(4) Bei der Einrechnung nach Abs 3 ist auf die bisherige Berufslauf-
bahn im Hinblick auf die vorgesehene Verwendung des Beamten Be-
dacht zu nehmen.

(5) Die Wirkung des Abs 1 tritt während eines Disziplinarverfahrens
und bis zu drei Monaten nach dessen rechtskräftigem Abschluß nicht
ein. Wird jedoch das Disziplinarverfahren eingestellt oder der Beamte
freigesprochen, tritt die Wirkung des Abs 1 rückwirkend ein. Im Falle
eines Schuldspruches ohne Strafe kann mit Bescheid festgestellt wer-
den, daß die Wirkung des Abs 1 rückwirkend eintritt, wenn

1. die Schuld des Beamten gering ist,
2. die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen

hat und
3. keine dienstlichen Interessen entgegenstehen.

(6) Endet das Disziplinarverfahren anders als durch Einstellung,
Freispruch oder Schuldspruch ohne Strafe und sind außerdem die Vor-
aussetzungen des Abs 1 erfüllt, kann die Dienstbehörde aus berück-
sichtigungswürdigen Gründen schon während des dreimonatigen Zeit-
raumes eine Definitivstellung vornehmen.

§ 12 (1) Die Definitivstellungserfordernisse werden durch die An-
lage 1 geregelt.

(2) Die besonderen Ernennungs- und die Definitivstellungserforder-
nisse gelten als erfüllt, wenn der definitive Beamte auf eine andere Plan-
stelle jener Verwendungsgruppe ernannt werden soll, der er bereits an-
gehört, und wenn
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1. die Ernennung wegen Änderung des Arbeitsumfanges, der Ar-
beitsbedingungen oder der Organisation des Dienstes notwen-
dig ist oder

2. die Eignung für die neue Verwendung in einer sechsmonatigen
Probeverwendung nachgewiesen wurde.

(3) Abs 2 ist nicht anzuwenden:
1. auf die Ernennungserfordernisse nach § 202 Abs 3, nach An-

lage 1 Z 1.14, 1.15, 1.18, 12.14, 12.15, 12.16 und 21a.2 erster
Satz und auf Ernennungserfordernisse, von denen in anderen
Rechtsvorschriften eine Nachsicht ausgeschlossen ist,

2. auf Ernennungserfordernisse, die für die Ernennung in be-
stimmte Funktionsgruppen oder Dienstklassen vorgeschrieben
sind,

3. auf Ernennungserfordernisse, die gemäß Anlage 1 aus der Ver-
bindung einer bestimmten Ausbildung mit einer bestimmten
Verwendung bestehen,

4. auf einen definitiven Beamten, dem die Dienstbehörde vor An-
tritt der betreffenden Verwendung nachweislich mitgeteilt hat,
daß sie für ihn die Anwendung des Abs 2 wegen der Anforde-
rungen der vorgesehenen Verwendung ausschließt.

(4) Die Dienstbehörde kann im Fall des Abs 3 Z 4 erfolgreich absol-
vierte Ausbildungen und Prüfungen sowie vom Beamten zurückgelegte
Praxiszeiten ganz oder teilweise auf die für die neue Verwendung gel-
tenden Ernennungs- und Definitivstellungserfordernisse anrechnen.

(5) Wer im definitiven Dienstverhältnis die Ernennungserfordernisse
1. für die Verwendungsgruppe A 2 oder eine gleichwertige Ver-

wendungsgruppe durch die erfolgreiche Ablegung der Reife-
und Diplomprüfung bzw. Reifeprüfung an einer höheren Schule
oder

2. für die Verwendungsgruppe A 1 oder eine gleichwertige Besol-
dungs- oder Verwendungsgruppe durch ein abgeschloss-enes
Hochschulstudium

erfüllt, aber auf eine Planstelle einer niedrigeren Verwendungsgrup-
pe ernannt worden ist, kann auf eine Planstelle einer entsprechend hö-
heren Besoldungs- oder Verwendungsgruppe unter der Auflage er-
nannt werden, allfällige sonstige Ernennungserfordernisse und Defini-
tivstellungserfordernisse für die neue Verwendung innerhalb von zwei
Jahren zu erbringen. Wird die Auflage innerhalb dieser Frist nicht erfüllt,
ist der Beamte ohne seine Zustimmung auf eine Planstelle seiner
früheren Verwendungsgruppe zu ernennen. Aus berücksichtigungs-
würdigen Gründen kann die Frist bis zu zweimal erstreckt werden.
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(6) (entfällt)

Übertritt und Versetzung in den Ruhestand

Übertritt in den Ruhestand

§ 13 (1) Der Beamte tritt mit Ablauf des Monats, in dem er sein 65.
Lebensjahr vollendet, in den Ruhestand.

(2) Der zuständige Bundesminister kann den Übertritt des Beamten
in den Ruhestand aufschieben, falls an seinem Verbleiben im Dienst-
stand ein wichtiges dienstliches Interesse besteht. Der Aufschub darf
jeweils höchstens für ein Jahr und insgesamt für höchstens fünf Jahre
ausgesprochen werden.

(§ 13 tritt mit 1. 1. 2017 in Kraft – s § 284 Abs 50 Z 5)

Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit

§ 14 (1) Der Beamte ist von Amts wegen oder auf seinen Antrag in
den Ruhestand zu versetzen, wenn er dauernd dienstunfähig ist. 

(2) aufgehoben 

(3) Der Beamte ist dienstunfähig, wenn er infolge seiner gesund-
heitlichen Verfassung seine dienstlichen Aufgaben nicht erfüllen und
ihm im Wirkungsbereich seiner Dienstbehörde kein mindestens gleich-
wertiger Arbeitsplatz zugewiesen werden kann, dessen Aufgaben er
nach seiner gesundheitlichen Verfassung zu erfüllen imstande ist und
der ihm mit Rücksicht auf seine persönlichen, familiären und sozialen
Verhältnisse billigerweise zugemutet werden kann.

(4) Soweit die Beurteilung eines Rechtsbegriffes im Abs 1 oder 3
von der Beantwortung von Fragen abhängt, die in das Gebiet ärztlichen
oder berufskundlichen Fachwissens fallen, ist von der Versicherungs-
anstalt öffentlich Bediensteter – ausgenommen für die gemäß § 17
Abs 1a des Poststrukturgesetzes (PTSG), BGBl Nr 201/1996, den dort
angeführten Unternehmen zugewiesenen Beamten – Befund und Gut-
achten einzuholen. Für die gemäß § 17 Abs 1a PTSG zugewiesenen
Beamten ist dafür die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten
(ab 1. Jänner 2003: Pensionsversicherungsanstalt) zuständig.

(5) Die Versetzung in den Ruhestand wird mit Ablauf des Monates,
in dem der Bescheid rechtskräftig wird, oder mit Ablauf des darin fest-
gesetzten späteren Monatsletzten wirksam.
11
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(6) Solange über eine zulässige und rechtzeitige Berufung gegen
eine Versetzung in den Ruhestand nicht entschieden ist, gilt der Beamte
als beurlaubt.

(7) Eine Versetzung in den Ruhestand nach den Abs 1 bis 6 ist wäh-
rend einer (vorläufigen)

1. Suspendierung gemäß § 112 oder
2. Dienstenthebung gemäß § 39 des Heeresdisziplinargesetzes

2002 (HDG 2002), BGBl. I Nr. 167,

nicht zulässig.

(8) Abweichend von § 17a Abs 7 PTSG bedarf die Versetzung in
den Ruhestand nach Abs 1 von gemäß § 17 Abs 1a PTSG zugewie-
senen Beamten der Zustimmung des Bundesministers für Finanzen.

Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung

§ 15 (1) Der Beamte kann durch schriftliche Erklärung, aus dem
Dienststand ausscheiden zu wollen, seine Versetzung in den Ruhe-
stand frühestens mit Ablauf des Monats bewirken, in dem er seinen
738. Lebensmonat vollendet.

(2) Die Versetzung in den Ruhestand wird mit Ablauf des Monats
wirksam, den der Beamte bestimmt, frühestens jedoch mit Ablauf des
Monats, der der Abgabe der Erklärung folgt. Hat der Beamte keinen
oder einen früheren Zeitpunkt bestimmt, so wird die Versetzung in den
Ruhestand ebenfalls mit Ablauf des Monats wirksam, der der Abgabe
der Erklärung folgt.

(3) Während einer (vorläufigen) Suspendierung nach § 112 oder ei-
ner (vorläufigen) Dienstenthebung nach § 39 des HDG 2002 kann eine
Erklärung nach Abs 1 nicht wirksam werden. In diesem Fall wird die Er-
klärung frühestens mit Ablauf des Monats wirksam, in dem die (vorläu-
fige) Suspendierung oder die (vorläufige) Dienstenthebung geendet hat.

(4) Die Erklärung nach Abs 1 kann schon ein Jahr vor Vollendung
des 738. Lebensmonats abgegeben werden. Der Beamte kann sie bis
spätestens einen Monat vor ihrem Wirksamwerden widerrufen. Diese
Frist erhöht sich auf drei Monate, wenn der Beamte eine Funktion oder
einen Arbeitsplatz innehat, die nach den §§ 2 bis 4 des Ausschrei-
bungsgesetzes 1989, BGBl Nr 85, auszuschreiben sind. Ein späterer
Widerruf wird nur wirksam, wenn die Dienstbehörde ausdrücklich zu-
gestimmt hat. Während einer (vorläufigen) Suspendierung gemäß § 112
oder einer (vorläufigen) Dienstenthebung nach § 39 des HDG 2002
kann jedoch der Beamte die Erklärung nach Abs 1 jederzeit widerrufen.
12
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Versetzung in den Ruhestand von Amts wegen

§ 15a (1) Der Beamte kann aus wichtigen dienstlichen Interessen
(§ 38 Abs 3) von Amts wegen in den Ruhestand versetzt werden, wenn
er

1. zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhe-
stand seinen 738. Lebensmonat vollendet hat und

2. die für den Anspruch auf Ruhegenuss in Höhe der Ruhege-
nussbemessungsgrundlage erforderliche ruhegenussfähige
Gesamtdienstzeit aufweist.

(2) Die Versetzung in den Ruhestand wird mit Ablauf des im Be-
scheid festgesetzten Monats wirksam.

(3) Während einer (vorläufigen) Suspendierung nach § 112 oder ei-
ner (vorläufigen) Dienstenthebung nach § 39 des Heeresdisziplinarge-
setzes 1994 kann eine Versetzung in den Ruhestand nach Abs 1 nicht
wirksam werden. In diesem Fall wird die Versetzung in den Ruhestand
frühestens mit Ablauf des Monats wirksam, in dem die (vorläufige) Sus-
pendierung oder die (vorläufige) Dienstenthebung geendet hat.

Versetzung in den Ruhestand bei Vorliegen von 
Schwerarbeitszeiten

§ 15b (1) Der Beamte ist auf seinen schriftlichen Antrag in den Ru-
hestand zu versetzen, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Ver-
setzung in den Ruhestand eine nach dem vollendeten 18. Lebensjahr
zurück gelegte ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit von 504 Monaten,
davon mindestens 120 Schwerarbeitsmonate innerhalb der letzten 240
Kalendermonate vor dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in
den Ruhestand, aufweist. Die Versetzung in den Ruhestand kann dabei
frühestens mit dem der Vollendung des 60. Lebensjahres folgenden
Monatsletzten in Anspruch genommen werden. Beamten, die die An-
spruchsvoraussetzungen zum Zeitpunkt der Vollendung des 60. Le-
bensjahres oder danach erfüllen, bleiben diese auch bei einer späteren
Ruhestandsversetzung gewahrt.

(2) Ein Schwerarbeitsmonat ist jeder Kalendermonat, in dem min-
destens 15 Tage Schwerarbeit vorliegen. Die Bundesregierung hat mit
Verordnung festzulegen, unter welchen psychisch oder physisch be-
sonders belastenden Arbeitsbedingungen Schwerarbeit vorliegt.

(3) Der Beamte des Dienststandes, der sein 57. Lebensjahr vollen-
det hat, kann eine bescheidmäßige Feststellung der Anzahl seiner
Schwerarbeitsmonate zu dem dem Einlangen des Antrags folgenden
13
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Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit Rechtskraft
der Feststellung konsumiert.

(4) § 15 Abs 2 bis 4 ist sinngemäß anzuwenden.

Vorzeitige Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung
§ 15c (1) Der Beamte kann durch schriftliche Erklärung, aus dem

Dienststand ausscheiden zu wollen, seine Versetzung in den Ruhe-
stand frühestens mit Ablauf des Monats bewirken, in dem er sein 62.
Lebensjahr vollendet, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Ver-
setzung in den Ruhestand eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit
von 450 Monaten aufweist.

(2) § 15 Abs 2 bis 4 ist sinngemäß anzuwenden.

Wiederaufnahme in den Dienststand
§ 16 (1) Der Beamte des Ruhestandes kann aus dienstlichen Grün-

den durch Ernennung wieder in den Dienststand aufgenommen wer-
den, wenn er im Fall des § 14 Abs 1 seine Dienstfähigkeit wieder erlangt
hat. Ein Ansuchen des Beamten ist nicht erforderlich. 

(2) Die Wiederaufnahme ist nur zulässig, wenn der Beamte das 60.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat und es wahrscheinlich ist, daß er
noch durch mindestens fünf Jahre seine dienstlichen Aufgaben verse-
hen kann.

(3) Der Beamte hat den Dienst spätestens zwei Wochen nach
Rechtskraft des Bescheides, mit dem die Wiederaufnahme in den
Dienststand verfügt wird, anzutreten.

Dienstfreistellung und Außerdienststellung wegen 
Ausübung des Mandates im Nationalrat, im Bundesrat oder 

in einem Landtag
§ 17 (1) Soweit im § 19 Abs 1 Z 1 nicht anderes bestimmt ist, ist

dem Beamten, der Mitglied des Nationalrates, des Bundesrates oder
eines Landtages ist, die zur Ausübung seines Mandates erforderliche
Dienstfreistellung in dem von ihm beantragten prozentuellen Ausmaß
der regelmäßigen Wochendienstzeit unter anteiliger Kürzung seiner Be-
züge zu gewähren. Dienstplanerleichterungen (zB Diensttausch, Einar-
beitung) sind unter Berücksichtigung dienstlicher Interessen in größt-
möglichem Ausmaß einzuräumen.

(2) Das prozentuelle Ausmaß der Dienstfreistellung nach Abs 1 ist
vom Beamten unter Bedachtnahme auf die zur Ausübung des Man-
14
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dates erforderliche Zeit beginnend vom Tag der Angelobung bis zum
Tag des Ausscheidens aus der Funktion für jedes Kalenderjahr im vor-
hinein festzulegen. Bei Lehrern tritt an die Stelle des Kalenderjahres das
Schuljahr. Über- oder Unterschreitungen dieses Prozentsatzes im
Durchrechnungszeitraum sind zulässig. Der Beamte, der Mitglied des
Nationalrates oder des Bundesrates ist, hat das Ausmaß der von ihm
festgelegten Dienstfreistellung im Dienstweg der nach Art 59b B-VG
eingerichteten Kommission mitzuteilen. Bei Meinungsverschieden-
heiten zwischen einem solchen Beamten und seiner Dienstbehörde
über das Ausmaß von Über- oder Unterschreitungen der Dienstfreistel-
lung hat die Kommission dazu auf Antrag der Dienstbehörde oder des
Beamten eine Stellungnahme abzugeben.

(3) Der Beamte, der Mitglied des Nationalrates, des Bundesrates
oder eines Landtages ist, ist jedoch abweichend von Abs 1 für die Dau-
er der Mandatsausübung unter Entfall der Bezüge außer Dienst zu stel-
len, wenn er dies beantragt.

(4) Ist eine Weiterbeschäftigung des Beamten nach Abs 1 auf sei-
nem bisherigen Arbeitsplatz nicht möglich, weil die weitere Tätigkeit auf
dem bisherigen Arbeitsplatz

1. a) als Staatsanwalt, Beamter im Exekutivdienst (Wachebeam-
ter) sowie im übrigen öffentlichen Sicherheitsdienst, im mi-
litärischen Dienst, im Finanz- oder im Bodenschätz-ungs-
dienst oder

b) in einer sonstigen Verwendung auf Grund der Feststellung
des Unvereinbarkeitsausschusses gemäß § 6a Abs 2 des
Unvereinbarkeitsgesetzes 1983, BGBl Nr 330, unzulässig
ist oder

2. auf Grund der besonderen Gegebenheiten neben der Ausü-
bung des Mandates nur unter erheblicher Beeinträchtigung des
Dienstbetriebes möglich wäre,

so ist dem Beamten im Fall der Z 1 lit a innerhalb von zwei Monaten
beginnend vom Tag der Anzeige des Bestehens eines Dienstverhält-
nisses an den Präsidenten des Vertretungskörpers gemäß § 6a Abs 1
des Unvereinbarkeitsgesetzes 1983, im Fall der Z 1 lit b innerhalb von
zwei Monaten nach der Entscheidung des Unvereinbarkeitsaus-
schusses gemäß § 6a Abs 2 des Unvereinbarkeitsgesetzes 1983 und
im Fall der Z 2 innerhalb von zwei Monaten nach Beginn der Funktion
ein seiner bisherigen Verwendung mindestens gleichwertiger zumutba-
rer Arbeitsplatz oder – mit seiner Zustimmung – ein seiner bisherigen
Verwendung möglichst gleichwertiger Arbeitsplatz zuzuweisen, auf den
keiner der in den Z 1 und 2 angeführten Umstände zutrifft. Bei der Aus-
wahl des Arbeitsplatzes ist danach zu trachten, dem Beamten eine Teil-
15
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beschäftigung möglichst in dem von ihm gewählten Umfang anzubie-
ten. Die §§ 38 bis 40 sind in diesen Fällen nicht anzuwenden. Verwei-
gert ein Beamter nach Z 1 seine Zustimmung für die Zuweisung eines
seiner bisherigen Verwendung möglichst gleichwertigen Arbeitsplatzes,
so ist er mit Ablauf der zweimonatigen Frist unter Entfall der Bezüge au-
ßer Dienst zu stellen.

(5) Wird über die Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes nach
Abs 4 kein Einvernehmen mit dem Beamten erzielt, hat die Dienstbe-
hörde hierüber mit Bescheid zu entscheiden. Bei Mitgliedern des Nati-
onalrates und des Bundesrates ist zuvor auf Antrag der Dienstbehörde
oder des Beamten eine Stellungnahme der nach Art 59b B-VG einge-
richteten Kommission zu den bestehenden Meinungsverschieden-
heiten einzuholen.

(6) Ist durch Landesverfassungsgesetz eine Einrichtung mit den
gleichen Befugnissen wie die Kommission gemäß Art 59b B-VG ge-
schaffen worden, so sind Abs 2 letzter Satz und Abs 5 letzter Satz auf
Beamte, die Mitglied des betreffenden Landtages sind, mit der Maßga-
be anzuwenden, daß die Stellungnahme von der gemäß Art 95 Abs 4
B-VG geschaffenen Einrichtung einzuholen ist.

§ 18 Dem Beamten, der sich um das Amt des Bundespräsidenten
oder um ein Mandat im Nationalrat, im Europäischen Parlament oder in
einem Landtag bewirbt, ist ab der Einbringung des Wahlvorschlages
bei der zuständigen Wahlbehörde bis zur Bekanntgabe des amtlichen
Wahlergebnisses die erforderliche freie Zeit zu gewähren.

§ 19 (1) Der Beamte, der
1. Bundespräsident, Mitglied der Bundesregierung, Staatssekre-

tär, Präsident des Rechnungshofes, Präsident des National-
rates, Obmann eines Klubs des Nationalrates, Amtsführender
Präsident des Landesschulrates (Stadtschulrates für Wien),
Mitglied der Volksanwaltschaft, Mitglied einer Landesregierung,
Landesvolksanwalt, Landesrechnungshofdirektor oder 

2. a) Mitglied des Europäischen Parlaments oder
b) der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

ist, ist für die Dauer dieser Funktion unter Entfall der Bezüge außer
Dienst zu stellen.

(2) Abweichend vom Abs 1 Z 2 lit a können Universitätslehrer eine
Tätigkeit in Forschung und Lehre und die Prüfungstätigkeit auch wäh-
rend der Zugehörigkeit zum Europäischen Parlament fortsetzen. Die
Dienstbezüge für diese Tätigkeiten dürfen jedoch in Summe 25% der
Bezüge eines Universitätslehrers nicht übersteigen.
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Auflösung des Dienstverhältnisses
§ 20 (1) Das Dienstverhältnis wird aufgelöst durch
1. Austritt,
2. Kündigung des provisorischen Dienstverhältnisses,
3. Entlassung,
4. Amtsverlust gemäß § 27 Abs 1 des Strafgesetzbuches, BGBl

Nr 60/1974,
4a. Eintritt der Unzulässigkeit der Zurückziehung eines Antrages

auf Leistung eines besonderen Erstattungsbetrages an das
Versorgungssystem der Europäischen Gemeinschaften nach
§ 2 Abs. 2 des EU-Beamten-Sozialversicherungsgesetzes
(EUB-SVG) oder an die Pensionsversicherung für das Staats-
personal nach § 2 Abs 2 des Bundesgesetzes über die Leis-
tung eines besonderen Erstattungsbetrages anlässlich der Auf-
nahme in ein Dienstverhältnis zum Fürstentum Liechtenstein als
Richter oder Staatsanwalt, BGBl I Nr 71/2003 Art I,

5. a) bei Verwendungen gemäß § 42a:
Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft,

b) bei sonstigen Verwendungen:
aa) Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft, wenn

nicht die Staatsangehörigkeit eines vom § 4 Abs 1 Z 1
lit b erfaßten Landes gegeben ist,

bb) Verlust der Staatsangehörigkeit eines vom § 4 Abs 1
Z 1 lit b erfaßten Landes, wenn nicht die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen vom § 4 Abs 1 Z 1 lit b erfaßten
Landes oder die österreichische Staatsbürgerschaft
gegeben ist,

6. Begründung eines unbefristeten Dienstverhältnisses zu einem
Land (zur Gemeinde Wien) als Mitglied eines unabhängigen
Verwaltungssenates,

7. Tod.

(2) Beim Beamten des Ruhestandes wird das Dienstverhältnis au-
ßerdem aufgelöst durch 

1. Verhängung der Disziplinarstrafe des Verlustes aller aus dem
Dienstverhältnis fließenden Rechte und Ansprüche,

2. Verurteilung durch ein inländisches Gericht wegen einer oder
mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu ei-
ner Freiheitsstrafe, wenn
a) die verhängte Freiheitsstrafe ein Jahr übersteigt oder
b) die nicht bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe sechs Mo-

nate übersteigt.
17
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Das Dienstverhältnis wird jedoch nicht aufgelöst, wenn diese
Rechtsfolge bedingt nachgesehen wird, es sei denn, dass die Nach-
sicht widerrufen wird. 

(3) Durch die Auflösung des Dienstverhältnisses erlöschen, soweit
gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, alle aus dem Dienstverhältnis
sich ergebenden Anwartschaften, Rechte und Befugnisse des Beam-
ten und seiner Angehörigen. Ansprüche des Beamten, die sich auf die
Zeit vor der Auflösung des Dienstverhältnisses beziehen, bleiben unbe-
rührt.

(4) Ein Beamter hat dem Bund im Fall der Auflösung des Dienstver-
hältnisses nach Abs 1 Z 1 bis 5 die Ausbildungskosten zu ersetzen,
wenn die Ausbildungskosten für die betreffende Verwendung am Tag
der Beendigung dieser Ausbildung das Sechsfache des Gehaltes eines
Beamten der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V zuzüglich allfälliger Teu-
erungszulagen übersteigen. Der Ersatz der Ausbildungskosten entfällt,
wenn das Dienstverhältnis mehr als fünf Jahre (bei Piloten mehr als acht
Jahre) nach der Beendigung der Ausbildung geendet hat oder das
Dienstverhältnis aus den im § 10 Abs 4 Z 2 und 5 angeführten Gründen
gekündigt worden ist. Bei der Ermittlung der Ausbildungskosten sind

1. die Kosten einer Grundausbildung,
2. die Kosten, die dem Bund aus Anlaß der Vertretung des Beam-

ten während der Ausbildung erwachsen sind, und
3. die dem Beamten während der Ausbildung zugeflossenen Be-

züge, mit Ausnahme der durch die Teilnahme an der Ausbil-
dung verursachten Reisegebühren, 

nicht zu berücksichtigen.

(5) Die dem Bund gemäß Abs 4 zu ersetzenden Ausbildungskosten
sind von der Dienstbehörde mit Bescheid festzustellen, die im Zeitpunkt
des Ausscheidens des Beamten aus dem Dienstverhältnis zuständig
gewesen ist. Der Anspruch auf Ersatz der Ausbildungskosten verjährt
nach drei Jahren ab der Auflösung des Dienstverhältnisses. Die §§ 13a
Abs 2 und 13b Abs 4 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl Nr 54, sind
sinngemäß anzuwenden.

(6) Wird ein Vertragsbediensteter zum Beamten ernannt, so gelten
die Abs 4 und 5 mit der Maßgabe, daß die Zeiten als Vertragsbediens-
teter wie im Beamtendienstverhältnis zugebrachte Zeiten zu behandeln
sind.

(7) Bei der Berechnung der Frist nach Abs 4 zweiter Satz sind
Zeiten eines Karenzurlaubes, mit Ausnahme einer Karenz nach dem
Mutterschutzgesetz (MSchG), BGBl Nr 221/1979, oder Väter-Karenz-
gesetz (VKG), BGBl Nr 299/1990, nicht zu berücksichtigen.
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Austritt
§ 21 (1) Der Beamte kann schriftlich seinen Austritt aus dem

Dienstverhältnis erklären.
(2) Die Austrittserklärung wird mit Ablauf des Monates wirksam,

den der Beamte bestimmt, frühestens jedoch mit Ablauf des Monates,
in dem sie abgegeben wurde. Hat der Beamte keinen oder einen
früheren Zeitpunkt der Wirksamkeit bestimmt, so wird die Austrittser-
klärung ebenfalls mit Ablauf des Monates wirksam, in dem sie abgege-
ben wurde.

(3) Der Beamte kann die Erklärung nach Abs 1 bis spätestens einen
Monat vor ihrem Wirksamwerden widerrufen. Ein späterer Widerruf wird
nur wirksam, wenn die Dienstbehörde ausdrücklich zugestimmt hat.

(4) Abweichend von Abs 2 wird die Austrittserklärung
1. einer Militärperson,
2. eines Berufsoffiziers oder
3. eines Beamten, der gemäß § 61 Abs 15 des Wehrgesetzes

2001 (WG 2001), BGBl I Nr 146, zur Ausübung einer Unteroffi-
ziersfunktion herangezogen wird, 

die zu einem Zeitpunkt abgegeben wird, in dem Anspruch auf eine
Einsatzzulage nach dem Einsatzzulagengesetz, BGBl Nr 423/1992,
besteht, erst mit Ablauf jenes Monats wirksam, der der Beendigung der
Verwendung im jeweiligen Einsatz folgt.

Entlassung wegen mangelnden Arbeitserfolges
§ 22 Der Beamte, über den zweimal aufeinanderfolgend die Fest-

stellung getroffen worden ist, daß er den von ihm zu erwartenden Ar-
beitserfolg nicht aufgewiesen hat, ist mit Rechtskraft der zweiten Fest-
stellung entlassen. Der Rechtskraft der Feststellung ist die Endgültigkeit
des Beurteilungsergebnisses im Sinne des § 87 Abs 2 gleichzuhalten.
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3. Abschnitt
DIENSTLICHE AUSBILDUNG ALS MASSNAHME DER 

PERSONAL- UND VERWALTUNGSENTWICKLUNG

1. Unterabschnitt
Allgemeines

Ziel der dienstlichen Ausbildung

§ 23 (1) Die dienstliche Ausbildung soll dem Beamten die für die Er-
füllung seiner Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und
Fertigkeiten vermitteln, sie erweitern und vertiefen. 

(2) Die dienstliche Ausbildung ist ein Instrument der Personal- und
Verwaltungsentwicklung. Die Ergebnisse des Mitarbeitergespräches
sind für die Erstellung von Ausbildungsplänen nutzbar zu machen. Die
Verantwortlichen für Personalentwicklung und Ausbildung haben den
Ausbildungsbedarf der Mitarbeiter laufend zu erheben, entsprechende
Ausbildungsmöglichkeiten zu sichten und gemeinsam mit den Dienst-
stellenleitern und Vorgesetzten die durchzuführenden Ausbildungs-
maßnahmen festzulegen. 

(3) Die tatsächlich erfolgte Ausbildung ist auf ihre Wirksamkeit hin
zu überprüfen und die Ergebnisse dieser Beurteilung sind in geeigneter
Form zu dokumentieren.

Ausbildungsarten und Formen der dienstlichen Ausbildung

§ 24 (1) Arten der dienstlichen Ausbildung sind
1. die Grundausbildung,
2. das Management-Training sowie
3. die sonstige dienstliche Weiterbildung und Mitarbeiterqualifizie-

rung.

(2) Die Ausbildung hat in Form von Seminaren, Lehrgängen, 
e-learning-Systemen, Traineeprogrammen, Schulungen am Arbeits-
platz, praktischen Verwendungen, Selbststudien oder anderen geeig-
neten Formen zu erfolgen.

(3) Erfolgsnachweise über absolvierte Ausbildungen dürfen nicht für
eine Leistungsfeststellung nach dem 7. Abschnitt herangezogen wer-
den.
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2. Unterabschnitt
Grundausbildung

Grundsätzliche Bestimmungen
§ 25 (1) Die Grundausbildung hat die Grund- und Übersichtskennt-

nisse sowie fachliche, soziale und methodische Fähigkeiten, die für den
vorgesehenen Aufgabenbereich erforderlich sind, zu vermitteln. Über-
dies soll die Grundausbildung zur Erfüllung von Ernennungs- oder De-
finitivstellungserfordernissen führen.

(2) Die Grundausbildung ist von der obersten Dienstbehörde bereit-
zustellen. Beamte mit ähnlichen Aufgabenbereichen innerhalb des Zu-
ständigkeitsbereiches einer obersten Dienstbehörde sind einer einheit-
lichen Grundausbildung zu unterziehen. Die Teilnahme an Lehrgängen
oder Lehrgangsteilen im Rahmen der Grundausbildung ist jedenfalls
Dienst.

Grundausbildungsverordnung
§ 26 (1) Die obersten Dienstbehörden haben für ihren Zuständig-

keitsbereich die Grundausbildung durch Verordnung zu regeln (Grund-
ausbildungsverordnung). Grundausbildungsverordnungen können
auch von mehreren obersten Dienstbehörden einvernehmlich erlassen
werden. 

(2) Die Grundausbildungsverordnungen haben insbesondere zu
enthalten: 

1. Grundausbildungsziele im Hinblick auf die zu vermittelnden
Kenntnisse und Fähigkeiten,

2. Ausbildungsformen,
3. bei Seminaren und Lehrgängen Lehr- und Stundenpläne mit

der Festlegung des auf die einzelnen Lehrgegenstände entfal-
lenden Stundenausmaßes,

4. eine Prüfungsordnung gemäß § 28 Abs 3 sowie
5. allfällige Prüfungsvoraussetzungen im Sinne des § 31 Abs 2.

Zuweisung zur Grundausbildung
§ 27 (1) Der Beamte ist von der Dienstbehörde einer Grundausbil-

dung zuzuweisen, wenn
1. der erfolgreiche Abschluss der betreffenden Grundausbildung

für die Verwendung des Beamten als Definitivstellungserforder-
nis vorgeschrieben ist und
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2. der Beamte die in der Verordnung für die betreffende Grund-
ausbildung allenfalls vorgeschriebenen Praxiszeiten absolviert
hat.

Die Zeit zur Absolvierung der Grundausbildung ist von der Dienst-
behörde nach den dienstlichen Verhältnissen und nach Sicherstellung
eines Ausbildungsplatzes festzusetzen. Auf die persönlichen Verhält-
nisse des Beamten ist dabei angemessen Rücksicht zu nehmen.

(2) Hat der Beamte einen so großen Anteil an der Grundausbildung
versäumt, dass das Ausbildungsziel voraussichtlich nicht erreicht wer-
den kann, ist die Zuweisung zur Grundausbildung zu widerrufen. Ist je-
doch der Beamte ohne sein Verschulden aus einer Grundausbildung
ausgeschieden, so kann er neuerlich einer Grundausbildung zugewie-
sen werden.

Dienstprüfung

§ 28 (1) Die Absolvierung der Grundausbildung ist durch die erfolg-
reiche Ablegung der Dienstprüfung nachzuweisen. Diese ist Bestandteil
der Grundausbildung.

(2) Die Dienstprüfung kann als Gesamtprüfung oder in Teilprü-
fungen stattfinden.

(3) Die nähere Ausgestaltung der Dienstprüfung im Hinblick auf In-
halt, Aufbau und Ablauf erfolgt durch Verordnung der obersten Dienst-
behörde (Prüfungsordnung). Die Prüfungsordnung hat insbesondere zu
behandeln:

1. die Festlegung der Prüfungsfächer samt deren Anforderungs-
niveau,

2. die Gewichtung der einzelnen Prüfungsteile zueinander,
3. ob die Dienstprüfung als Gesamt- oder in Teilprüfungen abzu-

legen ist,
4. ob die Dienstprüfung vor einem Prüfungssenat oder vor Einzel-

prüfern abzulegen ist,
5. Schriftlichkeit oder Mündlichkeit der einzelnen Prüfungsteile,
6. ob eine Hausarbeit abzufassen ist und ob die Hausarbeit als ge-

meinsame Teamarbeit mehrerer Prüfungskandidaten vorgese-
hen werden kann,

7. ein Prüfungsplan, der den Ablauf allfälliger Teilprüfungen bzw
der Gesamtprüfung festlegt, sowie

8. die Bedingungen für eine Wiederholung bei nicht bestandener
Gesamtprüfung, Teilprüfung oder Hausarbeit, wobei eine Ge-
samtprüfung sowie eine Hausarbeit jedenfalls vor Ablauf von
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sechs Monaten und eine Teilprüfung vor Ablauf von drei Mona-
ten wiederholbar sein müssen.

Prüfungsorgane
§ 29 (1) Für die Durchführung der Dienstprüfungen sind von den

obersten Dienstbehörden für ihren Zuständigkeitsbereich Prüfungs-
kommissionen zu bilden. Als Mitglieder einer Prüfungskommission sind
geeignete Personen heranzuziehen, die über entsprechende fachliche
und pädagogische Qualifikationen verfügen. Der Vorsitz-ende der Prü-
fungskommission hat Erfahrung auf dem Gebiet der Personalentwick-
lung aufzuweisen.

(2) Es können für den Zuständigkeitsbereich mehrerer oberster
Dienstbehörden gemeinsame Prüfungskommissionen gebildet wer-
den.

(3) Die Mitgliedschaft zu einer Prüfungskommission ruht vom Tag
der Einleitung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechtskräftigem
Abschluss, während der Zeit der (vorläufigen) Suspendierung vom
Dienst, der Außerdienststellung sowie aus sonstigen, durch Verordnung
festzulegenden Gründen. 

(4) Die Mitgliedschaft zu einer Prüfungskommission endet mit dem
Ablauf der Bestellungsdauer, mit der rechtskräftigen Verhängung einer
Disziplinarstrafe, mit der Versetzung ins Ausland sowie mit dem Aus-
scheiden aus dem Dienststand.

(5) Die oberste Dienstbehörde hat ein Mitglied einer Prüfungskom-
mission abzuberufen, wenn es

1. aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung die mit seiner
Funktion verbundenen Aufgaben dauernd nicht mehr erfüllen
kann oder

2. die mit seiner Funktion verbundenen Pflichten grob verletzt
oder dauernd vernachlässigt hat.

(6) Im Bedarfsfalle ist eine Prüfungskommission durch Neubestel-
lung von Kommissionsmitgliedern für den Rest der Funktionsdauer zu
ergänzen. 

(7) Dienstprüfungen, die als Gesamtprüfungen stattfinden, sind vor
einem Prüfungssenat abzulegen. Teilprüfungen einer Dienstprüfung
können vor einem Prüfungssenat oder vor einem Einzelprüfer abgelegt
werden.

(8) Für die einzelnen Dienstprüfungen sind Prüfer vom Vorsitzenden
der Prüfungskommission aus dem Kreis der Mitglieder der Prüfungs-
kommission zu bestimmen. Sollte eine Gesamtprüfung oder eine Teil-
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prüfung vor einem Prüfungssenat abgehalten werden, so sind dessen
Mitglieder vom Vorsitzenden der Prüfungskommission aus dem Kreis
der Mitglieder der Prüfungskommission auszuwählen. Ein Senatsmit-
glied ist mit der Vorsitzführung zu betrauen.

(9) Die Mitglieder der Prüfungskommission sind in Ausübung dieses
Amtes selbständig und unabhängig. Die oberste Dienstbehörde hat
das Recht, sich über alle Gegenstände der Geschäftsführung einer in
ihrem Ressort eingerichteten Prüfungskommission zu unterrichten.

Anrechnung auf die Grundausbildung

§ 30 Auf die Grundausbildung können anderweitige Ausbildungen
oder sonstige Qualifizierungsmaßnahmen, Berufserfahrungen und
selbständige Arbeiten angerechnet werden, soweit sie mit entspre-
chenden Teilen der Grundausbildung gleichwertig sind und dies im Hin-
blick auf die Ziele der Grundausbildung zweckmäßig ist. Auch die gänz-
liche Anrechnung der Grundausbildung ist zulässig. Die Gleichwertig-
keits- sowie die Zweckmäßigkeitsprüfung nimmt die Dienstbehörde vor.
Ein Rechtsanspruch auf Anrechnung besteht nicht.

Prüfungsverfahren

§ 31 (1) Prüfungstermine einer Gesamtprüfung oder einer Teilprü-
fung sind rechtzeitig bekannt zu geben.

(2) Der Beamte ist zur Dienstprüfung zuzulassen, wenn er, abgese-
hen von der Grundausbildung, die Ernennungserfordernisse für die be-
treffende Verwendung sowie allfällige weitere Erfordernisse erfüllt. Als
weitere Erfordernisse für die Zulassung zur Dienstprüfung können in der
betreffenden Grundausbildungsverordnung festgesetzt werden:

1. die Verpflichtung zum Besuch von Grundausbildungslehrveran-
staltungen wie Lehrgänge und Seminare,

2. die verpflichtende Teilnahme an sonstigen Lehrvermittlungspro-
grammen wie insbesondere e-learning-Systemen,

3. die Absolvierung allfälliger sonstiger Ausbildungen und Praxis-
zeiten samt deren Abfolge.

(3) Bis zum Beginn einer Gesamt- oder Teilprüfung kann der Beam-
te von der Prüfung zurücktreten. Als Rücktritt von der Gesamt- oder
Teilprüfung zu werten sind das Nichterscheinen zu einem Prüfungster-
min und das schuldlose Außerstandesein, eine Gesamt- oder Teilprü-
fung an einem festgesetzten Termin fortzusetzen oder zu beenden. Er-
satztermine hat der Vorsitzende der Prüfungskommiss-ion festzulegen.
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(4) Bei der Durchführung von Prüfungen ist auf Behinderungen des
Beamten so weit billige Rücksicht zu nehmen, als dies mit dem Ausbil-
dungszweck vereinbar ist.

(5) Die Prüfung ist bestanden, wenn bei einer Prüfung vor einem
Prüfungssenat die Mehrheit der Senatsmitglieder oder bei einer Prü-
fung vor einem Einzelprüfer dieser feststellt, dass der Beamte die erfor-
derlichen Kenntnisse beziehungsweise Fertigkeiten besitzt. Stellt die
Mehrheit der Senatsmitglieder oder der Einzelprüfer darüber hinaus
fest, dass der Prüfungserfolg in bestimmten Gegenständen als ausge-
zeichnet zu bewerten ist, so sind der Angabe des Prüfungserfolges die
Worte „mit Auszeichnung aus …“ anzufügen. Über die bestandene Prü-
fung ist dem Beamten ein Zeugnis auszustellen.

(6) Eine Dienstprüfung, die aus Teilprüfungen besteht, ist bestan-
den, wenn alle Teilprüfungen bestanden wurden.

(7) Nicht bestandene Gesamtprüfungen und nicht bestandene Teil-
prüfungen können zweimal wiederholt werden. Die zweite Wiederho-
lung hat jedenfalls vor einem Prüfungssenat stattzufinden.

3. Unterabschnitt
Management-Training und Mitarbeiterqualifizierung

Management-Training

§ 32 (1) Durch das Management-Training ist den Beamten, die auf
Grund ihres Arbeitsplatzes befugt sind, maßgebliche Entscheidungen
hinsichtlich der Planung, Organisation, Kontrolle und Durchführung ge-
setzter Ziele zu treffen, sowie den Beamten, die auf Grund ihres Arbeits-
platzes solche Entscheidungen wesentlich beeinflussen können, die
Möglichkeit zur Erweiterung und Vertiefung der für ihre Tätigkeit erfor-
derlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu bieten.

(2) Spezielle Trainingsprogramme sind für Beamte bereitzu-
stellen, von denen zu erwarten ist, dass sie in Zukunft zum Personen-
kreis gemäß Abs 1 zählen (Junior-Management-Training).

(3) Die Management-Trainings-Programme haben nach Maßgabe
der konkreten Erfordernisse insbesondere zu enthalten:

1. Analyse der politischen, ökonomischen, sozialen und recht-
lichen Einflussfaktoren auf die öffentliche Verwaltung unter Be-
rücksichtigung der Bedingungen in der Europäischen Union,

2. Analyse und Steuerung komplexer Organisationen,
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3. Verbesserung der Teamfähigkeit, der erfolgsorientierten Ver-
handlungsführung, des richtigen Umganges mit Mitarbeitern
sowie anderer sozialer Kompetenzen,

4. Budgetierung, Finanzierung und Rechnungswesen,
5. Personalmanagement,
6. Beschaffung und Vergabewesen,
7. Perfektionierung im Umgang mit moderner Informations- und

Kommunikationstechnologie.
(4) Vor der Teilnahme an einem Management-Trainings-Programm

können Eignungstests, Assessments oder andere Verfahren zur Ermitt-
lung der Übereinstimmung mit dem Zielgruppenprofil durchgeführt wer-
den.

(5) Beamtinnen und Beamten in Führungsfunktionen sind innerhalb
von drei Jahren nach Übernahme dieser Funktion spezielle Seminare,
Lehrgänge, Trainings oder ähnliche geeignete Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen anzubieten, die sie in der Ausübung dieser Funktion
unterstützen, sofern sie solche noch nicht absolviert haben.

Sonstige dienstliche Weiterbildung und 
Mitarbeiterqualifizierung

§ 33 (1) Die Dienstbehörde hat für die Fort- und Weiterbildung der
Beamten zu sorgen, die für die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben er-
forderlich ist.

(2) Weiters sind durch Maßnahmen der dienstlichen Weiterbildung
und Mitarbeiterqualifizierung die Fähigkeiten der Beamten zu fördern
um eine längerfristige berufliche Entwicklung abzusichern.

4. Unterabschnitt
Verwaltungsakademie des Bundes

Aufgabenbereich
§ 34 (1) Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler hat die Ver-

waltungsakademie des Bundes einzurichten. Sie hat nach Anhörung
der obersten Dienstbehörden für die Bediensteten aller Ressorts Ma-
nagement-Trainings-Programme gemäß § 32 Abs. 1 und 2 sowie
sonstige Programme zur dienstlichen Weiterbildung und Mitarbeiter-
qualifizierung, insbesondere zu den Fachgebieten europäische Integra-
tion, Fremdsprachen, Genderkompetenz, Frauenförderung, Ökono-
mie, E-Government sowie Ressourcenmanagement bereitzustellen.
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(2) Sollte in einem Ressort für die Grundausbildung keine geeignete
Ausbildungseinrichtung zur Verfügung stehen, hat der Bundeskanzler
die Grundausbildung bereitzustellen. In diesem Fall ist die entspre-
chende Grundausbildungsverordnung gemäß § 26 vom Bundeskanz-
ler im Einvernehmen mit dem betreffenden Ressort zu erlassen. 

(3) Der Bundeskanzler hat jährlich einen Aufstiegskurs gemäß An-
lage 1 Z 1.13 durchzuführen. Er hat Näheres durch Verordnung zu re-
geln. 

(4) Der Bundeskanzler kann für geeignete Bundesbedienstete den
Zugang zu Aus- und Weiterbildungsangeboten zum Thema Verwal-
tungsmanagement im postgradualen Bildungsbereich sowie im Be-
reich der Fachhochschulen fördern. 

(5) Der Bundeskanzler hat die Erhebung des aktuellen und zukünf-
tigen Ausbildungsbedarfes (§ 23 Abs 2) im Bundesdienst zu unterstüt-
zen und Maßnahmen vorzuschlagen, die geeignet sind, diesen Ausbil-
dungsbedarf unter Zugrundelegung der Anforderungen der Personal-
und Verwaltungsentwicklung zu befriedigen. Zur Mitarbeit sind geeig-
nete Ausbildungseinrichtungen und sonstige Einrichtungen, die sich mit
Personal- und Verwaltungsentwicklungsfragen beschäftigen, einzula-
den. 

(6) Die im Bereich des Bundes stattfindende dienstliche Ausbildung
ist auf ihre Wirksamkeit hin zu beobachten. Der Bundeskanzler hat auf
dieser Grundlage ein Ausbildungs-Controlling durchzuführen. 

Beirat
§ 35 (1) Der Bundeskanzler hat einen Beirat einzurichten, der sich

mit den Aufgaben gemäß § 34, insbesondere aber mit dem konkreten
Bildungsbedarf im Bundesdienst beschäftigt. Dem Beirat gehören je ein
Vertreter der obersten Dienstbehörden sowie ein Vertreter der Gewerk-
schaft Öffentlicher Dienst an. Ein Mitglied des Beirates ist zum Vorsit-
zenden zu bestellen. 

(2) Zur näheren Regelung sowie zur Arbeitsweise des Beirates hat
der Bundeskanzler eine Geschäftsordnung zu erlassen.
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4. Abschnitt
VERWENDUNG DES BEAMTEN

Arbeitsplatz

§ 36 (1) Jeder Beamte, der nicht vom Dienst befreit oder enthoben
ist, ist mit der Wahrnehmung der Aufgaben eines in der Geschäftsein-
teilung seiner Dienststelle vorgesehenen Arbeitsplatzes zu betrauen.

(2) In den Geschäftseinteilungen der Dienststellen darf ein Arbeits-
platz nur für Aufgaben vorgesehen werden, die die volle Normalarbeits-
kraft eines Menschen erfordern. Soweit nicht zwingende dienstliche
Rücksichten entgegenstehen, dürfen auf einem Arbeitsplatz nur gleich-
wertige oder annähernd gleichwertige Aufgaben zusammengefaßt wer-
den.

(3) Mit Zustimmung des Beamten und wenn er die Eignung hiefür
aufweist, kann der Beamte zur Besorgung von Aufgaben herangezo-
gen werden, die regelmäßig von Beamten einer höheren Besoldungs-
oder Verwendungsgruppe oder einer höheren Funktionsgruppe,
Dienstklasse, Dienstzulagengruppe oder Dienststufe oder von Beam-
ten mit einer im § 8 Abs 1 angeführten Leitungsfunktion ausgeübt wer-
den, falls entsprechend eingestufte, für diese Verwendung geeignete
Beamte nicht zur Verfügung stehen.

(4) Der Beamte ist verpflichtet, vorübergehend auch Aufgaben zu
besorgen, die nicht zu den Dienstverrichtungen der betreffenden Ein-
stufung und Verwendung gehören, wenn es im Interesse des Dienstes
notwendig ist.

Telearbeit

§ 36a (1) Soweit nicht dienstliche oder sonstige öffentliche Interes-
sen entgegenstehen, kann einem Beamten mit seiner Zustimmung an-
geordnet werden, regelmäßig bestimmte dienstliche Aufgaben in seiner
Wohnung oder einer von ihm selbst gewählten, nicht zu seiner Dienst-
stelle gehörigen Örtlichkeit unter Einsatz der dafür erforderlichen Infor-
mations- und Kommunikationstechnik zu verrichten (Telearbeit), wenn

1. sich der Beamte hinsichtlich Arbeitserfolg, Einsatzbereitschaft
und der Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten bewährt hat,

2. die Erreichung des vom Beamten zu erwartenden Arbeitser-
folges durch ergebnisorientierte Kontrollen festgestellt werden
kann und
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3. der Beamte sich verpflichtet, die für die Wahrung der Datensi-
cherheit, Amtsverschwiegenheit und anderer Geheimhaltungs-
pflichten erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.

(2) In der Anordnung nach Abs 1 sind insbesondere zu regeln:
1. Art, Umfang und Qualität der in Form von Telearbeit zu erledi-

genden dienstlichen Aufgaben,
2. die dienstlichen Abläufe und die Formen der Kommunikation

zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern der Dienststelle und
dem Telearbeit verrichtenden Beamten, 

3. die Zeiten, in denen der Telearbeit verrichtende Beamte sich
dienstlich erreichbar zu halten hat und

4. die Anlassfälle und Zeiten, in denen der Telearbeit verrichtende
Beamte verpflichtet ist, an der Dienststelle anwesend zu sein.

(3) Telearbeit kann höchstens für die Dauer eines Jahres angeord-
net werden. Verlängerungen um jeweils höchstens ein Jahr sind zuläs-
sig.

(4) Die Anordnung von Telearbeit ist zu widerrufen, wenn
1. eine der Voraussetzungen nach Abs 1 entfällt,
2. der Beamte einer sich aus Abs 1 Z 3 oder Abs 2 Z 2 bis 4 er-

gebenden Verpflichtung wiederholt nicht nachkommt,
3. der Beamte wiederholt den in der regelmäßigen Wochendienst-

zeit zu erwartenden Arbeitserfolg nicht erbringt oder
4. der Beamte seine Zustimmung zur Telearbeit zurückzieht.

(5) Vom Bund sind dem Beamten die zur Verrichtung von Telearbeit
erforderliche technische Ausstattung sowie die dafür notwendigen Ar-
beitsmittel zur Verfügung zu stellen.

Nebentätigkeit

§ 37 (1) Dem Beamten können ohne unmittelbaren Zusammen-
hang mit den dienstlichen Aufgaben, die ihm nach diesem Bundesge-
setz obliegen, noch weitere Tätigkeiten für den Bund in einem anderen
Wirkungskreis übertragen werden.

(2) Eine Nebentätigkeit liegt auch vor, wenn der Beamte auf Veran-
lassung seiner Dienstbehörde eine Funktion in Organen einer juristi-
schen Person des privaten Rechts ausübt, deren Anteile ganz oder teil-
weise im Eigentum des Bundes stehen.

(3) Der Beamte,
1. dessen regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 50a oder

50b herabgesetzt worden ist oder
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2. der eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach
dem VKG in Anspruch nimmt oder

3. der sich in einem Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten
Kindes nach § 75c befindet,

darf eine Nebentätigkeit nur ausüben, wenn und insoweit die obers-
te Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist zu versagen,
wenn die Ausübung dieser Nebentätigkeit dem Grund der nach den Z 1
bis 3 getroffenen Maßnahme widerstreitet.

Versetzung

§ 38 (1) Eine Versetzung liegt vor, wenn der Beamte einer anderen
Dienststelle zur dauernden Dienstleistung zugewiesen wird.

(2) Die Versetzung ist von Amts wegen zulässig, wenn ein wichtiges
dienstliches Interesse daran besteht. Während des provisorischen
Dienstverhältnisses ist eine Versetzung auch ohne wichtiges dienstli-
ches Interesse zulässig.

(3) Ein wichtiges dienstliches Interesse liegt insbesondere vor
1. bei Änderungen der Verwaltungsorganisation einschließlich der

Auflassung von Arbeitsplätzen oder
2. bei Besetzung eines freien Arbeitsplatzes einer anderen Dienst-

stelle, für den keine geeigneten Bewerber vorhanden sind,
wenn der Beamte die für diesen Arbeitsplatz erforderliche Aus-
bildung und Eignung aufweist, oder

3. wenn der Beamte nach § 81 Abs 1 Z 3 den zu erwartenden Ar-
beitserfolg nicht aufgewiesen hat oder

4. wenn über den Beamten eine Disziplinarstrafe rechtskräftig ver-
hängt wurde und wegen der Art und Schwere der von ihm be-
gangenen Dienstpflichtverletzung die Belassung des Beamten
in der Dienststelle nicht vertretbar erscheint.

(4) Bei einer Versetzung an einen anderen Dienstort von Amts we-
gen sind die persönlichen, familiären und sozialen Verhältnisse des Be-
amten zu berücksichtigen. Eine Versetzung ist – ausgenommen in den
Fällen des Abs 3 Z 3 und 4 wie in jenen Fällen, in denen abweichend
vom Abs 3 Z 4 noch keine rechtskräftige Disziplinarstrafe verhängt wor-
den ist – unzulässig, wenn sie für den Beamten einen wesentlichen wirt-
schaftlichen Nachteil bedeuten würde und ein anderer geeigneter Be-
amter, bei dem dies nicht der Fall ist, zur Verfügung steht.

(5) Eine Versetzung des Beamten von Amts wegen durch das Res-
sort, dem der Beamte angehört, in ein anderes Ressort bedarf bei
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sonstiger Nichtigkeit des Bescheides der schriftlichen Zustimmung des
Leiters dieses Ressorts.

(6) Ist die Versetzung des Beamten von Amts wegen in Aussicht ge-
nommen, so ist er hievon schriftlich unter Bekanntgabe seiner neuen
Dienststelle und seiner neuen Verwendung mit dem Beifügen zu ver-
ständigen, daß es ihm freisteht, gegen die beabsichtigte Maßnahme
binnen zwei Wochen nach Zustellung Einwendungen vorzubringen.
Werden innerhalb der angegebenen Frist solche Einwendungen nicht
vorgebracht, so gilt dies als Zustimmung zur Versetzung.

(7) Die Versetzung ist mit Bescheid zu verfügen; in diesem ist fest-
zustellen, ob der Beamte die für die Versetzung maßgebenden Gründe
gemäß §§ 141a, 145b oder 152c BDG 1979 zu vertreten hat oder
nicht. Eine Berufung gegen diesen Bescheid hat keine aufschiebende
Wirkung. Der vom Beamten zuletzt innegehabte Arbeitsplatz darf bis
zur Rechtskraft des Bescheides nicht auf Dauer besetzt werden.

(8) Im Fall der Versetzung an einen anderen Dienstort ist dem Be-
amten eine angemessene Übersiedlungsfrist zu gewähren.

Freigabepflicht bei Ressortwechsel

§ 38a (1) Strebt ein Beamter seine Versetzung in ein anderes Res-
sort an und fordert dieses Ressort den Beamten an, hat das Ressort,
dem der Beamte angehört, eine Dienstzuteilung spätestens mit Wirk-
samkeit von dem Monatsersten zu verfügen, der auf den Ablauf von drei
Monaten nach Einlangen der Anforderung folgt. Der vom anfordernden
Ressort verlangten Dienstzuteilung des Beamten ist bis zu einer Dauer
von drei Monaten zu entsprechen. Eine länger dauernde Dienstzutei-
lung bedarf der Zustimmung des abgebenden Ressorts. 

(2) Verlangt das anfordernde Ressort mit Zustimmung des Beam-
ten beim abgebenden Ressort dessen Versetzung zum anfordernden
Ressort, gilt diese zum verlangten Wirksamkeitstermin als verfügt,
wenn dieser Termin auf einen Monatsersten fällt und

1. nicht vor dem Ablauf von zwei Monaten einer Dienstzuteilung
nach Abs 1 liegt oder

2. unmittelbar an den Ablauf einer länger dauernden Dienstzutei-
lung nach Abs 1 anschließt.

(3) Strebt ein Beamter seine Versetzung in ein anderes Ressort an
und verlangt dieses Ressort die Versetzung des Beamten ohne voran-
gehende Dienstzuteilung, gilt die Versetzung mit Wirksamkeit von dem
Monatsersten als verfügt, der auf den Ablauf von drei Monaten nach
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dem Einlangen der Anforderung folgt. Diese Frist kann mit Zustimmung
des abgebenden Ressorts verkürzt werden.

(4) Strebt ein Beamter seine Versetzung in den Rechnungshof an
und fordert ihn dieser an, hat das Ressort, dem der Beamte angehört,
eine Dienstzuteilung spätestens mit Wirksamkeit von dem Monat zu
verfügen, der auf den Ablauf von drei Monaten nach Einlangen der An-
forderung folgt. Der vom Rechnungshof verlangten Dienstzuteilung ist
bis zu einer Dauer von einem Jahr zu entsprechen. Eine länger dau-
ernde Dienstzuteilung bedarf der Zustimmung des abgebenden Res-
sorts.

(5) Verlangt der Rechnungshof mit Zustimmung des Beamten beim
abgebenden Ressort dessen Versetzung zum Rechnungshof, gilt diese
zu dem auf den Ablauf der Dienstzuteilung folgenden Monatsersten als
verfügt.

Dienstzuteilung

§ 39 (1) Eine Dienstzuteilung liegt vor, wenn der Beamte vorüber-
gehend einer anderen Dienststelle zur Dienstleistung zugewiesen und
für die Dauer dieser Zuweisung mit der Wahrnehmung von Aufgaben
eines in der Geschäftseinteilung dieser Dienststelle vorgesehenen Ar-
beitsplatzes betraut wird.

(2) Eine Dienstzuteilung ist nur aus dienstlichen Gründen zu-
lässig. Sie darf ohne schriftliche Zustimmung des Beamten höchstens
für die Dauer von insgesamt 90 Tagen in einem Kalenderjahr ausge-
sprochen werden.

(3) Eine darüber hinausgehende Dienstzuteilung ist ohne Zustim-
mung des Beamten nur dann zulässig, wenn 

1. der Dienstbetrieb auf andere Weise nicht aufrechterhalten wer-
den kann oder

2. sie zum Zwecke einer Ausbildung erfolgt.

(4) Bei einer Dienstzuteilung ist auf die bisherige Verwendung des
Beamten und auf sein Dienstalter, bei einer Dienstzuteilung an einen an-
deren Dienstort außerdem auf seine persönlichen, familiären und sozi-
alen Verhältnisse Bedacht zu nehmen. 

(5) Die Abs 2 bis 4 sind auch bei einer Verwendung in einer 
Außenstelle, die außerhalb des Dienstortes liegt, anzuwenden.

§ 39a (1) Die Zentralstelle kann den Beamten mit seiner Zustim-
mung
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1. zu Ausbildungszwecken oder als Nationalen Experten zu einer
Einrichtung, die im Rahmen der europäischen Integration oder
der OECD tätig ist, oder

2. für eine im Bundesinteresse gelegene Tätigkeit zu einer sonsti-
gen zwischenstaatlichen Einrichtung oder

3. zu Aus- oder Fortbildungszwecken für seine dienstliche Ver-
wendung zu einer Einrichtung eines anderen inländischen
Rechtsträgers im Inland oder

4. für eine Tätigkeit im Rahmen von Partnerschaftsprojekten auf
Grund von Außenhilfsprogrammen der Europäischen Union
(insbesondere so genannten Twinning-Projekten) 

entsenden.

(2) Auf die Entsendung sind die Bestimmungen über die Dienstzu-
teilung anzuwenden. Für die Dauer einer solchen Entsendung gilt die
betreffende Einrichtung als Dienststelle.

(3) Entsendungen nach Abs 1 Z 2 und Z 4 dürfen zusammenge-
nommen eine Gesamtdauer von sechs Jahren im Bundesdienstverhält-
nis, eine Entsendung nach Abs 1 Z 3 darf die dem Anlaß angemessene
Dauer, längstens jedoch sechs Monate, nicht übersteigen.

(4) Erhält der Beamte für die Tätigkeit selbst, zu der er entsandt
worden ist, oder im Zusammenhang mit ihr Zuwendungen von dritter
Seite, so hat er diese Zuwendungen dem Bund abzuführen.

(5) Abs 4 ist nicht anzuwenden, wenn der Beamte auf alle ihm aus
Anlaß der Entsendung nach § 21 des Gehaltsgesetzes 1956 und nach
der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl Nr 133, gebührenden Leis-
tungen schriftlich verzichtet; ein teilweiser Verzicht ist unzulässig. Im Fall
des Verzichts gelten die von dritter Seite erhaltenen Zuwendungen, so-
weit sie nicht Reisekostenersätze sind, als Zulagen und Zuschüsse ge-
mäß § 21 des Gehaltsgesetzes 1956. Ein Verzicht ist rechtsunwirksam,
wenn ihm eine Bedingung beigefügt ist. Der Verzicht oder ein allfälliger
Widerruf des Verzichts werden ab dem dem Einlangen folgenden Mo-
natsersten wirksam; langen sie an einem Monatsersten ein, dann ab
diesem.

(6) Eine Entsendung nach Abs 1 Z 4 ist nur zulässig, wenn sich die
das Projekt finanzierende Einrichtung verpflichtet, dem Bund Ersatz
nach § 78c Abs 4 zu leisten.

(7) (entfällt)
§ 39b (1) Das Bundesministerium für Landesverteidigung und

Sport kann eine Beamtin oder einen Beamten im Rahmen ihrer oder
seiner dienstlichen Verwendung
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1. zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung ihrer oder seiner
medizinischen, medizin-technischen oder pflegerischen Fähig-
keiten und

2. in Durchführung eines entsprechenden Kooperationsvertrages
zu einem Kooperationspartner entsenden, sofern eine solche Ent-

sendung in unmittelbarem und überwiegendem Zusammenhang mit
der Erfüllung der Aufgaben des Bundesheeres steht.

(2) Auf die Entsendung sind die Bestimmungen über die Dienstzu-
teilung anzuwenden. Für die Dauer einer solchen Entsendung bleibt die
Beamtin oder der Beamte Angehörige oder Angerhöriger ihrer oder sei-
ner Stammdienststelle.

(3) Dienstzuteilungen nach § 39 Abs. 2 und Entsendungen nach
Abs. 1 dürfen ohne schriftliche Zustimmung der Beamtin oder des Be-
amten zusammen höchstens für die Dauer von insgesamt 90 Tagen in
einem Kalenderjahr ausgesprochen werden.

(4) Erhält die Beamtin oder der Beamte für die Tätigkeit selbst, zu
der sie oder er entsandt worden ist, oder im Zusammenhang mit ihr Zu-
wendungen von dritter Seite, so ist diese Zuwendungen dem Bund ab-
zuführen.

Verwendungsänderung
§ 40 (1) Wird der Beamte von seiner bisherigen unbefristeten oder

befristeten Verwendung abberufen, so ist ihm gleichzeitig, wenn dies
jedoch aus Rücksichten des Dienstes nicht möglich ist, spätestens
zwei Monate nach der Abberufung eine neue Verwendung in seiner
Dienststelle zuzuweisen. § 112 wird hiedurch nicht berührt.

(2) Die Abberufung des Beamten von seiner bisherigen Verwen-
dung ist einer Versetzung gleichzuhalten, wenn

1. die neue Verwendung der bisherigen Verwendung des Beam-
ten nicht mindestens gleichwertig ist oder

2. durch die neue Verwendung eine Verschlechterung für die Be-
förderung des Beamten in eine höhere Dienstklasse oder
Dienststufe zu erwarten ist oder

3. dem Beamten keine neue Verwendung zugewiesen wird.
(3) Die neue Verwendung ist der bisherigen Verwendung gleichwer-

tig wenn sie innerhalb derselben Verwendungsgruppe derselben Funk-
tions- oder Dienstzulagengruppe zugeordnet ist.

(4) Abs 2 gilt nicht
1. für die Zuweisung einer drei Monate nicht übersteigenden vor-

übergehenden Verwendung, wenn dem Beamten daran an-
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schließend eine der bisherigen Verwendung zumindest gleich-
wertige Verwendung zugewiesen wird,

2. für die Beendigung der vorläufigen Ausübung einer höheren
Verwendung zur Vertretung eines an der Dienstausübung ver-
hinderten oder zur provisorischen Führung der Funktion an
Stelle des aus dieser Funktion ausgeschiedenen Beamten und

3. für das Enden des Zeitraums einer befristeten Ernennung des
Beamten, ohne daß dieser weiterbestellt wird.

Ausnahmen für Beamte bestimmter Dienstbereiche

§ 41 (1) § 38 Abs 2 bis 4, 6 und 7, § 39 Abs 2 bis 4 und § 40 Abs 2
sind auf Dienstbereiche nicht anzuwenden, bei denen es nach der Na-
tur des Dienstes notwendig ist, die Beamten nach einiger Zeit zu einer
anderen Dienststelle zu versetzen.

(2) Die Versetzung eines Beamten von einem in Abs 1 angeführten
Dienstbereich in ein anderes Ressort ist mit Bescheid zu verfügen.

(3) Abs 1 ist auf Organisationseinheiten des Bundesheeres mit ho-
hem Bereitschaftsgrad für die Entsendung zu Auslandseinsätzen
(§ 101a Abs 1 GehG) anzuwenden.

(4) Abs 1 ist auch auf Beamte der Verwendungsgruppe E 2b anzu-
wenden, wenn die Versetzung

1. innerhalb der ersten zwei Jahre ab der Ernennung in diese Ver-
wendungsgruppe und

2. im dienstbehördlichen Zuständigkeitsbereich eines Landespo-
lizeikommandos

erfolgt.

Berufungskommission

§ 41a (1) Beim Bundeskanzleramt ist eine Berufungskommission
einzurichten, die aus dem Vorsitzenden, den erforderlichen Stellvertre-
tern und weiteren Mitgliedern besteht. 

(2) Der Vorsitzende, seine Stellvertreter und die weiteren Mitglieder
der Berufungskommission werden vom Bundespräsidenten auf Vor-
schlag der Bundesregierung mit Wirkung vom 1. Jänner für die Dauer
von fünf Jahren bestellt. Mitglieder der Berufungskommission aus der
Parlamentsdirektion werden vom Präsidenten des Nationalrates be-
stellt. Es sind so viele Mitglieder zu bestellen, daß die Berufungen inner-
halb der im Abs 5 angeführten Frist erledigt werden können. Eine neu-
erliche Bestellung ist zulässig.
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(3) Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter müssen Richter, die
weiteren Mitglieder rechtskundige Bundesbeamte sein, die je zur Hälfte
Vertreter des Dienstgebers und der Dienstnehmer sind.

(4) Die Vertreter der Dienstnehmer sind namhaft zu machen:
1. für die Senate

a) für Berufungswerberinnen und Berufungswerber, die ge-
mäß § 17 Abs. 1a des Poststrukturgesetzes (PTSG), BGBl.
Nr. 201/1996, den jeweiligen Unternehmungen zugewie-
sen sind (der diese Unternehmungen umfassende Bereich
wird in diesem Bundesgesetz als „PTA-Bereich“ bezeich-
net), und

b) für Berufungswerber der Post- und Fernmeldehoheitsver-
waltung 

von der Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten,
2. in allen übrigen Fällen von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst.

Macht eine Gewerkschaft innerhalb von vier Wochen nach Auffor-
derung durch den Bundeskanzler die Dienstnehmervertreter nicht nam-
haft, so obliegt die Namhaftmachung für den betreffenden Bereich dem
Bundeskanzler. 

(5) Die Berufungskommission hat ihre Entscheidungen ohne unnö-
tigen Aufschub, möglichst aber binnen drei Monaten ab Einbringung
der Berufung zu treffen. Die Bescheide der Berufungskommission un-
terliegen nicht der Aufhebung oder Abänderung im Verwaltungswege.
Die Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes ist in diesen Angelegen-
heiten ausgeschlossen.

(6) (Verfassungsbestimmung) Die Berufungskommission entschei-
det über Berufungen gegen in erster Instanz ergangene Bescheide in
Angelegenheiten der §§ 38, 40, 41 Abs 2, 123 Abs 2 und 124 Abs 2.

Mitgliedschaft zur Berufungskommission
§ 41b (1) Zu Mitgliedern der Berufungskommission dürfen nur

Richter und Bundesbeamte des Dienststandes bestellt werden. 

(2) Die Mitgliedschaft zur Berufungskommission ruht vom Zeitpunkt
der Einleitung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechtskräftigem
Abschluß, während der Zeit der (vorläufigen) Suspendierung, der Au-
ßerdienststellung, der Erteilung eines Urlaubes von mehr als drei Mona-
ten und der Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildiens-
tes.

(3) Die Mitgliedschaft zur Berufungskommission endet mit dem Ab-
lauf der Bestellungsdauer, mit der rechtskräftigen Verhängung einer
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Disziplinarstrafe, mit der Versetzung ins Ausland sowie mit dem Aus-
scheiden aus dem Dienststand. Der Vorsitzende und seine Stellvertre-
ter verlieren außerdem ihre Mitgliedschaft zur Berufungskommission,
wenn sie ihre Eigenschaft als Richter verlieren. 

(4) Der Bundespräsident enthebt ein Mitglied der Berufungskom-
mission auf Vorschlag der Bundesregierung seiner Funktion, wenn es

1. aus gesundheitlichen Gründen sein Amt dauernd nicht mehr
ausüben kann oder

2. die ihm obliegenden Amtspflichten grob verletzt oder dauernd
vernachlässigt hat.

Ein vom Präsidenten des Nationalrates bestelltes Mitglied der Be-
rufungskommission wird vom Präsidenten des Nationalrates aus seiner
Funktion enthoben.

(5) Endet die Mitgliedschaft eines Mitgliedes der Berufungskom-
mission vor Ablauf der Bestellungsdauer, ist die Berufungskommissi-on
durch Neubestellung von Kommissionsmitgliedern für den Rest der
Funktionsdauer zu ergänzen. Bei gesteigertem Anfall von Berufungen
können für den Rest der Funktionsdauer zusätzliche Kommissi-onsmit-
glieder für einen nach § 41c Abs 3 neu zu bildenden Senat bestellt wer-
den.

Berufungssenate

§ 41c (1) Die Berufungskommission hat in Senaten zu entscheiden.
Die Senate haben aus dem Vorsitzenden der Berufungskommissi-
on oder einem seiner Stellvertreter als Senatsvorsitzendem und je
einem Vertreter des Dienstgebers und der Dienstnehmer als weiteren
Mitgliedern zu bestehen. Jedes Kommissionsmitglied darf mehreren
Senaten angehören.

(2) Das als Vertreter des Dienstgebers bestellte Senatsmitglied muß
dem Ressort des Berufungswerbers angehören.

(3) Der Vorsitzende der Berufungskommission hat jeweils bis zum
Jahresschluß für das folgende Kalenderjahr die Senate zu bilden und
die Geschäfte auf diese zu verteilen. Gleichzeitig ist die Reihenfolge zu
bestimmen, in der die weiteren Kommissionsmitglieder bei Verhinde-
rung von Senatsmitgliedern als Ersatzmitglieder in die Senate eintreten.
Der Vorsitzende ist berechtigt, ausnahmsweise dem zuständigen Senat
von diesem zu entscheidende Fälle abzunehmen und sie einem ande-
ren Senat zuzuweisen, wenn bei einem Senat vorübergehend eine so
große Anzahl von Fällen zur Entscheidung anfällt, daß eine rechtzeitige
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Entscheidung innerhalb der nach § 41a Abs 5 festgesetzten Frist nicht
möglich ist.

Abstimmung und Stellung der Mitglieder
§ 41d (1) Der Senat ist beschlußfähig, wenn alle Senatsmitglieder

anwesend sind. Der Senat hat mit Stimmenmehrheit zu entscheiden.
Eine Stimmenthaltung ist unzulässig. Der Vorsitzende hat seine Stimme
zuletzt abzugeben.

(1a) Abweichend von Abs 1 kann der Vorsitzende die Beratung und
Beschlussfassung in Fällen, in denen

1. nach dem begründeten Beschlussantrag des Berichterstatt-ers
eine einhellige Beschlussfassung zu erwarten ist, oder

2. die Abfassung einer in ihren Grundzügen bereits beschlos-
senen Begründung näher festgelegt werden soll,

durch Einholung der Zustimmung der anderen Senatsmitglieder im
Umlaufwege ersetzen. Bei Entscheidungen im Umlaufwege ist Stim-
meneinhelligkeit erforderlich. Die Zustimmung kann mündlich, telefo-
nisch oder in jeder anderen technisch möglichen Weise erteilt werden.
Eine nicht schriftlich erteilte Zustimmung ist in einem Aktenvermerk
festzuhalten (§ 16 AVG).

(2) Die Mitglieder der Berufungskommission sind in Ausübung
dieses Amtes selbständig und unabhängig.

(3) Die Bundesregierung hat für die Berufungskommission und die
Berufungssenate eine Geschäftsordnung zu erlassen, in der vor allem
nähere Bestimmungen über die Aufgaben des Kommissionsvorsitzen-
den, der Vorsitzenden der einzelnen Senate sowie des Berichterstatters
zu treffen sind. Die Bundesregierung hat das Recht, sich über alle Ge-
genstände der Geschäftsführung der Berufungskommission zu unter-
richten.

Personal- und Sachaufwand

§ 41e (1) Für die Sacherfordernisse der Berufungskommission und
für die Besorgung ihrer Kanzleigeschäfte hat das Bundeskanzleramt
aufzukommen. 

(2) Der Bundeskanzler hat für die Verhandlungen vor der Beru-
fungskommission geeignete Schriftführer beizustellen. 

(3) Die Mitglieder der Berufungskommission haben Anspruch auf
Ersatz der Reise-(Fahrt-)Auslagen nach Maßgabe der Reisegebühren-
vorschrift des Bundes. Sie haben ferner Anspruch auf eine dem Zeit-
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und Arbeitsaufwand entsprechende Vergütung, die vom Bundeskanz-
ler festzusetzen ist.

Anwendung des AVG und des Zustellgesetzes

§ 41f (1) Soweit in diesem Abschnitt nicht anderes bestimmt ist,
sind auf das Verfahren vor der Berufungskommission

1. das AVG mit Ausnahme der §§ 2 bis 4, 12, 42 Abs 1 und 2, 51
und 51a, 57, 63 Abs 1, 64 Abs 2, 64a, 67a bis 68 und 75 bis
80 sowie

2. das Zustellgesetz, BGBl Nr 200/1982, 

anzuwenden. Auf das Verfahren über die Berufung gegen einen
Einleitungs- oder Verhandlungsbeschluß der Disziplinarkommission ist
§ 105 anzuwenden.

(2) Die Kosten für die Tätigkeit der Berufungskommission sind von
Amts wegen zu tragen.

Verwendungsbeschränkungen

§ 42 (1) Sind für die Ausübung einer Tätigkeit Erfordernisse vorge-
schrieben, so darf der Beamte, der diese Erfordernisse nicht erfüllt, zu
dieser Tätigkeit nur herangezogen werden, wenn von der Nichterfüllung
dieser Erfordernisse nach diesem Bundesgesetz Nachsicht erteilt wer-
den kann und die Ausübung der Tätigkeit nicht nach anderen Rechts-
vorschriften unzulässig ist.

(2) Beamte, die miteinander verheiratet sind, die zueinander in
einem Wahlkindschaftsverhältnis stehen oder die miteinander in auf-
oder absteigender Linie oder bis einschließlich zum dritten Grad der
Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind, dürfen nicht in folgenden
Naheverhältnissen verwendet werden:

1. Weisungs- oder Kontrollbefugnis des einen gegenüber dem an-
deren Beamten,

2. Verrechnung oder Geld- oder Materialgebarung.

(3) Die Zentralstelle kann Ausnahmen von den Verwendungsbe-
schränkungen des Abs 2 genehmigen, wenn aus besonderen Gründen
eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen nicht zu befürchten ist.

§ 42a Verwendungen, die ein Verhältnis besonderer Verbundenheit
zu Österreich voraussetzen, die nur von Personen mit österreichischer
Staatsbürgerschaft erwartet werden kann, sind ausschließlich Beamten
mit österreichischer Staatsbürgerschaft zuzuweisen. Solche Verwen-
dungen sind insbesondere jene, die
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1. die unmittelbare oder mittelbare Teilnahme an der Besorgung
hoheitlicher Aufgaben und

2. die Wahrnehmung allgemeiner Belange des Staates

beinhalten.

5. Abschnitt

DIENSTPFLICHTEN DES BEAMTEN

1. Unterabschnitt

Allgemeine Bestimmungen

Allgemeine Dienstpflichten

§ 43 (1) Der Beamte ist verpflichtet, seine dienstlichen Aufgaben
unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft, en-
gagiert und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln
aus eigenem zu besorgen.

(2) Der Beamte hat in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht
zu nehmen, daß das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahr-
nehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt.

(3) Der Beamte hat die Parteien, soweit es mit den Interessen des
Dienstes und dem Gebot der Unparteilichkeit der Amtsführung verein-
bar ist, im Rahmen seiner dienstlichen Aufgaben zu unterstütz-en und
zu informieren.

Achtungsvoller Umgang (Mobbingverbot)

§ 43a Beamtinnen und Beamte haben als Vorgesetzte ihren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern und als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter
ihren Vorgesetzten sowie einander mit Achtung zu begegnen und zu
einem guten Funktionieren der dienstlichen Zusammenarbeit beizutra-
gen. Sie haben im Umgang mit ihren Vorgesetzten, Kolleginnen und
Kollegen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verhaltensweisen
oder das Schaffen von Arbeitsbedingungen zu unterlassen, die deren
menschliche Würde verletzen oder dies bezwecken oder sonst diskri-
minierend sind.
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Dienstpflichten gegenüber Vorgesetzten
§ 44 (1) Der Beamte hat seine Vorgesetzten zu unterstützen und

ihre Weisungen, soweit verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt
ist, zu befolgen. Vorgesetzter ist jeder Organwalter, der mit der Dienst-
oder Fachaufsicht über den Beamten betraut ist.

(2) Der Beamte kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn
die Weisung entweder von einem unzuständigen Organ erteilt worden
ist oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen
würde.

(3) Hält der Beamte eine Weisung eines Vorgesetzten aus einem
anderen Grund für rechtswidrig, so hat er, wenn es sich nicht wegen
Gefahr im Verzug um eine unaufschiebbare Maßnahme handelt, vor Be-
folgung der Weisung seine Bedenken dem Vorgesetzten mitzuteilen.
Der Vorgesetzte hat eine solche Weisung schriftlich zu erteilen, widri-
genfalls sie als zurückgezogen gilt.

Dienstpflichten des Vorgesetzten und des 
Dienststellenleiters

§ 45 (1) Der Vorgesetzte hat darauf zu achten, daß seine Mitarbeiter
ihre dienstlichen Aufgaben gesetzmäßig und in zweckmäßiger, wirt-
schaftlicher und sparsamer Weise erfüllen. Er hat seine Mitarbeiter da-
bei anzuleiten, ihnen erforderlichenfalls Weisungen zu erteilen, aufgetre-
tene Fehler und Mißstände abzustellen und für die Einhaltung der
Dienstzeit zu sorgen. Er hat das dienstliche Fortkommen seiner Mitar-
beiter nach Maßgabe ihrer Leistungen zu fördern und ihre Verwendung
so zu lenken, daß sie ihren Fähigkeiten weitgehend entspricht.

(2) Der Leiter einer Dienststelle oder eines Dienststellenteiles hat au-
ßerdem für ein geordnetes Zusammenwirken der einzelnen ihm unter-
stehenden Organisationseinheiten zum Zwecke der Sicherstell-ung ei-
ner gesetzmäßigen Vollziehung sowie einer zweckmäßigen, wirtschaft-
lichen und sparsamen Geschäftsgebarung zu sorgen.

(3) Wird dem Leiter einer Dienststelle in Ausübung seines Dienstes
der begründete Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden ge-
richtlich strafbaren Handlung bekannt, die den Wirkungsbereich der
von ihm geleiteten Dienststelle betrifft, so hat er dies, sofern er nicht oh-
nehin gemäß § 109 Abs 1 vorzugehen hat, unverzüglich der zur Anzei-
ge berufenen Stelle zu melden oder, wenn er selbst hiezu berufen ist,
die Anzeige zu erstatten. Die Anzeigepflicht richtet sich nach § 78 der
Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl Nr 631.

(4) Keine Pflicht zur Meldung nach Abs 3 besteht,
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1. wenn die Meldung eine amtliche Tätigkeit beeinträchtigen wür-
de, deren Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensverhält-
nisses bedarf, oder

2. wenn und solange hinreichende Gründe für die Annahme vor-
liegen, die Strafbarkeit der Tat werde binnen kurzem durch
schadensbereinigende Maßnahmen entfallen.

Mitarbeitergespräch
§ 45a (1) Der unmittelbar mit der Fachaufsicht betraute Vorgesetzte

(Vorgesetzter) hat einmal jährlich mit jedem seiner Mitarbeiter ein Mitar-
beitergespräch zu führen.

(2) Das Mitarbeitergespräch umfaßt zwei Teile:
1. a) Erörterung des Arbeitszieles der Organisationseinheit sowie

ihrer Aufgabenstellungen im Folgejahr; darauf aufbauend ist
der wesentliche Beitrag des Mitarbeiters zur Aufgabenerfül-
lung zu vereinbaren.

b) Sind für das abgelaufene Jahr bereits Vereinbarungen ge-
troffen worden, so sind sie Grundlage für die Erörterung der
Aufgabenerfüllung.

2. Vereinbarung von Maßnahmen, die zur Verbesserung oder Er-
haltung der Leistung des Mitarbeiters notwendig und zweck-
mäßig sind und die dem Mitarbeiter auch im Rahmen seiner län-
gerfristigen beruflichen Entwicklung eröffnet werden sollen;
Auflistung allfälliger Kenntnisse und Fähigkeiten, die der Mitar-
beiter auf seinem Arbeitsplatz nicht einbringen kann.

(3) Das Mitarbeitergespräch ist ausschließlich zwischen dem Vor-
gesetzten und seinem Mitarbeiter zu führen.

(4) Die Ergebnisse der beiden Teile des Mitarbeitergespräches sind
von einem der Gesprächspartner während des Gespräches kurz
schriftlich zusammenzufassen und von den Gesprächspartnern zu un-
terschreiben. Ist dies mangels Übereinstimmung nicht möglich, so ist
ein abschließender Gesprächstermin festzulegen, dem auf Wunsch je-
des der Gesprächspartner eine Person seines Vertrauens beigezogen
werden kann, die

1. bei Dienststellen im Inland Gleichbehandlungsbeauftragter
oder Personalvertreter oder Behindertenvertrauensperson ist,

2. bei Dienststellen im Ausland Angehöriger der betreffenden
Dienststelle ist.

(5) Je eine Ausfertigung des Ergebnisses des ersten Teiles verbleibt
beim Mitarbeiter und bei seinem Vorgesetzten. Diese Ausfertigungen
dürfen nicht weitergegeben werden. 
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(6) Je eine Ausfertigung des Ergebnisses des zweiten Teiles des
Mitarbeitergespräches bleibt beim Mitarbeiter und bei seinem Vorge-
setzten. Eine weitere Ausfertigung ist der personalführenden Stelle zu-
zuleiten und dem Personalakt beizufügen.

(7) Der nächsthöhere Vorgesetzte ist nachweislich zu verständigen,
daß das Mitarbeitergespräch stattgefunden hat.

Teamarbeitsbesprechung
§ 45b (1) Jeweils nach Abschluß der einzelnen Mitarbeiterge-

spräche ist mit allen Mitgliedern der Organisationseinheit eine Teamar-
beitsbesprechung durchzuführen.

(2) Gegenstand dieser Besprechung sind notwendige oder zweck-
mäßige Maßnahmen zur Erhaltung oder zur Verbesserung der Leistung
der Organisationseinheit, wie etwa die Qualität des Informationsflusses
und der Koordination, oder Änderungen der internen Geschäftseintei-
lung oder benötigte Sachbehelfe usw.

(3) Die notwendigen oder zweckmäßigen Maßnahmen sind schrift-
lich festzuhalten. Soweit diese Maßnahmen nicht von den Mitgliedern
selbst gesetzt werden können, sind sie schriftlich dem nächsthöheren
Vorgesetzten zur weiteren Veranlassung bekanntzugeben.

Amtsverschwiegenheit
§ 46 (1) Der Beamte ist über alle ihm ausschließlich aus seiner amt-

lichen Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung
im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und
Sicherheit, der umfassenden Landesverteidigung, der auswärtigen Be-
ziehungen, im wirtschaftlichen Interesse einer Körperschaft des öffent-
lichen Rechts, zur Vorbereitung einer Entscheidung oder im überwie-
genden Interesse der Parteien geboten ist, gegenüber jedermann, dem
er über solche Tatsachen nicht eine amtliche Mitteilung zu machen hat,
zur Verschwiegenheit verpflichtet (Amtsverschwiegenheit).

(2) Die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit besteht auch nach Been-
digung des Dienstverhältnisses.

(3) Hat der Beamte vor Gericht oder vor einer Verwaltungsbehörde
auszusagen und läßt sich aus der Ladung erkennen, daß der Gegen-
stand der Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte, so
hat er dies seiner Dienstbehörde zu melden. Die Dienstbehörde hat zu
entscheiden, ob der Beamte von der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit
zu entbinden ist. Sie hat dabei das Interesse an der Geheimhaltung ge-
gen das Interesse an der Aussage abzuwägen, wobei der Zweck des
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Verfahrens sowie der dem Beamten allenfalls drohende Schaden zu be-
rücksichtigen sind. Die Dienstbehörde kann die Entbindung unter der
Voraussetzung aussprechen, daß die Öffentlichkeit von dem Teil der
Aussage, der den Gegenstand der Entbindung bildet, ausgeschlossen
wird.

(4) Läßt sich hingegen aus der Ladung nicht erkennen, daß der Ge-
genstand der Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte,
und stellt sich dies erst bei der Aussage des Beamten heraus, so hat
der Beamte die Beantwortung weiterer Fragen zu verweigern. Hält die
vernehmende Behörde die Aussage für erforderlich, so hat sie die Ent-
bindung des Beamten von der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit zu be-
antragen. Die Dienstbehörde hat gemäß Abs 3 zweiter bis vierter Satz
vorzugehen.

(5) Im Disziplinarverfahren ist weder der Beschuldigte noch die Dis-
ziplinarbehörde oder der Disziplinaranwalt zur Wahrung der Amtsver-
schwiegenheit verpflichtet.

Befangenheit
§ 47 Der Beamte hat sich der Ausübung seines Amtes zu enthalten

und seine Vertretung zu veranlassen, wenn wichtige Gründe vorliegen,
die geeignet sind, seine volle Unbefangenheit in Zweifel zu setzen. Bei
Gefahr im Verzug hat, wenn die Vertretung durch ein anderes Organ
nicht sogleich bewirkt werden kann, auch der befangene Beamte die
unaufschiebbaren Amtshandlungen selbst vorzunehmen. § 7 des AVG
und sonstige die Befangenheit regelnde Verfahrensvorschriften bleiben
unberührt.

2. Unterabschnitt
Dienstzeit

Begriffsbestimmungen
§ 47a Im Sinne dieses Abschnittes ist:
1. Dienstzeit die Zeit 

a) der im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden (dienst-
planmäßige Dienstzeit),

b) einer Dienststellenbereitschaft,
c) eines Journaldienstes und
d) der Mehrdienstleistung,

2. Mehrdienstleistung
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a) die Überstunden,
b) jene Teile des Journaldienstes, während derer der Beamte

verpflichtet ist, seiner dienstlichen Tätigkeit nachzugehen,
c) die über die dienstplanmäßige Dienstzeit hinaus geleisteten

dienstlichen Tätigkeiten, die gemäß § 49 Abs 2 im selben
Kalendervierteljahr im Verhältnis 1:1 durch Freizeit ausgegli-
chen werden,

d) (aufgehoben)
3. Tagesdienstzeit die Dienstzeit innerhalb eines ununterbro-

chenen Zeitraumes von 24 Stunden und
4. Wochendienstzeit die Dienstzeit innerhalb eines Zeitraumes

von Montag bis einschließlich Sonntag.

Dienstplan
§ 48 (1) Der Beamte hat die im Dienstplan vorgeschriebenen

Dienststunden einzuhalten, wenn er nicht vom Dienst befreit oder ent-
hoben oder gerechtfertigt vom Dienst abwesend ist. Die tatsächlich er-
brachte Dienstzeit ist, sofern nicht wichtige dienstliche Inter-essen ent-
gegenstehen, automationsunterstützt zu erfassen.

(2) Die regelmäßige Wochendienstzeit des Beamten beträgt 40
Stunden. Sie kann in den einzelnen Wochen über- oder unter-
schritten werden, hat aber im Kalenderjahr im Durchschnitt 40 Stunden
je Woche zu betragen. Das Ausmaß der zulässigen Über- und Unter-
schreitung der regelmäßigen Wochendienstzeit in einzelnen Wochen
des Durchrechnungszeitraumes ist im Dienstplan festzulegen.

(2a) Die Wochendienstzeit ist unter Berücksichtigung der dienstli-
chen Erfordernisse und der berechtigten Interessen der Beamten durch
einen Dienstplan möglichst gleichmäßig und bleibend auf die Tage der
Woche aufzuteilen (Normaldienstplan). Soweit nicht dienstliche oder
sonstige öffentliche Interessen entgegenstehen, kann die Wochen-
dienstzeit auch unregelmäßig auf die Tage der Woche aufgeteilt wer-
den. Soweit nicht zwingende dienstliche oder sonstige öffentliche Inter-
essen entgegenstehen, sind Sonntage, gesetzliche Feiertage und
Samstage dienstfrei zu halten.

(3) Soweit nicht wichtige dienstliche oder sonstige öffentliche Inter-
essen entgegenstehen, ist die gleitende Dienstzeit einzuführen. Gleiten-
de Dienstzeit ist jene Form der Dienstzeit, bei der der Beamte den Be-
ginn und das Ende seiner täglichen Dienstzeit innerhalb festgesetzter
Grenzen (Gleitzeitrahmen) selbst bestimmen kann. Während der inner-
halb des Gleitzeitrahmens festzulegenden Blockzeit hat der Beamte je-
denfalls Dienst zu versehen. Der fiktive Normaldienstplan dient als Be-
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rechnungsbasis für die Feststellung der anrechenbaren Arbeitszeit bei
Abwesenheit vom Dienst. Die Erfüllung der regelmäßigen Wochen-
dienstzeit ist im Durchschnitt der Wochen des Kalenderjahres zu ge-
währleisten. Der zur Erreichung der durchschnittlichen Wochendienst-
zeit erforderliche Verbrauch von Zeitguthaben aus der gleitenden
Dienstzeit kann, soweit nicht dienstliche Interessen entgegenstehen,
vom unmittelbaren Dienstvorgesetzten auch während der Blockzeit ge-
stattet werden. Im Gleitzeitdienstplan sind

1. die zeitliche Lage und Dauer der Blockzeit, des Gleitzeitrah-
mens und des fiktiven Normaldienstplans sowie

2. eine Obergrenze für die jeweils in den Folgemonat übertrag-
baren Zeitguthaben bzw. Zeitschulden

festzulegen.
(4) Bei Schicht- oder Wechseldienst ist ein Schicht- oder Wechsel-

dienstplan zu erstellen. Dabei darf die regelmäßige Wochendienstzeit
im Durchschnitt der Wochen des Kalenderjahres nicht über- oder un-
terschritten werden. Schichtdienst ist jene Form der Dienstzeit, bei der
aus organisatorischen Gründen an einer Arbeitsstätte der Dienstbetrieb
über die Zeit des Normaldienstplanes hinaus aufrechterhalten werden
muss und ein Beamter den anderen ohne wesentliche zeitmäßige
Überschneidung an der Arbeitsstätte ablöst. Bei wesentlichen zeitmä-
ßigen Überschneidungen liegt Wechseldienst vor.

(5) Ist im Rahmen eines Dienstplanes regelmäßig an Sonn- oder
Feiertagen Dienst zu leisten und wird der Beamte zu solchen Sonn- und
Feiertagsdiensten eingeteilt, so ist eine entsprechende Ersatzruhezeit
festzusetzen. Der Dienst an Sonn- und Feiertagen gilt als Werktags-
dienst. Wird der Beamte während der Ersatzruhezeit zur Dienstleistung
herangezogen, so gilt dieser Dienst als Sonntagsdienst. 

(6) Für Beamte, in deren Dienstzeit auf Grund der Eigenart des
Dienstes regelmäßig oder in erheblichem Umfang Dienstbereitschaft
beziehungsweise Wartezeiten fallen und diese durch organisatorische
Maßnahmen nicht vermieden werden können, kann die Bundesregie-
rung durch Verordnung bestimmen, daß der Dienstplan eine längere als
die in den Abs 2 und 4 vorgesehene Wochendienstzeit umfaßt (verlän-
gerter Dienstplan). Soweit die Wochendienstzeit nach dem verlänger-
ten Dienstplan die in den Abs 2 oder 4 vorgesehene Wochendienstzeit
übersteigt, gilt diese Zeit nicht als Dienstzeit im Sinne dieses Ab-
schnittes.

Höchstgrenzen der Dienstzeit
§ 48a (1) Die Tagesdienstzeit darf 13 Stunden nicht überschreiten.
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(2) Von der Höchstgrenze gemäß Abs 1 kann bei Tätigkeiten abge-
wichen werden,

1. die an außerhalb des Dienstortes gelegenen Orten zu verrichten
sind oder

2. die notwendig sind, um die Kontinuität des Dienstes oder der
Produktion zu gewährleisten, insbesondere
a) zur Betreuung oder Beaufsichtigung von Personen in Hei-

men oder Justizanstalten,
b) bei Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten,
c) bei land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeiten,
d) bei Tätigkeiten der Post und Telekommunikation im PTA-

Bereich, sowie
e) zur Freihaltung der Schiffahrtsrinne bei der Österrei-

chischen Donau-Betriebs-Aktiengesellschaft oder
3. im Falle eines vorhersehbaren übermäßigen Arbeitsanfalles in

land- und forstwirtschaftlichen Betrieben des Bundes, 

wenn dem betroffenen Beamten innerhalb der nächsten 14 Kalen-
dertage eine Ruhezeit verlängert wird. Die Ruhezeit ist um das Ausmaß
zu verlängern, um das der verlängerte Dienst 13 Stunden überstiegen
hat.

(3) Die Wochendienstzeit darf innerhalb eines Durchrechnungszeit-
raumes von 17 Wochen im Durchschnitt 48 Stunden nicht überschrei-
ten. Bei der Ermittlung der zulässigen Wochendienstzeit bleiben Zeiten,
in denen der Beamte vom Dienst befreit, enthoben oder gerechtfertigt
vom Dienst abwesend ist, außer Betracht.

(4) Über die Höchstgrenze gemäß Abs 3 hinaus sind längere
Dienstzeiten nur mit Zustimmung des Beamten zulässig. Dem Beam-
ten, der nicht bereit ist, längere Dienste zu leisten, dürfen daraus keine
Nachteile entstehen. Der Leiter einer Dienststelle ist verpflichtet, aktu-
elle Listen über Beamte zu führen, die sich zur Erbringung längerer
Dienste bereit erklärt haben. Die aktualisierten Listen sind jeweils der
Dienstbehörde vorzulegen.

(5) Bei Eintritt außergewöhnlicher Ereignisse oder nicht vorherseh-
barer Umstände sind von Abs 1 abweichende Anordnungen soweit zu-
lässig, als dies im Interesse des Schutzes der Gesundheit und des Le-
bens von Menschen, der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung
und Sicherheit oder zur Abwehr eines unverhältnismäßigen wirtschaft-
lichen Schadens geboten erscheint, um die Gefährdung abzuwenden
oder zu beseitigen.
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Ruhepausen
§ 48b Beträgt die Gesamtdauer der Tagesdienstzeit mehr als sechs

Stunden, so ist eine Ruhepause von einer halben Stunde einzuräumen.
Wenn es im Interesse der Bediensteten der Dienststelle gelegen oder
dienstlich notwendig ist, können anstelle einer halbstündigen Ruhepau-
se zwei Ruhepausen von je einer Viertelstunde oder drei Ruhepausen
von je zehn Minuten eingeräumt werden.

Tägliche Ruhezeiten
§ 48c Nach Beendigung der Tagesdienstzeit ist dem Beamten eine

ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden zu gewähren.

Wochenruhezeit
§ 48d (1) Dem Beamten ist eine ununterbrochene wöchentliche

Ruhezeit (Wochenruhezeit) von mindestens 35 Stunden einschließlich
der täglichen Ruhezeit zu gewähren. Diese Wochenruhezeit schließt
grundsätzlich den Sonntag ein, ist dies aus wichtigen dienstlichen
Gründen aber nicht möglich, einen anderen Tag der Woche.

(2) Wird die Wochenruhezeit während einer Kalenderwoche unter-
schritten, ist sie in der nächstfolgenden Kalenderwoche um jenes Aus-
maß zu verlängern, um das sie unterschritten wurde.

Nachtarbeit
§ 48e (1) Die Dienstzeit des Beamten, der regelmäßig in der Zeit

zwischen 22 Uhr und 6 Uhr mindestens drei Stunden seiner dienstli-
chen Tätigkeit nachzugehen hat (Nachtarbeit), darf je 24-Stunden-Zeit-
raum im Durchschnitt von 14 Kalendertagen acht Stunden nicht über-
schreiten. 

(2) Die Dienstzeit von Nachtarbeitern, deren Dienst mit besonderen
Gefahren oder einer erheblichen körperlichen oder geistigen Anspan-
nung verbunden ist (Nachtschwerarbeit), darf in einem 24-Stunden-
Zeitraum, während dessen sie Nachtarbeit verrichten, acht Stunden
nicht überschreiten. Die Bundesregierung hat durch Verordnung zu be-
stimmen, welche Tätigkeiten mit besonderen Gefahren oder einer er-
heblichen körperlichen oder geistigen Anspannung verbunden sind.

(3) Der Gesundheitszustand von Nachtarbeitern ist auf deren eige-
nen Wunsch vor Übernahme der Tätigkeit und danach in regelmäßigen
Zeitabständen von nicht mehr als drei Jahren ärztlich zu untersuchen.
Die Kosten dafür trägt der Bund.
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(4) Nachtarbeitern mit gesundheitlichen Schwierigkeiten, die nach-
weislich mit der Leistung der Nachtarbeit verbunden sind, ist im Rah-
men der dienstlichen Möglichkeiten ein zumutbarer Arbeitsplatz ohne
Nachtarbeit zuzuweisen, wenn sie für diesen geeignet sind. Die §§ 38
bis 40 sind in diesem Fall nicht anzuwenden.

Ausnahmebestimmungen
§ 48f (1) Die §§ 48a bis 48d und § 48e Abs 1 und 2 sind auf Be-

amte mit Vorgesetztenfunktion, deren Mehrleistungen in zeitlicher und
mengenmäßiger Hinsicht durch ein Fixgehalt oder eine Zulage als ab-
gegolten gelten, nicht anzuwenden.

(2) Die §§ 48a bis 48e sind auf Beamte mit spezifischen staatlichen
Tätigkeiten, die im Interesse der Allgemeinheit keinen Aufschub dulden,
insbesondere

1. bei der Erfüllung parlamentarischer Aufgaben,
2. im Rahmen des Kabinetts eines Bundesministers oder des Bü-

ros eines Staatssekretärs oder eines anderen in den 
§§ 5, 6 oder 8 Abs 1 des Bezügegesetzes, BGBl Nr 273/1972,
angeführten obersten Organes,

3. im öffentlichen Sicherheitsdienst,
4. in den Katastrophenschutzdiensten,
5. im Grenzkontrolldienst, 
6. im Bundesheer oder
7. im Justizwachdienst
insoweit nicht anzuwenden, als die Besonderheiten dieser Tätig-

keiten einer Anwendung dieser Bestimmungen zwingend entgegenste-
hen.

(3) In den Fällen des Abs 1 und 2 ist dafür Sorge zu tragen, daß
unter Berücksichtigung des mit den nicht anzuwendenden Bestimmun-
gen verbundenen Schutzzweckes ein größtmöglicher Schutz der Ge-
sundheit und eine größtmögliche Sicherheit der Bediensteten gewähr-
leistet ist.

(4) Anstelle der §§ 47a und 48a bis 48e Abs 1 und 2 sind auf
1. Universitätslehrer gemäß § 155 Abs 5, ausgenommen die Uni-

versitätsprofessoren, sowie die in ärztlicher oder zahnärztlicher
Verwendung stehenden Beamten des höheren Dienstes in wis-
senschaftlicher Verwendung im Klinischen Bereich einer Medi-
zinischen Universität und 

2. Beamte, die als Angehörige von Gesundheitsberufen an Hee-
resspitälern und Heeressanitätsanstalten, in Anstalten für die
Unterbringung geistig abnormer oder entwöhnungsbedürftiger
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Rechtsbrecher/innen sowie in Krankenabteilungen in Justizan-
stalten tätig sind,

die Bestimmungen des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes (KA-
AZG), BGBl I Nr 8/1997, anzuwenden. Auf Beamte, deren Tätigkeit in
diesen Bereichen sonst zur Aufrechterhaltung des Betriebes ununter-
brochen erforderlich ist, ist dieses Bundesgesetz anzuwenden.

Mehrdienstleistung

§ 49 (1) Der Beamte hat auf Anordnung über die im Dienstplan vor-
geschriebenen Dienststunden hinaus Dienst zu versehen (Mehrdienst-
leistung). Den auf Anordnung erbrachten Mehrdienstleistungen sind
Mehrdienstleistungen gleichzuhalten, wenn

1. der Beamte einen zur Anordnung der Mehrdienstleistung Be-
fugten nicht erreichen konnte,

2. die Mehrdienstleistung zur Abwehr eines Schadens unverzüg-
lich notwendig war,

3. die Notwendigkeit der Mehrdienstleistung nicht auf Umstände
zurückgeht, die von dem Beamten, der die Mehrdienstleistung
erbracht hat, hätten vermieden werden können, und

4. der Beamte diese Mehrdienstleistung spätestens innerhalb ei-
ner Woche nach der Erbringung schriftlich meldet; ist der Be-
amte durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Er-
eignis ohne sein Verschulden verhindert, diese Frist einzuhal-
ten, so verlängert sie sich um die Dauer der Verhinderung.

(2) An Werktagen erbrachte Mehrdienstleistungen (ausgenommen
jene nach § 47a Z 2 lit b) sind nach Möglichkeit im selben Kalendervier-
teljahr im Verhältnis 1:1 in Freizeit auszugleichen. Mehrdienstleistungen
außerhalb der Nachtzeit sind vor Mehrdienstleistungen in der Nachtzeit
(22.00 bis 6.00 Uhr) auszugleichen. Mehrdienstleistungen an Sonn-
und Feiertagen sind nicht durch Freizeit auszugleichen.

(3) Mehrdienstleistungen an Werktagen, die im betreffenden Kalen-
dervierteljahr nicht durch Freizeit ausgeglichen sind, gelten mit Ablauf
des Kalendervierteljahres als Überstunden. Mehrdienstleistungen an
Sonn- und Feiertagen gelten in jedem Fall als Überstunden und sind
nach besoldungsrechtlichen Vorschriften abzugelten.

(4) Werktagsüberstunden sind je nach Anordnung
1. im Verhältnis 1:1,5 in Freizeit auszugleichen oder
2. nach besoldungsrechtlichen Vorschriften abzugelten oder
3. im Verhältnis 1:1 in Freizeit auszugleichen und zusätzlich nach

besoldungsrechtlichen Vorschriften abzugelten.
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(5) Auf Zeiten einer zusätzlichen Dienstleistung nach § 23 Abs 10
MSchG, nach § 10 Abs 12 VKG und nach § 50c Abs 3 dieses Bundes-
gesetzes sind, soweit sie die regelmäßige Wochendienstzeit nach § 48
Abs 2 oder 6 nicht überschreiten, Abs 4 nicht anzuwenden. 

Solche Werktagsüberstunden sind je nach Anordnung 
1. im Verhältnis 1:1,25 in Freizeit auszugleichen oder
2. nach besoldungsrechtlichen Vorschriften abzugelten oder
3. im Verhältnis 1:1 in Freizeit auszugleichen und zusätzlich nach

besoldungsrechtlichen Vorschriften abzugelten.

Soweit jedoch Zeiten einer solchen Dienstleistung die regelmäßige
Wochendienstzeit nach § 48 Abs 2 oder 6 überschreiten, ist auf diese
Abs 4 anzuwenden.

(6) Dem Beamten ist bis zum Ende des auf das Kalendervierteljahr
folgenden Kalendermonats mitzuteilen, auf welche Werktagsüberstun-
den welche Abgeltungsart des Abs 4 angewendet wird. 

(7) Werktagsüberstunden außerhalb der Nachtzeit sind vor Werk-
tagsüberstunden in der Nachtzeit (22.00 bis 6.00 Uhr) auszugleichen.

(8) Ein Freizeitausgleich für Werktagsüberstunden ist bis zum Ende
des sechsten auf das Kalendervierteljahr der Leistung folgenden Mo-
nats zulässig. 

(9) Folgende Zeiten gelten jedenfalls nicht als Überstunden:
1. Zeiten einer vom Beamten angestrebten Einarbeitung von

Dienstzeit (zB im Fall eines Diensttausches oder einer sonstigen
angestrebten Verlegung der Zeit der Dienstleistung), und 

2. Zeitguthaben aus der gleitenden Dienstzeit, soweit sie die im
Gleitzeitdienstplan festgelegte Obergrenze für jeweils in den
Folgemonat übertragbare Zeitguthaben nicht übersteigen.

Diese Zeiten sind, soweit dies nicht bereits erfolgt ist, ausschließlich
im Verhältnis 1:1 in Freizeit abzugelten.

Bereitschaft und Journaldienst

§ 50 (1) Der Beamte kann aus dienstlichen Gründen verpflichtet
werden, sich außerhalb der im Dienstplan vorgeschriebenen Dienst-
stunden in einer Dienststelle oder an einem bestimmten anderen Ort
aufzuhalten und bei Bedarf oder auf Anordnung seine dienstliche Tätig-
keit aufzunehmen (Dienststellenbereitschaft, Journaldienst).

(2) Der Beamte kann aus dienstlichen Gründen weiters verpflichtet
werden, sich außerhalb der im Dienstplan vorgeschriebenen Dienst-
stunden in seiner Wohnung erreichbar zu halten und von sich aus bei
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Eintritt von ihm zu beobachtender Umstände seine dienstliche Tätigkeit
aufzunehmen (Wohnungsbereitschaft).

(3) Soweit es dienstliche Rücksichten zwingend erfordern, kann der
Beamte fallweise verpflichtet werden, in seiner dienstfreien Zeit seinen
Aufenthalt so zu wählen, daß er jederzeit erreichbar und binnen kürzes-
ter Zeit zum Antritt seines Dienstes bereit ist (Rufbereitschaft). Rufbe-
reitschaft gilt nicht als Dienstzeit.

Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit aus 
beliebigem Anlaß

§ 50a (1) Die regelmäßige Wochendienstzeit des Beamten kann auf
seinen Antrag bis auf die Hälfte des für eine Vollbeschäftigung vorgese-
henen Ausmaßes herabgesetzt werden, wenn der Verwendung im ver-
langten Ausmaß keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenste-
hen.

(2) Das Ausmaß der Herabsetzung ist so festzulegen, daß die ver-
bleibende regelmäßige Wochendienstzeit ein ganzzahliges Stun-
denausmaß umfaßt. Das Ausmaß darf nicht weniger als 20 und nicht
mehr als 39 Stunden betragen.

(3) Die Herabsetzung wird für die Dauer eines Jahres oder eines
Vielfachen eines Jahres wirksam. Übersteigen die gesamten Zeiträume
einer solchen Herabsetzung für einen Beamten insgesamt zehn Jahre,
bleibt das zuletzt gewährte Ausmaß der Herabsetzung ab diesem Zeit-
punkt bis zu seiner allfälligen Änderung gemäß § 50d Abs 1 dauernd
wirksam. Auf diese Obergrenze von zehn Jahren zählen auch Zeiten in
früheren Dienstverhältnissen, in denen die Wochendienstzeit nach
§ 50a herabgesetzt war. 

(4) Die regelmäßige Wochendienstzeit darf nicht herabgesetzt wer-
den:

1. während einer Verwendung auf einem Arbeitsplatz an einer im
Ausland gelegenen Dienststelle des Bundes;

2. während einer Entsendung nach § 1 des Bundesverfass-ungs-
gesetzes über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung
von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG),
BGBl I Nr 38/1997, oder der unmittelbaren Vorbereitung einer
solchen Entsendung;

3. in den übrigen Fällen, wenn der Beamte infolge der Herabset-
zung der regelmäßigen Wochendienstzeit aus wichtigen dienst-
lichen Gründen weder im Rahmen seines bisherigen Arbeits-
platzes noch auf einem anderen seiner dienstrechtlichen Stel-
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lung zumindest entsprechenden Arbeitsplatz verwendet wer-
den könnte.

Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit zur 
Betreuung eines Kindes

§ 50b (1) Die regelmäßige Wochendienstzeit des Beamten ist auf
seinen Antrag zur Betreuung

1. eines eigenen Kindes,
2. eines Wahl- oder Pflegekindes oder
3. eines sonstigen Kindes, für dessen Unterhalt der Beamte und

(oder) sein Ehegatte überwiegend aufkommen,
bis auf die Hälfte des für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Aus-

maßes herabzusetzen. § 50a Abs 2 und 4 ist anzuwenden.
(2) Die Herabsetzung wird für die Dauer eines Jahres oder eines

Vielfachen eines Jahres oder bis zum Schuleintritt des Kindes wirksam.
Sie endet spätestens mit dem Schuleintritt des Kindes.

(3) Eine solche Herabsetzung ist nur zulässig, wenn
1. das Kind dem Haushalt des Beamten angehört und noch nicht

schulpflichtig ist und
2. der Beamte das Kind überwiegend selbst betreuen will.
(4) Der Beamte hat den Antrag auf Herabsetzung der regelmäßigen

Wochendienstzeit spätestens zwei Monate vor dem gewollten Wirk-
samkeitsbeginn zu stellen.

(5) Abweichend von Abs 1 und 2 ist dem Beamten für die vom ihm
beantragte Dauer, während der er Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld
hat, eine Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit auch unter
die Hälfte des für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Ausmaßes zu
gewähren.

Dienstleistung während der Herabsetzung der 
regelmäßigen Wochendienstzeit

§ 50c (1) Bei der stundenmäßigen Festlegung der Zeiträume, in de-
nen der Beamte Dienst zu versehen hat, ist auf die persönlichen Ver-
hältnisse des Beamten, insbesondere auf die Gründe, die zur Herab-
setzung der regelmäßigen Wochendienstzeit geführt haben, soweit
Rücksicht zu nehmen, als nicht wichtige dienstliche Interessen entge-
genstehen.

(2) Lassen im Falle einer Herabsetzung der regelmäßigen Wochen-
dienstzeit die besonderen Umstände des Dienstes eine genaue Einhal-
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tung eines ganzzahligen Stundenausmaßes nicht zu, so ist es soweit
zu überschreiten, als dies nötig ist, um seine Unterschreitung zu ver-
meiden.

(3) Abgesehen vom Fall des Abs 2 kann ein Beamter, dessen regel-
mäßige Wochendienstzeit nach den §§ 50a oder 50b herabgesetzt
worden ist, über die für ihn maßgebende Wochendienstzeit hinaus zur
Dienstleistung nur herangezogen werden, wenn die Dienstleistung zur
Vermeidung eines Schadens unverzüglich notwendig ist und ein Be-
diensteter, dessen regelmäßige Wochendienstzeit nicht herabgesetzt
ist, nicht zur Verfügung steht.

Änderung und vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der 
regelmäßigen Wochendienstzeit

§ 50d (1) Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Beamten eine Än-
derung des Ausmaßes oder die vorzeitige Beendigung der Herabset-
zung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a oder 50b
verfügen, wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenste-
hen.

(2) Die Dienstbehörde hat die vorzeitige Beendigung der Herabset-
zung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a oder 50b
zu verfügen, wenn der Beamte eine Teilzeitbeschäftigung nach dem
MSchG oder nach dem VKG in Anspruch nimmt. 

(3) Zeiten, um die sich dadurch ein ursprünglich vorgesehener Zeit-
raum der Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach
§ 50a verkürzt, bleiben für eine neuerliche Herabsetzung der regelmä-
ßigen Wochendienstzeit gewahrt. Bruchteile eines Jahres können bei
einer neuerlichen Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit
nach § 50a nur ungeteilt in Anspruch genommen werden.

§ 50e (entfällt)

Abwesenheit vom Dienst

§ 51 (1) Der Beamte, der vom Dienst abwesend ist, ohne vom
Dienst befreit oder enthoben zu sein, hat den Grund seiner Abwesen-
heit unverzüglich seinem Vorgesetzten zu melden und seine Abwesen-
heit zu rechtfertigen.

(2) Ist der Beamte durch Krankheit, Unfall oder Gebrechen an der
Ausübung seines Dienstes verhindert, so hat er seinem Vorgesetzten
eine ärztliche Bescheinigung über den Beginn der Krankheit und nach
Möglichkeit über die voraussichtliche Dauer der Dienstverhinderung
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vorzulegen, wenn er dem Dienst länger als drei Arbeitstage fernbleibt
oder der Vorgesetzte oder der Leiter der Dienststelle es verlangt.
Kommt der Beamte dieser Verpflichtung nicht nach, entzieht er sich ei-
ner zumutbaren Krankenbehandlung oder verweigert er die zumutbare
Mitwirkung an einer ärztlichen Untersuchung, so gilt die Abwesenheit
vom Dienst nicht als gerechtfertigt.

3. Unterabschnitt
Sonstige Dienstpflichten

Ärztliche Untersuchung

§ 52 (1) Bestehen berechtigte Zweifel an der für die Erfüllung der
dienstlichen Aufgaben erforderlichen gesundheitlichen Eignung des
Beamten, so hat sich dieser auf Anordnung der Dienstbehörde einer
ärztlichen Untersuchung zu unterziehen.

(2) Der infolge Krankheit, Unfalls oder Gebrechens vom Dienst ab-
wesende Beamte hat sich auf Anordnung der Dienstbehörde einer ärzt-
lichen Untersuchung zur Prüfung seines Gesundheitszustandes zu un-
terziehen. Wenn es zur zuverlässigen Beurteilung erforderlich ist, sind
Fachärzte heranzuziehen. Eine Anordnung im Sinne des ersten Satzes
ist spätestens drei Monate nach Beginn der Abwesenheit vom Dienst
und sodann in Abständen von längstens drei Monaten zu erteilen.

Meldepflichten

§ 53 (1) Wird dem Beamten in Ausübung seines Dienstes der be-
gründete Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden gerichtlich
strafbaren Handlung bekannt, die den Wirkungsbereich der Dienststelle
betrifft, der er angehört, so hat er dies unverzüglich dem Leiter der
Dienststelle zu melden.

(1a) Keine Pflicht zur Meldung nach Abs 1 besteht, wenn die Mel-
dung eine amtliche Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren Wirksamkeit
eines persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf.

(1b) Der Leiter der Dienststelle kann aus
1. in der Person, auf die sich die amtliche Tätigkeit bezieht, oder
2. in der amtlichen Tätigkeit selbst

gelegenen Gründen abweichend von Abs 1a eine Meldepflicht ver-
fügen.
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(1c) Ist eine Dienstverhinderung des Beamten ganz oder teilweise
auf das Einwirken Dritter zurückzuführen, hat der Beamte dies unver-
züglich seiner Dienstbehörde zu melden. Auf Verlangen der Dienstbe-
hörde hat er sämtliche für die Geltendmachung von Ersatzansprüchen
erforderlichen Daten und Beweismittel bekanntzugeben.

(2) Soweit nicht in anderen Rechtsvorschriften weitere Melde-
pflichten festgelegt sind, hat der Beamte seiner Dienstbehörde zu mel-
den:

1. Namensänderung,
2. Standesveränderung,
3. jede Veränderung seiner Staatsbürgerschaft oder Staatsan-ge-

hörigkeit(en),
4. Änderung des Wohnsitzes,
5. Verlust einer für die Ausübung des Dienstes erforderlichen be-

hördlichen Berechtigung oder Befähigung, der Dienstkleidung,
des Dienstabzeichens, des Dienstausweises und sonstiger
Sachbehelfe,

6. Besitz eines Bescheides nach § 14 Abs 1 der 2 des Behinder-
teneinstellungsgesetzes, BGBl Nr 22/1970.

Dienstweg
§ 54 (1) Der Beamte hat Anbringen, die sich auf sein Dienstverhält-

nis oder auf seine dienstlichen Aufgaben beziehen, bei seinem unmit-
telbaren Dienstvorgesetzten einzubringen. Dieser hat das Anbringen
unverzüglich an die zuständige Stelle weiterzuleiten.

(2) Von der Einbringung im Dienstweg darf bei Gefahr im Verzug so-
wie dann abgesehen werden, wenn die Einhaltung des Dienstweges
dem Beamten billigerweise nicht zumutbar ist.

(3) In Dienstrechtsangelegenheiten und in Disziplinarangelegen-
heiten können ohne Einhaltung des Dienstweges eingebracht werden:

1. Rechtsmittel,
2. Anträge auf Übergang der Entscheidungspflicht,
3. Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens und auf Wieder-

einsetzung in den vorigen Stand und
4. Beschwerden an den Verfassungs- und Verwaltungsgerichts-

hof.

Wohnsitz und Dienstort
§ 55 (1) Der Beamte hat seinen Wohnsitz so zu wählen, daß er bei

der Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben nicht beeinträchtigt wird.
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Aus der Lage seiner Wohnung kann der Beamte, soweit gesetzlich
nicht anderes bestimmt ist, keinen Anspruch auf dienstliche Begünsti-
gungen ableiten.

(2) Wenn es die dienstlichen Aufgaben des Beamten erfordern, hat
er eine ihm von seiner Dienstbehörde zugewiesene und ihm zumutbare
Wohnung (Dienstwohnung) zu beziehen.

(3) Wenn besondere dienstliche Verhältnisse es erfordern, darf der
Beamte auf Anordnung der Dienstbehörde seinen Dienstort oder sein
Amtsgebiet nicht verlassen.

Nebenbeschäftigung

§ 56 (1) Nebenbeschäftigung ist jede Beschäftigung, die der Be-
amte außerhalb seines Dienstverhältnisses und einer allfälligen Neben-
tätigkeit ausübt.

(2) Der Beamte darf keine Nebenbeschäftigung ausüben, die ihn an
der Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben behindert, die Vermutung
seiner Befangenheit hervorruft oder sonstige wesentliche dienstliche In-
teressen gefährdet.

(3) Der Beamte hat seiner Dienstbehörde jede erwerbsmäßige Ne-
benbeschäftigung und jede Änderung einer solchen unverzüglich zu
melden. Eine Nebenbeschäftigung ist erwerbsmäßig, wenn sie die
Schaffung von nennenswerten Einkünften in Geld- oder Güterform be-
zweckt.

(4) Der Beamte,
1. dessen regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 50a oder

50b herabgesetzt worden ist oder
2. der eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach

dem VKG in Anspruch nimmt oder
3. der sich in einem Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten

Kindes nach § 75c befindet,

darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn
und insoweit die Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist
in den Fällen des Abs 2 sowie dann zu versagen, wenn die Ausübung
dieser Nebenbeschäftigung dem Grund der nach den Z 1 bis 3 getrof-
fenen Maßnahme widerstreitet. 

(5) Eine Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in
einem sonstigen Organ einer auf Gewinn gerichteten juristischen Per-
son des privaten Rechts hat der Beamte jedenfalls zu melden.
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(6) Die Ausübung einer aus den Gründen des Abs 2 unzulässigen
Nebenbeschäftigung oder Tätigkeit im Sinne des Abs 5 ist von der
Dienstbehörde unverzüglich mit schriftlicher Weisung zu untersagen.

(7) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundes-
minister kann mit Verordnung regeln, welche Nebenbeschäftigungen
jedenfalls aus den Gründen des Abs. 2 unzulässig sind.

Gutachten

§ 57 Der Beamte bedarf für die außergerichtliche Abgabe eines
Sachverständigengutachtens über Angelegenheiten, die mit seinen
dienstlichen Aufgaben im Zusammenhang stehen, der Genehmigung
seiner Dienstbehörde. Die Genehmigung ist zu verweigern, wenn nach
Gegenstand und Zweck des Gutachtens dienstliche Interessen gefähr-
det werden.

Ausbildung und Fortbildung

§ 58 Der Beamte hat, wenn es die dienstlichen Interessen erfor-
dern, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen, in denen die für die Wahr-
nehmung seiner dienstlichen Aufgaben erforderlichen Kennt-nisse und
Fähigkeiten vermittelt, ergänzt und erweitert werden beziehungsweise
in denen er die für seine Tätigkeit notwendige praktische Unterweisung
erhält.

Geschenkannahme

§ 59 (1) Dem Beamten ist es untersagt, im Hinblick auf seine amt-
liche Stellung für sich oder einen Dritten ein Geschenk, einen anderen
Vermögensvorteil oder einen sonstigen Vorteil zu fordern, anzunehmen
oder sich versprechen zu lassen.

(2) Orts- oder landesübliche Aufmerksamkeiten von geringem Wert
gelten nicht als Geschenke im Sinne des Abs 1.

(3) Ehrengeschenke darf der Beamte entgegennehmen. Er hat sei-
ne Dienstbehörde hievon in Kenntnis zu setzen. Untersagt die Dienst-
behörde innerhalb eines Monates die Annahme, so ist das Ehrenge-
schenk zurückzugeben.
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Dienstkleidung, Dienstabzeichen, Dienstausweise und 
sonstige Sachbehelfe

§ 60 (1) Wenn es dienstliche Gründe erfordern, ist der Beamte im
Dienst verpflichtet,

1. eine Dienstkleidung zu tragen oder
2. sich mit einem Dienstabzeichen oder einem Dienstausweis

auszuweisen.

(2) Dienstausweise können folgende Daten des Beamten enthalten,
soweit diese zur Ausweisleistung dienstlich erforderlich sind oder der
Beamte diese wünscht:

1. ein fälschungssicheres Lichtbild,
2. die Bezeichnung der Dienststelle oder des Standeskörpers,
3. die Dienstnummer,
4. die Kurzbezeichnung für die ausgeübte Verwendung (Funktion),
5. den Vor- und Familiennamen,
6. einen allfälligen akademischen Grad,
7. den Amtstitel.
8. das Geburtsdatum,
9. die Unterschrift.

(2a) Dienstausweise müssen dafür geeignet sein, sie auch mit der
Funktion einer Bürgerkarte gemäß § 2 Z 10 des E-Government-Ge-
setzes, BGBl I Nr 10/2004, ausstatten zu können.

(3) Durch Verordnung des zuständigen Bundesministers ist zu re-
geln,

1. in welchen Verwendungen und unter welchen näheren Voraus-
setzungen die Pflicht besteht,
a) die Dienstkleidung zu tragen oder
b) sich mit einem Dienstabzeichen oder dem Dienstausweis

auszuweisen,
2. bei welchen Anlässen die Dienstkleidung außerhalb des Diens-

tes und im Ruhestand getragen werden darf,
3. welche anderen als die in Abs 2 genannten Datenarten der

Dienstausweis aus dienstlichen Gründen zu enthalten hat.

(4) Verordnungen nach Abs 3 sind durch Auflage bei geeigneten
Stellen zur Einsicht während der Amtsstunden kundzumachen.

(5) Der Beamte hat ihm zur Verfügung gestellte Dienstkleidung,
Dienstabzeichen, Dienstausweise und sonstige Sachbehelfe sorgsam
zu behandeln.
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Pflichten des Beamten des Ruhestandes
§ 61 (1) Die in den §§ 46 und 53 Abs 2 Z 1 bis 4 genannten Pflich-

ten obliegen auch dem Beamten des Ruhestandes.
(2) Hat der Beamte des Ruhestandes sein 60. Lebensjahr noch

nicht vollendet, so obliegen ihm außerdem die in den §§ 56 Abs 3 und
5 und 57 genannten Pflichten. 

6. Abschnitt
RECHTE DES BEAMTEN

1. Unterabschnitt

Bezüge
§ 62 Der Beamte hat nach Maßgabe besonderer gesetzlicher Vor-

schriften Anspruch auf Bezüge oder Ruhebezüge.

2. Unterabschnitt

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen
§ 63 (1) Der Beamte ist berechtigt, einen im Besonderen Teil für ihn

vorgesehenen Amtstitel zu führen.
(2) Die Amtstitel und die Verwendungsbezeichnungen der Beamten

werden im Besonderen Teil geregelt. Beamtinnen führen die Amtstitel
und die Verwendungsbezeichnungen, soweit dies sprachlich möglich
ist, in der weiblichen Form. Ist der Amtstitel oder die Verwendungsbe-
zeichnung in weiblicher Form vorgesehen, führen männliche Beamte
den Amtstitel oder die Verwendungsbezeichnung, soweit dies sprach-
lich möglich ist, in der männlichen Form.

(3) Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen können mit einem
Zusatz geführt werden, der auf die Verwendung in einer bestimmten
Dienststelle hinweist. Dieser Zusatz ist nicht Bestandteil des Amtstitels
oder der Verwendungsbezeichnung.

(4) Ist für den Beamten eine Verwendungsbezeichnung vorgese-
hen, so kann er sie an Stelle seines Amtstitels führen.

(5) Anläßlich der Versetzung oder des Übertrittes in den Ruhestand
kann dem Beamten an Stelle seines Amtstitels oder seiner Verwen-
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dungsbezeichnung der für seine Besoldungs- beziehungsweise Ver-
wendungsgruppe vorgesehene nächsthöhere Amtstitel beziehungs-
weise die nächsthöhere Verwendungsbezeichnung verliehen werden.

(6) Der Beamte des Ruhestandes ist berechtigt, den Amtstitel oder
die Verwendungsbezeichnung zu führen, zu dessen oder deren Füh-
rung er im Zeitpunkt der Versetzung oder des Übertrittes in den Ruhe-
stand berechtigt war. Er hat dabei dem Amtstitel (der Verwendungsbe-
zeichnung) den Zusatz „im Ruhestand“ („i. R.“) hinzuzufügen.

3. Unterabschnitt 
Urlaub

Anspruch auf Erholungsurlaub
§ 64 Der Beamte hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erho-

lungsurlaub.

Ausmaß des Erholungsurlaubes
§ 65 (1) Das Urlaubsausmaß beträgt in jedem Kalenderjahr
1. 200 Stunden bei einem Dienstalter von weniger als 25 Jahren,
2. 240 Stunden bei einem Dienstalter von 25 Jahren.

(2) In dem Kalenderjahr, in dem das öffentlich-rechtliche Dienstver-
hältnis begründet wurde, beträgt das Urlaubsausmaß für jeden begon-
nenen Monat des Dienstverhältnisses ein Zwölftel des jährlichen Aus-
maßes. Hat das Dienstverhältnis in diesem Kalenderjahr ununterbro-
chen sechs Monate gedauert, so gebührt der volle Erholungsurlaub.

(3) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten eines Karenzurlaubes, einer Ka-
renz, einer Außerdienststellung, einer Dienstfreistellung gemäß 
§ 78c Abs 2 oder § 78d oder einer ungerechtfertigten Abwesenheit
vom Dienst, so gebührt ein Erholungsurlaub, soweit er noch nicht ver-
braucht worden ist, in dem Ausmaß, das dem um die Dauer dieser
Zeiten verkürzten Kalenderjahr entspricht.

(4) Ergeben sich bei der Ermittlung des Urlaubsausmaßes gemäß
Abs 2 und 3 Teile von Stunden, so sind sie auf ganze Stunden aufzu-
runden.

(5) Stichtag für die Ermittlung des Urlaubsausmaßes ist jeweils der
1. Juli. Das für das höhere Urlaubsausmaß maßgebende Dienstalter gilt
auch dann als am 1. Juli erreicht, wenn es vor Ablauf des dem Stichtag
folgenden 30. September vollendet wird.
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(6) Unter Dienstalter im Sinne der Abs 1 bis 5 ist die Zeit zu verste-
hen, die für die Vorrückung in höhere Bezüge maßgebend ist; zum
Dienstalter zählt für die Ermittlung des Urlaubsausmaßes auch eine vor
dem 18. Lebensjahr in einem Dienstverhältnis zum Bund zurückgelegte
Zeit. Zeiten, die dem Beamten wegen der Überstell-ung in eine höhere
Verwendungsgruppe nicht angerechnet wurden, sind für den Urlaub in
dem Ausmaß anzurechnen, in dem sie in einer niedrigeren Verwen-
dungsgruppe anrechenbar wären. Dem Beamten, der ein abgeschlos-
senes Hochschulstudium aufweist und einer Verwendungsgruppe an-
gehört, für die die volle Hochschulbildung vorgeschrieben ist, ist die Zeit
dieses Studiums für die Bemessung des Urlaubsausmaßes bis zu
einem Höchstausmaß von fünf Jahren anzurechnen. Der für das Studi-
um angerechnete Zeitraum vermindert sich insoweit, als dem Beamten
die Zeit des Studiums bei der Feststellung des Dienstalters bereits be-
rücksichtigt wurde.

(7) Ist dem Dienstverhältnis ein Ausbildungs- oder Lehrverhältnis
zum Bund unmittelbar vorangegangen, ist bei der Bemessung des Ur-
laubsausmaßes und der Anwendung des Abs 2 so vorzugehen, als ob
das Dienstverhältnis mit dem ersten Tag des Ausbildungs- oder Lehr-
verhältnisses begonnen hätte. Der im vorangegangenen Ausbildungs-
oder Lehrverhältnis zum Bund verbrauchte Erholungsurlaub oder ver-
gleichbare Freistellungsanspruch ist vom gesamten Urlaubsanspruch
abzuziehen.

(8) Das in den Abs 1 bis 5 und § 72 ausgedrückte Urlaubsausmaß
erhöht sich entsprechend, wenn der Beamte einem verlängerten
Dienstplan unterliegt.

(9) Der Verbrauch der Urlaubsstunden ist nur tageweise zulässig.
Dem Beamten sind für die Zeit seines Erholungsurlaubes so viele Ur-
laubsstunden als verbraucht anzurechnen, als er in diesem Zeitraum
nach dem Dienstplan Dienst zu leisten hätte. Ergibt sich bei der Ermitt-
lung des Urlaubsausmaßes gemäß den Abs 2 oder 3 oder gemäß § 66
ein Rest an Urlaubsstunden, der nicht tageweise verbraucht werden
kann, kann dieser auch stundenweise verbraucht werden.

(10) Fällt während der Zeit des Erholungsurlaubes eines Beamten,
für den die Fünftagewoche gilt, ein gesetzlicher Feiertag auf einen
Samstag, so hat er Anspruch auf einen zusätzlichen Urlaub von acht
Stunden. Der Anspruch auf einen zusätzlichen Urlaub von acht Stun-
den besteht auch dann, wenn ein Samstagfeiertag an das Ende eines
mindestens fünf Arbeitstage dauernden Erholungsurlaubes anschließt.
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Änderung des Urlaubsausmaßes
§ 66 (1) Das in den §§ 65 und 72 ausgedrückte Urlaubsausmaß

ändert sich entsprechend, wenn
1. die regelmäßige Wochendienstzeit des Beamten herabgesetzt

ist oder
2. der Beamte

a) eine Dienstfreistellung, ausgenommen eine solche nach
§ 25 des Bundes-Personalvertretungsgesetzes (PVG),
BGBl Nr 133/1967, oder

b) eine Außerdienststellung oder
c) eine Teilbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem

VKG
in Anspruch nimmt.
(2) Bei einer Änderung des Beschäftigungsausmaßes ist das Aus-

maß der noch nicht verbrauchten Urlaubsstunden an das jeweils aktu-
elle Beschäftigungsausmaß anzupassen, indem die noch nicht ver-
brauchten Urlaubsstunden mit demselben Faktor vervielfacht werden,
um den sich das Beschäftigungsausmaß ändert. Nicht verfallene An-
sprüche auf Erholungsurlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren
bleiben davon unberührt.

Berücksichtigung von Zeiten eines Dienstverhältnisses und 
des Erholungsurlaubes aus einem Dienstverhältnis

§ 67 (1) Für die Feststellung des erstmaligen Anspruches auf Erho-
lungsurlaub und für die Berechnung des Urlaubsausmaßes im ersten
Kalenderjahr des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses ist die Zeit
eines unmittelbar vorangegangenen Dienstverhältnisses zum Bund
dem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis voranzusetzen. Ein Urlaub,
der in einem solchen Dienstverhältnis für dasselbe Kalenderjahr bereits
verbraucht wurde, ist auf das dem Beamten gemäß 
§§ 65 und 72 gebührende Urlaubsausmaß anzurechnen. 

(2) Hat der Beamte aus dem im Abs 1 genannten Dienstverhältnis
ein Urlaubsguthaben aus früheren Kalenderjahren, so darf er den Erho-
lungsurlaub im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis verbrauchen. Die-
ser Erholungsurlaub verfällt, wenn er auch bei Fortbestand des Dienst-
verhältnisses verfallen wäre.

Verbrauch des Erholungsurlaubes
§ 68 (1) Die kalendermäßige Festlegung des Erholungsurlaubes ist

unter Berücksichtigung der dienstlichen Interessen vorzunehmen, wo-
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bei auf die persönlichen Verhältnisse des Beamten angemessen Rück-
sicht zu nehmen ist. Soweit nicht zwingende dienstliche Gründe entge-
genstehen, hat der Beamte Anspruch, die Hälfte des Erholungsur-
laubes ungeteilt zu verbrauchen.

(2) In den ersten sechs Monaten des öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnisses darf der Verbrauch des Erholungsurlaubes ein Zwölftel
des jährlichen Ausmaßes für jeden begonnenen Monat des Dienstver-
hältnisses nicht übersteigen.

Verfall des Erholungsurlaubes

§ 69 Der Anspruch auf Erholungsurlaub verfällt, wenn der Beamte
den Erholungsurlaub nicht bis zum 31. Dezember des dem Urlaubsjahr
folgenden Kalenderjahres verbraucht hat. Ist der Verbrauch bis zu die-
sem Zeitpunkt aus dienstlichen Gründen, einem der Gründe des § 51
Abs. 2 erster Satz oder aufgrund eines Beschäftigungsverbotes nach
dem MSchG nicht möglich, so tritt der Verfall erst mit Ablauf des fol-
genden Kalenderjahres ein. Hat die Beamtin eine Karenz nach dem
MSchG oder der Beamte eine Karenz nach dem VKG in Anspruch ge-
nommen, so wird der Verfallstermin um jenen Zeitraum hinausgescho-
ben, um den diese Karenz das Ausmaß von zehn Monaten übersteigt. 

Vorgriff auf künftige Urlaubsansprüche

§ 70 Dem Beamten kann bei Vorliegen besonders berücksichti-
gungswürdiger Umstände auf seinen Antrag der Verbrauch des ganzen
oder eines Teiles des im nächsten Kalenderjahr gebührenden Erho-
lungsurlaubes gestattet werden.

Erkrankung während des Erholungsurlaubes

§ 71 (1) Erkrankt ein Beamter während des Erholungsurlaubes,
ohne dies vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt zu haben, so
sind, wenn die Erkrankung länger als drei Kalendertage gedauert hat,
so viele Stunden auf das Urlaubsausmaß nicht anzurechnen, wie der
Beamte während der Tage seiner Erkrankung nach dem Dienstplan
Dienst zu leisten hätte.

(2) Der Beamte hat der Dienststelle, die den Erholungsurlaub fest-
legt, nach dreitägiger Krankheitsdauer die Erkrankung unverzüglich
mitzuteilen. Ist dies aus Gründen, die nicht vom Beamten zu vertreten
sind, nicht möglich, so gilt die Mitteilung als rechtzeitig, wenn sie unmit-
telbar nach Wegfall des Hinderungsgrundes nachgeholt wird. Beim
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Wiederantritt des Dienstes hat der Beamte ohne schuldhafte Verzöge-
rung ein ärztliches Zeugnis oder eine Bestätigung des zuständigen
Krankenversicherungsträgers über Beginn und Dauer der Dienstunfä-
higkeit vorzulegen. Erkrankt der Beamte während eines Erholungsur-
laubes im Ausland, so ist dem ärztlichen Zeugnis eine behördliche Be-
stätigung darüber beizufügen, daß es von einem zur Ausübung des
Arztberufes zugelassenen Arzt ausgestellt wurde. Eine solche behörd-
liche Bestätigung ist nicht erforderlich, wenn die ärztliche Behandlung
(stationär oder ambulant) in einer Krankenanstalt erfolgte und hiefür
eine Bestätigung dieser Anstalt vorgelegt wird. Kommt der Beamte die-
sen Verpflichtungen nicht nach, so ist Abs 1 nicht anzuwenden. 

(3) Für den Beamten, der bei einer Dienststelle des Bundes im Aus-
land verwendet wird und dort wohnt, gilt der Staat, in dem diese Dienst-
stelle liegt oder für den sie zuständig ist, als Inland.

(4) Erkrankt der Beamte, der während eines Erholungsurlaubes
eine dem Erholungszweck des Urlaubes widersprechende Erwerbstä-
tigkeit ausübt, so ist Abs 1 nicht anzuwenden, wenn die Erkrankung mit
dieser Erwerbstätigkeit in ursächlichem Zusammenhang steht.

(5) Die Abs 1 bis 4 gelten auch für den Beamten, der infolge eines
Unfalles dienstunfähig war.

(6) Die Abs 1 bis 3 gelten auch für die notwendige Pflege eines An-
gehörigen gemäß § 76 Abs 1 Z 1 und Abs 4 während des Erholungs-
urlaubes mit der Maßgabe, dass die in Abs 2 geregelte Nachweiser-
bringung im Hinblick auf den Pflegebedarf des Angehörigen zu erfolgen
hat.

Erhöhung des Urlaubsausmaßes für Invalide
§ 72 (1) Der Beamte hat Anspruch auf Erhöhung des ihm gemäß

§ 65 gebührenden Urlaubsausmaßes um 16 Stunden, wenn am Stich-
tag eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

1. Minderung der Erwerbsfähigkeit, die zum Bezug einer Rente
auf Grund des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl
Nr 152, des Opferfürsorgegesetzes, BGBl Nr 183/1947, oder
des Heeresversorgungsgesetzes, BGBl Nr 27/1964, berech-
tigt,

2. Bezug einer Rente als Folge eines Dienstunfalles oder einer Be-
rufskrankheit im Dienste einer Gebietskörperschaft,

3. Besitz eines Bescheides gemäß § 14 Abs 1 oder 2 des Behin-
derteneinstellungsgesetzes,

4. Besitz einer Gleichstellungsbescheinigung gemäß § 13 Abs 2
des Invalideneinstellungsgesetzes 1953, BGBl Nr 21, in der
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Fassung des Bundesgesetzes BGBl Nr 55/1958 oder gemäß
§ 13 Abs 2 des Invalideneinstellungsgesetzes 1969, in der Fas-
sung vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl Nr 329/
1973.

(2) Das im Abs 1 genannte Ausmaß von 16 Stunden erhöht sich bei
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens

40 vH auf 32 Stunden,
50 vH auf 40 Stunden.

(3) Der blinde Beamte hat jedenfalls Anspruch auf Erhöhung des
Urlaubsausmaßes um 40 Stunden.

Sonderurlaub

§ 74 (1) Dem Beamten kann auf sein Ansuchen aus wichtigen per-
sönlichen oder familiären Gründen oder aus einem sonstigen besonde-
ren Anlaß ein Sonderurlaub gewährt werden.

(2) Für die Zeit des Sonderurlaubes behält der Beamte den An-
spruch auf die vollen Bezüge.

(3) Der Sonderurlaub darf nur gewährt werden, wenn keine zwin-
genden dienstlichen Erfordernisse entgegenstehen, und darf die dem
Anlaß angemessene Dauer nicht übersteigen.

(4) Die Gesamtdauer der für ein Kalenderjahr gewährten Sonder-
urlaube darf das Ausmaß der auf zwölf Wochen entfallenden regelmä-
ßigen Dienstzeit des Beamten nicht übersteigen.

Karenzurlaub

§ 75 (1) Dem Beamten kann auf Antrag ein Urlaub unter Entfall der
Bezüge (Karenzurlaub) gewährt werden, sofern nicht zwingende
dienstliche Gründe entgegenstehen.

(2) Ein Beamter,
1. mit dem ein befristetes Dienstverhältnis zu einem Land oder zur

Gemeinde Wien als Mitglied eines unabhängigen Verwaltungs-
senates begründet wird oder

2. der befristet zum Mitglied eines Organes einer zwischenstaatli-
chen Einrichtung über Vorschlag der oder im Einvernehmen mit
der Republik Österreich bestellt wird oder

3. der zum Vizepräsidenten eines Landesschulrates oder des
Stadtschulrates Wien bestellt wird oder
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4. der durch Dienstvertrag mit der Funktion eines Generalsek-re-
tärs gemäß § 7 Abs 11 des Bundesministeriengesetzes 1986,
BGBl Nr 76, betraut wird oder

5. der zum Rektor gemäß § 23 des Universitätsgesetzes 2002,
BGBl I Nr 120/2002, oder hauptamtlichen Vizerektor gemäß
§ 24 des Universitätsgesetzes 2002 einer Universität gewählt
wird oder

6. der zum Rektor oder Vizerektor einer Pädagogischen Hoch-
schule gemäß § 1 Abs 1 oder § 4 Abs 1 Z 1 des Hochschulge-
setzes 2005, BGBl I Nr 30/2006, bestellt wird,

ist für die Dauer der Mitgliedschaft zum unabhängigen Verwal-
tungssenat oder zu einem Organ einer zwischenstaatlichen Einrichtung
oder der Bestellung zum Vizepräsidenten oder der Betrauung mit der
Funktion eines Generalsekretärs oder der Ausübung der Funktion als
Rektor oder als hauptamtlicher Vizerektor einer Universität oder der
Ausübung der Funktion als Rektor oder als Vizerektor einer Pädago-
gischen Hochschule gegen Entfall der Bezüge beurlaubt.

(3) Ein Karenzurlaub endet

1. spätestens mit Ablauf des Kalendermonates, in dem er ge-
meinsam mit früheren Karenzurlauben oder Freistellungen nach
§ 160 Abs 2 eine Gesamtdauer von zehn Jahren erreicht, oder 

2. spätestens mit Ablauf des Jahres, in dem der Beamte sein 64.
Lebensjahr vollendet.

Auf die Gesamtdauer von zehn Jahren sind frühere, nach dienst-
rechtlichen Vorschriften des Bundes gewährte Karenzurlaube anzu-
rechnen, ausgenommen Zeiten von Karenzen nach dem MSchG oder
dem VKG. 

(4) Abs 3 gilt nicht für Karenzurlaube,

1. die zur Betreuung

a) eines eigenen Kindes,

b) eines Wahl- oder Pflegekindes oder

c) eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des Beamten
angehört und für dessen Unterhalt überwiegend er und
(oder) sein Ehegatte aufkommen,

längstens bis zum Beginn der Schulpflicht des betreffenden
Kindes gewährt worden sind,

2. auf die ein Rechtsanspruch besteht oder

3. die kraft Gesetzes eintreten.
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Berücksichtigung des Karenzurlaubes für zeitabhängige 
Rechte

§ 75a (1) Die Zeit eines Karenzurlaubes ist, soweit bundesgesetz-
lich nicht anderes bestimmt wird, für Rechte, die von der Dauer des
Dienstverhältnisses abhängen, nicht zu berücksichtigen.

(2) Abweichend von Abs 1 ist die Zeit eines Karenzurlaubes für
Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, in den
nachstehend angeführten Fällen bis zum jeweils angeführten zeitlichen
Höchstausmaß zu berücksichtigen,

2. wenn der Karenzurlaub
a) zur Ausbildung des Beamten für seine dienstliche Verwen-

dung gewährt worden ist: höchstens drei Jahre;
b) zur

aa) Begründung eines Dienstverhältnisses gemäß den §§ 3
oder 4 des Entwicklungshelfergesetzes, BGBl. Nr. 574/
1983, oder

bb) Teilnahme an Partnerschaftsprojekten im Rahmen von
Außenhilfsprogrammen der Europäischen Union (ins-
besondere so genannten Twinning-Projekten) oder

cc) Begründung eines Dienstverhältnisses zu einer ande-
ren inländischen Gebietskörperschaft, zu einem inlän-
dischen Gemeindeverband oder zu einer vergleich-
baren Einrichtung eines Staates, der oder dessen
Rechtsnachfolger nunmehr Mitgliedstaat des Europä-
ischen Wirtschaftsraumes oder der Europäischen Uni-
on ist,

gewährt worden ist: insgesamt höchstens fünf Jahre;
c) zur Begründung eines Dienstverhältnisses zu einer Einrich-

tung der Europäischen Union oder zu einer sonstigen zwi-
schenstaatlichen Einrichtung, der Österreich angehört, ge-
währt worden ist: höchstens zehn Jahre.

(3) Ein Antrag auf Berücksichtigung für zeitabhängige Rechte nach
Abs 2 Z 2 ist bei sonstiger Unwirksamkeit spätestens ein Jahr nach An-
tritt, in den sonstigen Fällen der Berücksichtigung für zeitabhängige
Rechte spätestens ein Jahr nach Beendigung des Karenzurlaubes zu
stellen.

(4) Zeiten eines früheren Karenzurlaubes, die für Rechte, die von
der Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, berücksichtigt worden
sind, sind auf die Höchstdauer nach Abs 2 Z 2 anzurechnen. Dies gilt
nicht für berücksichtigte Zeiten eines Karenzurlaubes, der kraft Ge-
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setzes eingetreten ist oder auf dessen Gewährung ein Rechtsanspruch
bestanden hat.

§ 75a Abs 2 Z 2 lit. c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
I Nr. 147/2008 ist auf Karenzurlaube anzuwenden, die am 1. Jänner
2009 bestehen oder danach angetreten werden. Die gemäß § 75a
Abs 2 lit. b in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 2008 geltenden
Fassung verfügte Berücksichtigung der Zeit eines Karenzurlaubes
für zeitabhängige Rechte gilt bei diesen Karenzurlauben auch für die
nach der jeweiligen Verfügung nicht mehr für zeitabhängige Rechte
zu berücksichtigende Zeit des Karenzurlaubes.

Auswirkungen des Karenzurlaubes und der Karenz auf den 
Arbeitsplatz

§ 75b (1) Wenn bundesgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, be-
wirkt der Antritt eines mehr als sechs Monate dauernden Karenzur-
laubes oder einer mehr als sechs Monate dauernden Karenz die Abbe-
rufung des Beamten von seinem Arbeitsplatz. In den letzten zwölf Mo-
naten vor Antritt des Karenzurlaubes oder der Karenz zurückgelegte
Karenzurlaubs- und Karenzzeiten sind für die Berechnung der Sechs-
monatsfrist zusammenzuzählen.

(2) Hat der Beamte Karenz nach dem MSchG oder dem VKG in An-
spruch genommen, so darf der von ihm vor Antritt der Karenz innege-
habte Arbeitsplatz nicht auf Dauer nachbesetzt werden. Er hat darauf
Anspruch, nach Wiederantritt des Dienstes 

1. wieder mit jenem Arbeitsplatz, auf dem er vor Antritt der Karenz
verwendet wurde, oder 

2. wenn dieser Arbeitsplatz nicht mehr existiert, mit einem ande-
ren gleichwertigen Arbeitsplatz seiner Dienststelle oder

3. wenn ein solcher Arbeitsplatz nicht zur Verfügung steht, mit
einem gleichwertigen Arbeitsplatz einer anderen Dienststelle
oder

4. wenn auch ein solcher Arbeitsplatz nicht zur Verfügung steht,
mit einem nicht gleichwertigen Arbeitsplatz
a) seiner Dienststelle oder, sofern ein solcher nicht zur Verfü-

gung steht,
b) einer anderen Dienststelle

betraut zu werden.

(3) Im Falle des Abs 2 Z 3 und 4 ist bei der Zuweisung eines Ar-
beitsplatzes einer anderen Dienststelle nach Möglichkeit auf Wünsche
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des Beamten Bedacht zu nehmen, die sich auf die örtliche Lage des
Arbeitsplatzes beziehen.

(4) Im Fall des Abs 2 Z 4 ist der Beamte dienst- und besoldungs-
rechtlich wie ein Beamter zu behandeln, der die Gründe für seine Ver-
setzung oder Verwendungsänderung nicht selbst zu vertreten hat.

(5) Kann dem Beamten nach Wiederantritt des Dienstes nach
einem gemäß § 75a Abs 2 für zeitabhängige Rechte berücksichtigten
Karenzurlaub kein Arbeitsplatz zugewiesen werden, der dem vor Antritt
des Karenzurlaubes zuletzt innegehabten zumindest gleichwertig ist, so
ist er dienst- und besoldungsrechtlich wie ein Beamter zu behandeln,
der die Gründe für seine Versetzung oder Verwendungsänderung nicht
selbst zu vertreten hat.

Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes oder 
eines pflegebedürftigen Angehörigen

§ 75c (1) Einer Beamtin oder einem Beamten ist auf ihr oder sein
Ansuchen ein Urlaub unter Entfall der Bezüge zu gewähren (Karenzur-
laub), wenn sie oder er sich der Pflege

1. eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten Kindes
widmet, für das erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8
Abs. 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr.
376, gewährt wird, und ihre oder seine Arbeitskraft aus diesem
Grund gänzlich beansprucht wird (Abs. 2), längstens jedoch bis
zur Vollendung des 40. Lebensjahres des Kindes, oder

2. einer oder eines nahen Angehörigen mit Anspruch auf Pflege-
geld zumindest der Stufe 3 nach § 5 des Bundespflegegeldge-
setzes oder nach den Landespflegegeldgesetzen unter gänz-
licher Beanspruchung ihrer oder seiner Arbeitskraft in häus-
licher Umgebung widmet.

Der gemeinsame Haushalt nach Z 1 besteht weiter, wenn sich das
behinderte Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der
Hausgemeinschaft aufhält.

(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des
Abs 1 liegt vor, solange das behinderte Kind

1. das Alter für den Beginn der allgemeinen Schulpflicht (§ 2 des
Schulpflichtgesetzes 1985, BGBl Nr 76) noch nicht erreicht hat
und ständiger persönlicher Hilfe und Pflege bedarf,

2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht entweder vom
Besuch der Schule befreit ist (§ 15 des Schulpflichtgesetzes
1985) oder ständiger persönlicher Hilfe und Pflege bedarf,
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3. nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht und vor Vollen-
dung des 40. Lebensjahres dauernd bettlägerig ist oder stän-
diger persönlicher Hilfe und Pflege bedarf.

(3) Der Beamte hat den Antrag auf Gewährung des Karenzurlaubes
spätestens zwei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu
stellen.

(4) Der Beamte hat den Wegfall einer der Voraussetzungen für die
Karenzierung (Abs 1 und 2) innerhalb von zwei Wochen zu melden.

(5) Die Zeit eines Karenzurlaubes nach Abs 1 gilt als ruhegenußfä-
hige Bundesdienstzeit, ist aber für sonstige Rechte, die von der Dauer
des Dienstverhältnisses abhängen, nicht zu berücksichtigen, soweit in
den Besoldungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist.

(6) Die Berücksichtigung als ruhegenußfähige Bundesdienstzeit en-
det mit dem Ende des Kalendermonats, in dem eine der Vorausset-
zungen gemäß Abs 1 und 2 weggefallen ist.

(7) Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Beamten die vorzeitige
Beendigung des Karenzurlaubes verfügen, wenn

1. der Grund für die Karenzierung weggefallen ist,
2. das Ausschöpfen der ursprünglich verfügten Dauer des Ka-

renz-urlaubes für den Beamten eine Härte bedeuten würde und
3. keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.

Pflegefreistellung

§ 76 (1) Der Beamte hat – unbeschadet des § 74 – Anspruch auf
Pflegefreistellung, wenn er aus einem der folgenden Gründe nachweis-
lich an der Dienstleistung verhindert ist:

1. wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haus-
halt lebenden erkrankten oder verunglückten nahen Angehöri-
gen oder Kindes der Person, mit der der Beamte in Lebensge-
meinschaft lebt oder

2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Wahl- oder
Pflegekindes, Stiefkindes oder des Kindes der Person, mit der
der Beamte in Lebensgemeinschaft lebt, wenn die Person, die
das Kind ständig betreut hat, aus den Gründen des § 15d
Abs 2 Z 1 bis 4 MSchG für diese Pflege ausfällt. 

(2) Als nahe Angehörige sind der Ehegatte und Personen anzuse-
hen, die mit dem Beamten in gerader Linie verwandt sind, ferner Ge-
schwister, Stief-, Wahl- und Pflegekinder sowie die Person, mit der der
Beamte in Lebensgemeinschaft lebt.
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(3) Die Pflegefreistellung nach Abs 1 darf im Kalenderjahr das Aus-
maß der regelmäßigen Wochendienstzeit des Beamten nach § 48
Abs 2 oder 6 oder nach den §§ 50a bis 50c nicht übersteigen.

(4) Darüber hinaus besteht – unbeschadet des § 74 – Anspruch auf
Pflegefreistellung bis zum Höchstausmaß einer weiteren Woche der im
Abs 3 angeführten Dienstzeit im Kalenderjahr, wenn der Beamte

1. den Anspruch auf Pflegefreistellung nach Abs 1 verbraucht hat
und

2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haus-
halt lebenden erkrankten Kindes (einschließlich Wahl-, Pflege-
oder Stiefkindes oder Kindes der Person, mit der der Beamte
in Lebensgemeinschaft lebt), das das zwölfte Lebensjahr noch
nicht überschritten hat, an der Dienstleistung neuerlich verhin-
dert ist.

(5) Die Pflegefreistellung kann tageweise oder stundenweise in An-
spruch genommen werden. Verrichtet der Beamte jedoch Schicht-
oder Wechseldienst oder unregelmäßigen Dienst, ist die Pflegefreistel-
lung in vollen Stunden zu verbrauchen.

(6) Ändert sich das Ausmaß der dienstplanmäßigen Wochendienst-
zeit des Beamten während des Kalenderjahres, so ist die in diesem Ka-
lenderjahr bereits verbrauchte Zeit der Pflegefreistellung in dem Aus-
maß umzurechnen, das der Änderung des Ausmaßes der dienstplan-
mäßigen Wochendienstzeit entspricht. Bruchteile von Stunden sind
hiebei auf volle Stunden aufzurunden.

(7) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten einer Pflegefreistellung in einem
dem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis unmittelbar vorangegan-
genen vertraglichen Dienstverhältnis zum Bund, so ist die im vertrag-
lichen Dienstverhältnis zum Bund bereits verbrauchte Zeit der Pflege-
freistellung auf den im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis bestehen-
den Anspruch auf Pflegefreistellung anzurechnen. Hat sich das Ausmaß
der auf eine Woche entfallenden dienstplanmäßigen Dienstzeit geän-
dert, ist dabei auch Abs 6 anzuwenden.

(8) Ist der Anspruch auf Pflegefreistellung erschöpft, kann zu einem
in Abs 4 genannten Zweck noch nicht verbrauchter Erholungsurlaub
ohne vorherige kalendermäßige Festlegung nach § 68 angetreten wer-
den.

(9) Die Dauer einer Urlaubsunterbrechung gemäß § 71 Abs 6 ist auf
das nach den Abs 3 und 4 jeweils in Betracht kommende Ausmaß an-
zurechnen.

(10) Die Beamtin oder der Beamte hat für Kinder ihrer eingetra-
genen Partnerin oder seines eingetragenen Partners nach Maßgabe
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der Abs. 1 bis 9 insoweit Anspruch auf Pflegefreistellung, als kein El-
ternteil für die Pflege oder Betreuung zur Verfügung steht.

Unterbrechung des Erholungsurlaubes und Verhinderung 
des Urlaubsantrittes

§ 77 (1) Die kalendermäßige Festlegung des Erholungsurlaubes
schließt eine aus besonderen dienstlichen Rücksichten gebotene ab-
ändernde Verfügung nicht aus. Der Antritt oder die Fortsetzung des Er-
holungsurlaubes ist, sobald es der Dienst zuläßt, zu ermöglichen.

(2) Konnte ein Beamter wegen einer solchen abändernden Verfü-
gung den Erholungsurlaub nicht zum festgesetzten Tag antreten oder
ist der Beamte aus dem Urlaub zurückberufen worden, sind ihm die hie-
durch entstandenen unvermeidlichen Mehrauslagen zu ersetzen, so-
weit sie nicht gemäß § 15 der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl
Nr 133, zu ersetzen sind. Die Ersatzpflicht umfaßt auch die entstande-
nen unvermeidlichen Mehrauslagen für die mit ihm im gemeinsamen
Haushalt lebenden nahen Angehörigen im Sinne des § 76 Abs 2, wenn
ihnen ein Urlaubsantritt oder eine Fortsetzung des Urlaubes ohne den
Beamten nicht zumutbar ist.

4. Unterabschnitt
Dienstfreistellung, Außerdienststellung und 

Dienstbefreiung

Dienstfreistellung für Gemeindemandatare
§ 78a (1) Dem Beamten, der
1. Bürgermeister oder
2. Bezirksvorsteher oder
3. Bezirksvorsteher-Stellvertreter oder 
4. Mitglied eines Gemeindevorstandes oder eines Stadtsenates

oder eines Gemeinderates oder einer Bezirksvertretung ist,
ist auf sein Ansuchen die zur Ausübung des Mandates erforderliche

Dienstfreistellung zu gewähren, wenn dem Bund von der Gebietskör-
perschaft, für die der Beamte tätig wird, Ersatz nach Abs 6 geleistet
wird oder der Beamte diese Dienstfreistellung unter anteiliger Kürzung
der Bezüge beantragt hat.

(2) Die Dienstfreistellung ist nur dann zu gewähren, wenn
1. mit Dienstplanerleichterungen (zB Einarbeitung, Diensttausch)

oder
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2. durch Gewährung der erforderlichen freien Zeit bis zum
Höchstausmaß von 90 Stunden je Kalenderjahr, bei Bürger-
meistern bis zum Höchstausmaß von 180 Stunden je Kalender-
jahr,

nicht das Auslangen gefunden werden kann. Eine Maßnahme nach
Z 2 ist nur zulässig, wenn Maßnahmen nach Z 1 nicht möglich sind oder
nicht ausreichen.

(3) Eine Dienstfreistellung darf nicht gewährt werden, wenn

1. die regelmäßige Wochendienstzeit des Beamten herabgesetzt
ist oder

2. der Beamte eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder
nach dem VKG in Anspruch nimmt. 

(4) Die Dienstfreistellung kann bis zum Ausmaß der Hälfte der re-
gelmäßigen Wochendienstzeit des Beamten gewährt werden. Dieses
Ausmaß verkürzt sich um jene Stunden freier Zeit, die dem Beamten
gemäß Abs 2 Z 2 gewährt werden. Die Dienstfreistellung darf nur in
vollen Stunden gewährt werden.

(5) Dienstfreistellung, Dienstplanerleichterungen und Gewährung
der erforderlichen freien Zeit dürfen nicht zu einer erheblichen Beein-
trächtigung des Dienstbetriebes führen und sind unter Berücksichti-
gung der dienstlichen Interessen und unter Bedachtnahme auf die zur
Ausübung des Mandates erforderlichen Zeiträume möglichst gleichmä-
ßig und bleibend im vorhinein datums- und uhrzeitmäßig festzulegen.

(5a) Die Gewährung der erforderlichen freien Zeit soll im Monats-
durchschnitt eines Kalenderhalbjahres acht Stunden, bei Bürgermeis-
tern 16 Stunden nicht überschreiten. Die Dienstfreistellung soll im Mo-
natsdurchschnitt eines Kalenderhalbjahres 78 Stunden nicht über-
schreiten. In einer Kalenderwoche darf höchstens die Hälfte der als Mo-
natsdurchschnitt festgelegten Dienstfreistellung in Anspruch genom-
men werden.

(6) Der Ersatz für die Dienstfreistellung hat zu umfassen:

1. den der Zeit der Dienstfreistellung entsprechenden Aktivitäts-
aufwand für den Beamten und

2. einen Zuschlag im Ausmaß von 50% der der Zeit der Dienstfrei-
stellung entsprechenden Bezüge, von denen der Beamte einen
Pensionsbeitrag gemäß § 22 des Gehaltsgesetzes 1956 oder
gemäß § 60 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl Nr 340, zu leis-
ten hat. 
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Außerdienststellung für bestimmte Gemeindemandatare

§ 78b Der Beamte, der
1. Bürgermeister oder
2. Bezirksvorsteher oder
3. Mitglied eines Stadtsenates oder eines Gemeindevorstandes

(Stadtrates)

ist, ist für die Dauer dieser Funktion unter Entfall der Bezüge außer
Dienst zu stellen, wenn er dies beantragt; in diesem Fall ist § 78a nicht
anzuwenden. Die Zeit dieser Außerdienststellung gilt als ruhegenußfä-
hige Bundesdienstzeit. Im übrigen ist auf diese Zeit § 75a Abs 1 anzu-
wenden.

Allgemeine Dienstfreistellung gegen Refundierung

§ 78c (1) Dem Beamten kann auf Antrag die zur Ausübung einer im
öffentlichen Interesse liegenden Tätigkeit erforderliche volle Dienstfrei-
stellung unter Fortzahlung der laufenden Bezüge gewährt werden,
wenn

1. keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen und
2. dem Bund von der Einrichtung, für die der Beamte tätig werden

soll, Ersatz nach Abs 4 geleistet wird.

Eine teilweise Dienstfreistellung ist unzulässig.

(2) Für die Dauer der Ausübung einer Funktion in einer auf freiwilliger
Mitgliedschaft beruhenden kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigung
öffentlich Bediensteter ist auf Antrag eine Dienstfreistellung unter Fort-
zahlung der vollen Bezüge zu gewähren, wenn dem Bund Ersatz nach
Abs 4 geleistet wird.

(3) Eine teilweise Dienstfreistellung aus dem im Abs 2 angeführten
Anlass ist auf Antrag gegen anteiligen Ersatz zu gewähren, wenn der
Verwendung im beantragten Ausmaß keine wichtigen dienstlichen
Gründe entgegenstehen. Auf die teilweise Freistellung sind die §§ 50c
und 50d Abs 1 und 2 anzuwenden. Die gleichzeitige oder aufeinander
folgende Gewährung einer Freistellung und von Sonder-urlaub aus die-
sem Anlass ist unzulässig.

(4) Der Ersatz hat zu umfassen:
1. den dem Ausmaß der Dienstfreistellung entsprechenden lau-

fenden Aktivitätsaufwand samt Nebenkosten für den Beamten
sowie

2. einen Beitrag zur Deckung des Pensionsaufwandes (De-
ckungsbeitrag) im Ausmaß von 31,8% des Aufwandes an Ak-
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tivbezügen, wobei die vom Beamten einbehaltenen Pensions-
beiträge anzurechnen sind.

Als Aktivbezüge gelten alle Geldleistungen, von denen ein Pensi-
onsbeitrag zu entrichten ist. Im Falle einer künftigen Änderung der Höhe
des Pensionsbeitrages der Beamten gemäß § 22 GehG ändert sich der
Prozentsatz des Deckungsbeitrages im gleichen Ausmaß.

Familienhospizfreistellung

§ 78d (1) Dem Beamten ist auf sein Ansuchen die zum Zwecke der
Sterbebegleitung eines nahen Angehörigen im Sinne des § 76 Abs 2 für
einen bestimmten, drei Monate nicht übersteigenden Zeitraum erfor-
derliche

1. Dienstplanerleichterung (zB Diensttausch, Einarbeitung),
2. Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit in dem von

ihm beantragten prozentuellen Ausmaß unter anteiliger Kür-
zung seiner Bezüge oder

3. gänzliche Dienstfreistellung gegen Entfall der Bezüge

zu gewähren. Eine solche Maßnahme ist auch für die Sterbebeglei-
tung von Schwiegereltern, Schwiegerkindern und Wahl- und Pflegeel-
tern sowie von Kindern der Person, mit der der Beamte in Lebensge-
meinschaft lebt zu gewähren. Dienstplanerleichterungen dürfen nicht
zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Dienstbetriebes führen. Auf
die Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit sind die 
§§ 50c und 50d Abs 1 und 2 anzuwenden. Dem Beamten ist auf sein
Ansuchen eine Verlängerung der Maßnahme zu gewähren, wobei die
Gesamtdauer der Maßnahmen pro Anlassfall sechs Monate nicht über-
schreiten darf. 

(2) Der Beamte hat sowohl den Grund für die Maßnahme und deren
Verlängerung als auch das Angehörigenverhältnis glaubhaft zu ma-
chen. Auf Verlangen der Dienstbehörde ist eine schriftliche Bescheini-
gung über das Angehörigenverhältnis vorzulegen.

(3) Die Dienstbehörde hat über die vom Beamten beantragte Maß-
nahme innerhalb von fünf Arbeitstagen, über die Verlängerung inner-
halb von zehn Arbeitstagen ab Einlangen des Ansuchens zu entschei-
den. 

(4) Die Abs 1 bis 3 sind auch bei der Betreuung von im gemein-
samen Haushalt lebenden schwersterkrankten Kindern (einschließlich
Wahl-, Pflege- oder Stiefkindern oder leiblichen Kindern der Person, mit
der der Beamte in Lebensgemeinschaft lebt) des Beamten anzuwen-
den. Abweichend von Abs 1 kann die Maßnahme zunächst für einen
76



Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979
bestimmten, fünf Monate nicht übersteigenden Zeitraum gewährt wer-
den; bei einer Verlängerung darf die Gesamtdauer der Maßnahme neun
Monate nicht überschreiten.

(5) Die Beamtin oder der Beamte hat für Kinder ihrer eingetragenen
Partnerin oder seines eingetragenen Partners nach Maßgabe der
Abs. 1 bis 4 insoweit Anspruch auf Familienhospizfreistellung, als kein
Elternteil für die Begleitung oder Betreuung zur Verfügung steht.

Sabbatical
§ 78e (1) Der Beamte kann auf Antrag für einen Zeitraum von min-

destens sechs und höchstens zwölf Monaten gegen anteilige Bezugs-
kürzung innerhalb einer Rahmenzeit von zwei bis fünf vollen Jahren vom
Dienst freigestellt werden, wenn

1. keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen und
2. der Beamte seit mindestens fünf Jahren im Bundesdienst steht.

(2) Der Antrag hat den Beginn und die Dauer der Rahmenzeit zu
enthalten. Beginn und Ende der Freistellung sind schriftlich zwischen
Antragsteller und Dienstbehörde zu vereinbaren. Die Dienstbehörde
darf eine derartige Vereinbarung nicht eingehen, wenn eine für die Dau-
er der Freistellung erforderliche Vertretung voraussichtlich weder durch
einen geeigneten vorhandenen Bundesbediensteten noch durch einen
ausschließlich zum Zweck dieser Vertretung in ein befristetes vertrag-
liches Dienstverhältnis aufzunehmenden geeigneten Bundesbedienste-
ten wahrgenommen werden können wird. Kommt eine Vereinbarung
aus diesem Grund nicht zustande, ist der Antrag abzuweisen.

(3) Die Freistellung darf im Falle einer zwei- oder dreijährigen Rah-
menzeit erst nach Zurücklegung einer einjährigen und im Falle einer
vier- oder fünfjährigen Rahmenzeit erst nach Zurücklegung einer zwei-
jährigen Dienstleistungszeit angetreten werden. Sie ist ungeteilt zu ver-
brauchen. Der Beamte darf während der Freistellung nicht zur Dienst-
leistung herangezogen werden.

(4) Während der übrigen Rahmenzeit (Dienstleistungszeit) hat der
Beamte entsprechend demjenigen Beschäftigungsausmaß, das für ihn
ohne Sabbatical gelten würde, Dienst zu leisten.

(5) Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Beamten das Sabbati-
cal widerrufen oder beenden, wenn keine wichtigen dienstlichen Inter-
essen entgegenstehen.

(6) Das Sabbatical endet bei
1. Karenzurlaub oder Karenz,
2. gänzlicher Dienstfreistellung oder Außerdienststellung,
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3. Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst,

4. Suspendierung,

5. unentschuldigter Abwesenheit vom Dienst oder

6. Beschäftigungsverbot nach dem MSchG,

sobald feststeht, dass der jeweilige Anlass die Dauer eines Monats
überschreitet.

Dienstbefreiung für Kuraufenthalt

§ 79 (1) Dem Beamten ist auf Antrag für die Dauer eines Kuraufent-
haltes Dienstbefreiung zu gewähren, wenn

1. ein Sozialversicherungsträger oder ein Bundessozialamt die
Kosten der Kur trägt oder einen Kurkostenbeitrag leistet und

2. die Kur in der Benützung einer Mineralquelle oder eines Moor-
bades oder im Aufenthalt in einem vorgeschriebenen Klima
oder in der therapeutischen Anwendung von kaltem Wasser
(sogenannte „Kneipp-Kuren“) besteht und ärztlich überwacht
wird.

(2) Bei der zeitlichen Einteilung der Dienstbefreiung ist auf zwin-
gende dienstliche Gründe Rücksicht zu nehmen.

(3) Dem Beamten ist auf Antrag auch für die Dauer der Unterbrin-
gung in einem Genesungsheim Dienstbefreiung zu gewähren, wenn der
Beamte zur völligen Herstellung der Gesundheit von einem Sozialversi-
cherungsträger oder einem Bundessozialamt nach einem chirur-
gischen Eingriff oder nach einer schweren Erkrankung in ein Gene-
sungsheim eingewiesen wird und die Kosten des Aufenthaltes im Ge-
nesungsheim vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen
oder vom Sozialversicherungsträger getragen werden.

(4) Für den Beamten, der im Ausland bei einer österreichischen
Dienststelle oder als Vertreter (Beobachter) Österreichs bei einer zwi-
schenstaatlichen Organisation seinen Dienst versieht, gelten die Vor-
aussetzungen der Abs 1 und 3 auch dann als erfüllt, wenn nach dem
Gutachten eines Sozialversicherungsträgers die medizinischen Voraus-
setzungen für die Gewährung eines Kuraufenthaltes oder für die Ein-
weisung in ein Genesungsheim vorliegen.

(5) Eine Dienstbefreiung nach Abs 1 und 3 gilt als eine durch Krank-
heit verursachte Abwesenheit vom Dienst.
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5. Unterabschnitt
Bedienstetenschutz

Verhalten bei Gefahr

§ 79a Der Beamte, den keine mit Tätigkeiten nach § 1 Abs 2 des
Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes – B-BSG, BGBl I Nr 70/1999,
verbundene besondere Dienstpflichten insbesondere zur Hilfeleistung
oder Gefahrenabwehr treffen und der bei ernster und unmittelbarer Ge-
fahr für Leben und Gesundheit den Gefahrenbereich verläßt, darf des-
halb im Zusammenhang mit seinem Dienstverhältnis weder benachtei-
ligt, insbesondere nicht bei der Leistungsfeststellung, der dienstlichen
Verwendung und dem beruflichen Aufstieg, noch aus diesem Grunde
disziplinär zur Verantwortung gezogen oder gekündigt werden. Das
gleiche gilt, wenn ein Beamter unter Berücksichtigung seiner Kennt-
nisse und der zur Verfügung stehenden technischen Mittel selbst Maß-
nahmen zur Abwehr der Gefahr trifft, weil er die sonst zuständigen Per-
sonen nicht erreicht, es sei denn, seine Handlungsweise war grob fahr-
lässig.

Sicherheitsvertrauenspersonen, Sicherheitsfachkräfte

§ 79b Sicherheitsvertrauenspersonen und Beamte, die als Sicher-
heitsfachkräfte oder als deren Fach- oder Hilfspersonal beschäftigt
sind, dürfen wegen der Ausübung dieser Tätigkeit im Zusammenhang
mit ihrem Dienstverhältnis weder benachteiligt, insbesondere nicht bei
der Leistungsfeststellung, der dienstlichen Verwendung und dem be-
ruflichen Aufstieg, noch aus diesem Grunde disziplinär zur Verantwor-
tung gezogen oder gekündigt werden.

5a. Unterabschnitt
IKT-Nutzung und Kontrollmaßnahmen

Begriffsbestimmungen

§ 79c Im Sinne der §§ 79d bis 79h bedeuten die folgenden Be-
griffe:

1. „IKT“ (Informations- und Kommunikationstechnologie oder -
technik): alle Einrichtungen zur elektronischen oder nachrich-
tentechnischen Übermittlung, Speicherung und Verarbeitung
von Sprache, Text, Stand- und Bewegbildern sowie Daten,
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2. „IT-Stelle“: die für die technische Ermöglichung oder die Sicher-
heit der IKT-Nutzung zuständige Organisationseinheit,

3. „IKT-Infrastruktur“: alle Geräte („Hardware“), die vom Dienstge-
ber zur Verfügung gestellt werden oder im Einvernehmen mit
dem Dienstgeber für dienstliche Zwecke benutzt werden und
der Informationsverarbeitung für Zwecke des Dienstgebers die-
nen, sowie die darauf befindlichen Programme und Daten
(„Software“),

4. „IKT-Nutzung“: Nutzung der IKT-Infrastruktur,
5. „korrekte Funktionsfähigkeit“: Wahrung der Vertraulichkeit, der

Integrität und Verfügbarkeit der IKT-Infrastruktur,
6. „Nachricht“: jede Information, die zwischen einer endlichen Zahl

von Beteiligten über einen öffentlichen Kommunikationsdienst
ausgetauscht oder weitergeleitet wird.

Grundsätze der IKT-Nutzung

§ 79d Die IKT-Infrastruktur darf von den Beamten grundsätzlich nur
für dienstliche Zwecke genutzt werden. In einem eingeschränkten Aus-
maß ist auch die private Nutzung der für den Dienstbetrieb zur Verfü-
gung stehenden IKT-Infrastruktur erlaubt, sofern sie nicht missbräuch-
lich erfolgt, dem Ansehen des öffentlichen Dienstes nicht schadet, der
Aufrechterhaltung eines geordneten Dienstbetriebes nicht entgegen-
steht und sie die Sicherheit und die Leistungsfähigkeit der IKT-Infra-
struktur nicht gefährdet. Die Beamten haben keinen Rechtsanspruch
auf eine private IKT-Nutzung. Die Beamten sind verpflichtet, sich an die
durch Verordnung der Bundesregierung festzulegenden Nutzungs-
grundsätze sowie allfällige weitere ressort- oder arbeitsplatzspezifische
Nutzungsregelungen für eine private IKT-Nutzung zu halten. Mit diesen
Nutzungsgrundsätzen werden inhaltliche Vorgaben für die Zulässigkeit
einer privaten IKT-Nutzung festgelegt, wobei insbesondere der zeitliche
Rahmen, der Umfang und die Art einer zulässigen privaten IKT-Nutzung
geregelt werden.

Grundsätze der Datenverwendung, Kontrollmaßnahmen

§ 79e (1) Die Einführung und Verwendung von Kontrollmaßnahmen
und technischen Systemen, welche die Menschenwürde berühren, ist
unzulässig.

(2) Personenbezogene Daten der IKT-Nutzung dürfen nach Maßga-
be der §§ 79f und 79g zu Kontrollzwecken nur verwendet werden,
wenn dies
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1. zur Abwehr von Schäden an der IKT-Infrastruktur oder zur Ge-
währleistung ihrer korrekten Funktionsfähigkeit oder

2. bei einem begründeten Verdacht einer gröblichen Dienstpflicht-
verletzung über Auftrag des Leiters der Dienststelle
a) zum Zweck der Verhinderung weiterer Dienstpflichtverlet-

zungen, wenn zeitliche, inhaltliche oder quantitative Be-
schränkungen der bereitgestellten IKT-Nutzung dafür nicht
ausreichen, oder

b) zum Zweck der Klarstellung des Sachverhaltes

erfolgt.

(3) Inhalte übertragener Nachrichten dürfen für die Zwecke des
Abs. 2 Z 1 nur dann kontrolliert werden, wenn dies für deren Erreichung
unbedingt notwendig ist. Sie dürfen nicht Gegenstand von Kontroll-
maßnahmen im Sinne des Abs. 2 Z 2 sein. Nicht erfasst von Kontroll-
maßnahmen ist die Telefonie.

(4) Kontrollmaßnahmen dürfen sich nur auf Organisationseinheiten
mit mindestens fünf Bediensteten beziehen. Bei Organisationseinheiten
mit weniger als fünf Bediensteten ist für die Durchführung einer Kon-
trollmaßnahme die jeweils übergeordnete Organisationseinheit mitein-
zubeziehen. Wenn bestimmte Programme und Anwendungen auch un-
ter Einbeziehung der übergeordneten Organisationseinheiten weniger
als fünf Bediensteten zur Verfügung stehen, dürfen Kontrollmaßnahmen
auch auf diesen kleineren Bedienstetenkreis bezogen durchgeführt
werden.

(5) In anderen Bundesgesetzen enthaltene Regelungen über die
Zulässigkeit der Überprüfung der ordnungsgemäßen Verwendung von
Daten bleiben unberührt.

Kontrolle zur Abwehr von Schäden an der IKT-Infrastruktur 
und zur Gewährleistung ihrer korrekten Funktionsfähigkeit

§ 79f (1) Geht von einer IKT-Nutzung die Gefahr eines Schadens
für die IKT-Infrastruktur oder eine Gefahr für die Gewährleistung ihrer
korrekten Funktionsfähigkeit aus, hat die IT-Stelle, wenn sie die Gefahr
nicht selbst abwenden kann, den Leiter der Dienststelle in anonymisier-
ter Form über Art und Dauer dieser IKT-Nutzung zu informieren. Auf In-
halte übertragener Nachrichten darf dabei nicht Bezug genommen wer-
den.

(2) Der Leiter der Dienststelle hat die von einer Kontrollmaßnahme
betroffenen Beamten über die Information gemäß Abs. 1 umgehend in
Kenntnis zu setzen und
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1. auf die Beseitigung der Gefahr gemäß Abs. 1 hinzuwirken,
2. die betroffenen Beamten über die Möglichkeit einer nament-

lichen Ausforschung innerhalb eines vier Wochen nicht über-
steigenden Beobachtungszeitraumes, wenn innerhalb dieses
Zeitraumes die Gefahr fortbesteht oder eine gleichgelagerte
Gefahr auftritt, nachweislich zu informieren und

3. die IT-Stelle vom Zeitpunkt der Information gemäß Z 2 zu unter-
richten.

(3) Ein längerer als der in Abs. 2 Z 2 vorgesehene Beobachtungs-
zeitraum darf nur in begründeten Ausnahmefällen festgesetzt werden.

(4) Besteht die Gefahr nach erfolgter Information gemäß Abs. 2
weiter, hat die IT-Stelle dem Leiter der Dienststelle die betreffenden IKT-
Nutzungen namentlich und in schriftlicher Form zur Kenntnis zu brin-
gen. Auf Inhalte übertragener Nachrichten darf dabei nicht Bezug ge-
nommen werden.

(5) Besteht aufgrund einer IKT-Nutzung eine konkrete unmittelbare
Gefährdung für die IKT-Infrastruktur oder ihre korrekte Funktionsfähig-
keit, darf die IT-Stelle abweichend von Abs. 1 bis 4 die personenbezo-
genen Daten der IKT-Nutzung verwenden, soweit dies zur Behebung
dieser Gefährdung unbedingt notwendig ist. Diese Daten dürfen nicht
für andere Zwecke verwendet werden. Der Beamte ist über die Verwen-
dung der Daten umgehend zu informieren. Die IT-Stelle hat über die Ge-
fährdung, die verwendeten Daten und die erfolgte Information des Be-
amten Protokoll zu führen. Die den Beamten betreffenden Daten des
Protokolls sind ihm auf sein Verlangen zur Verfügung zu stellen.

Kontrolle bei begründetem Verdacht einer gröblichen 
Dienstpflichtverletzung

§ 79g (1) Besteht der begründete, aber nicht gegen einen be-
stimmten Beamten gerichtete Verdacht einer gröblichen Dienstpflicht-
verletzung, kann der Leiter der Dienststelle die IT-Stelle beauftragen, auf
diesen Verdachtsfall Bezug habende Daten der IKT-Nutzung zu ermit-
teln. Ein solcher Ermittlungsauftrag hat schriftlich zu ergehen und den
Verdachtsfall genau zu umschreiben.

(2) Die IT-Stelle hat dem Leiter der Dienststelle über die IKT-Nut-
zungen im Umfang des Ermittlungsauftrags in anonymisierter Weise zu
berichten.

(3) Der Leiter der Dienststelle hat die von einer Kontrollmaßnahme
betroffenen Beamten über den Ermittlungsauftrag gemäß Abs. 1 und
die Information gemäß Abs. 2 umgehend in Kenntnis zu setzen und
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1. auf die Einhaltung der Dienstpflichten hinzuwirken,
2. die betroffenen Beamten über die Möglichkeit einer nament-

lichen Ausforschung innerhalb eines vier Wochen nicht über-
steigenden Beobachtungszeitraumes, wenn innerhalb dieses
Zeitraumes der im Ermittlungsauftrag gemäß Abs. 1 genannte
Verdachtsfall fortbesteht oder ein gleichgelagerter Verdachtsfall
auftritt, nachweislich zu informieren und

3. die IT-Stelle vom Zeitpunkt der Information gemäß Z 2 zu unter-
richten.

(4) Ein längerer als der in Abs. 3 Z 2 vorgesehene Beobachtungs-
zeitraum darf nur in begründeten Ausnahmefällen festgesetzt werden.

(5) Der Leiter der Dienststelle kann innerhalb des Beobachtungs-
zeitraumes von der IT-Stelle Auskunft über Daten verlangen, die sich auf
einen Verdachtsfall im Sinne des Abs. 3 Z 2 beziehen.

(6) Die IT-Stelle hat dem Leiter der Dienststelle über die IKT-Nut-
zungen im Umfang des Verlangens nach Abs. 5 namentlich und in
schriftlicher Form zu berichten. Der betroffene Beamte ist vom Leiter
der Dienststelle umgehend zu informieren.

(7) Besteht der begründete Verdacht einer gröblichen Dienstpflicht-
verletzung gegen einen bestimmten Beamten, kann der Leiter der
Dienststelle abweichend von Abs. 1 bis 6 und § 79e Abs. 4 die IT-Stelle
beauftragen, auf diesen Verdachtsfall Bezug habende Daten der IKT-
Nutzung des Beamten zu ermitteln. Ein solcher Ermittlungsauftrag hat
schriftlich zu ergehen und den Verdachtsfall unter Nennung des Beam-
ten genau zu umschreiben. Die IT-Stelle hat dem Leiter der Dienststelle
über die IKT-Nutzungen im Umfang des Ermittlungsauftrags in schrift-
licher Form zu berichten. Der Beamte ist vom Leiter der Dienststelle um-
gehend über den Bericht der IT-Stelle und den diesem vorausgegan-
genen Ermittlungsauftrag zu informieren.

Sonstige zulässige Datenverwendungen

§ 79h Unbeschadet des § 79e darf die IT-Stelle Daten über die IKT-
Nutzung eines Beamten verwenden, soweit dies auf sein Ersuchen zum
Zweck der Erbringung von Serviceleistungen im Zusammenhang mit
der IKT-Nutzung dieses Beamten erfolgt.

Ausnahmebestimmung

§ 79i Die §§ 79e Abs. 2 bis 5, 79f und 79g sind auf Beamte der
Parlamentsdirektion nicht anzuwenden.
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6. Unterabschnitt

Sachleistungen
§ 80 (1) Die Dienstbehörde hat dem Beamten Dienstkleidung,

Dienstabzeichen, Dienstausweise, Dienstkarten und sonstige Sachbe-
helfe zur Verfügung zu stellen, wenn daran ein dienstlicher Bedarf be-
steht.

(2) Dem Beamten kann im Rahmen des Dienstverhältnisses eine
Dienst- oder Naturalwohnung zugewiesen werden. Dienstwohnung ist
eine Wohnung, die der Beamte zur Erfüllung seiner dienstlichen Aufga-
ben beziehen muß, Naturalwohnung ist jede andere Wohnung. Die Zu-
weisung oder der Entzug einer Dienst- oder Naturalwohnung hat durch
Bescheid zu erfolgen.

(3) Durch die Zuweisung einer Dienst- oder Naturalwohnung an den
Beamten wird kein Bestandverhältnis begründet.

(4) Jede bauliche Veränderung der Dienst- oder Naturalwohnung,
die sich nicht aus dem gewöhnlichen Gebrauch ergibt, bedarf der Zu-
stimmung der Dienstbehörde des Beamten.

(4a) Die Dienstbehörde hat die Dienst- oder Naturalwohnung zu
entziehen, wenn das Dienstverhältnis aus einem anderen Grund als
dem des Todes des Beamten aufgelöst wird.

(5) Die Dienstbehörde kann die Dienst- oder Naturalwohnung ent-
ziehen, wenn

1. der Beamte an einen anderen Dienstort versetzt wird oder aus
dem Dienststand ausscheidet, ohne daß das Dienstverhältnis
aufgelöst wird,

2. ein Verhalten gesetzt wird, das einen Kündigungsgrund nach
§ 30 Abs 2 Z 3 des Mietrechtsgesetzes 1981, BGBl Nr 520,
darstellen würde,

3. die Wohnung auf eine Art verwendet werden soll, die in hö-
herem Maße den Interessen der Verwaltung dient als die ge-
genwärtige Verwendung,

4. der Beamte die Dienst- oder Naturalwohnung oder Teile dersel-
ben dritten Personen überlassen hat.

(6) Die Dienstwohnung kann außerdem entzogen werden, wenn
ihre Benützung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben des Beamten
nicht mehr erforderlich ist.

(7) Ist eine Dienst- oder Naturalwohnung entzogen worden, so hat
sie der Beamte innerhalb der ortsüblichen Frist zu räumen. Die Räu-
mungsfrist kann, wenn es das dienstliche Interesse erfordert, bis auf ei-
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nen Monat herabgesetzt werden. Eine Verlängerung der Räumungsfrist
bis auf insgesamt ein Jahr ist zulässig, wenn der Beamte glaubhaft
macht, daß es ihm nicht gelungen ist, innerhalb der Räumungsfrist eine
andere Wohnmöglichkeit zu erhalten.

(7a) Wird die Dienst- oder Naturalwohnung innerhalb der Räu-
mungsfrist nicht geräumt, so ist der Vollziehungsbescheid nach dem
Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 (VVG), BGBl Nr 53, zu vollstre-
cken.

(8) Die Abs 2 bis 7a gelten sinngemäß auch für Grundstücke, Haus-
gärten, Garagen und Abstellplätze, es sei denn, daß für die Benützung
eine privatrechtliche Vereinbarung maßgebend ist.

(9) Die Dienstbehörde kann dem Beamten, der an einen anderen
Dienstort versetzt wurde, dem Beamten des Ruhestandes oder den
Hinterbliebenen des Beamten, die mit diesem bis zu dessen Tod im ge-
meinsamen Haushalt gelebt haben, so lange die tatsächliche Benüt-
zung der Naturalwohnung gestatten, als diese nicht für einen Beamten
des Dienststandes dringend benötigt wird. Die Abs 3 bis 8 gelten sinn-
gemäß.

7. Abschnitt
LEISTUNGSFESTSTELLUNG

1. Unterabschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Begriff und Arten der Leistungsfeststellung
§ 81 (1) Leistungsfeststellung ist die rechtsverbindliche Feststell-

ung, daß der Beamte im Beurteilungszeitraum den zu erwartenden Ar-
beitserfolg

1. durch besondere Leistungen erheblich überschritten,
2. aufgewiesen oder
3. trotz zweimaliger nachweislicher Ermahnung, wobei die zweite

Ermahnung frühestens drei Monate und spätestens fünf Mo-
nate nach der ersten zu erfolgen hat, nicht aufgewiesen 

hat. Für das Ergebnis dieser Feststellung sind der Umfang und die
Wertigkeit der Leistungen des Beamten maßgebend.

(2) Jeder Bundesminister kann durch Verordnung für alle oder für
Gruppen von Beamten seines Wirkungsbereiches die näheren Merk-
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male für die Beurteilung der Leistung festlegen, die bei der Erstattung
von Berichten zu verwenden sind. Dabei ist auf die Verwendung und
den Aufgabenkreis der einzelnen Gruppen von Beamten Bedacht zu
nehmen. 

(3) Solange keine anderslautende Leistungsfeststellung getroffen
worden ist, ist davon auszugehen, daß der Beamte den zu erwartenden
Arbeitserfolg aufgewiesen hat.

Beurteilungszeitraum
§ 81a (1) Für eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs 1 Z 1 oder

2 ist der Beurteilungszeitraum das vorangegangene Kalenderjahr.
(2) Für eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs 1 Z 3 gilt als Be-

urteilungszeitraum der Zeitraum vom Tag der ersten nachweislich-en
Ermahnung bis zu dem Tag, der drei Monate nach der zweiten nach-
weislichen Ermahnung liegt. 

Folgewirkungen
§ 82 (1) Eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs 1 Z 1 oder 2 ist

bis zu einer neuerlichen Leistungsfeststellung wirksam.
(2) Gilt für den Beamten eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs 1

Z 3, so ist für den an den Beurteilungszeitraum nach § 81a Abs 2 an-
schließenden Zeitraum von sechs Monaten eine neuerliche Leistungs-
feststellung durchzuführen.

(3) Wurde über den Beamten eine Leistungsfeststellung nach 
§ 81 Abs 1 Z 3 getroffen und wird aus diesem Grund seine Versetz-ung
nach § 38 Abs 3 Z 3 oder eine Verwendungsänderung nach 
§ 40 Abs 2 Z 1 oder 2 verfügt, so gilt für ihn ab dieser Versetzung oder
Verwendungsänderung eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs 1
Z 2.

Zulässigkeit
§ 83 (1) Eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs 1 Z 1 oder 2 ist

nur zulässig,
1. wenn sie auf dem Arbeitsplatz des Beamten Einfluß auf die Be-

züge oder die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung haben
kann,

2. aus Anlaß einer Ernennung in die Dienstklasse IV in den Ver-
wendungsgruppen B, C, W 1, W 2 und H 2,

3. im Falle des § 82 Abs 2 oder
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4. wenn ein Beamter der Verwendungsgruppe A2, B, E1, W1,
MBO2, H2, PT2 (ohne Hochschulstudium), PT3, PF 2 (ohne
Hochschulstudium), PF 3, K1 oder K2 eine Zulassung zum Auf-
stiegskurs gemäß Anlage 1 Z 1.13 anstrebt, die Reife- und Di-
plomprüfung bzw. Reifeprüfung an einer höheren Schule abge-
legt oder die Studienberechtigung nach dem Studienberechti-
gungsgesetz, BGBl Nr 292/1985, für das Studium der Rechts-
wissenschaften oder der Sozial- und Wirtschaftswissenschaf-
ten erlangt hat und 

a) acht Jahre Bundesdienstzeit oder

b) acht Jahre Dienstzeit zu inländischen Gebietskörper-
schaften, davon die letzten 18 Monate Dienstzeit zum
Bund,

aufweist.

(2) Eine Leistungsfeststellung nach Abs 1 Z 1 darf nur in jenem Ka-
lenderjahr getroffen werden, das dem Kalenderjahr vorangeht, in dem
der Einfluß der Leistungsfeststellung auf die Bezüge oder die dienst-
und besoldungsrechtliche Stellung zum Tragen kommt. Kann eine Leis-
tungsfeststellung nach Abs 1 Z 1 noch Auswirkungen auf die betreffen-
de Maßnahme haben, darf sie auch in jenem Kalenderjahr getroffen
werden, in dem ihr Einfluß auf die dienst- und besoldungsrechtliche
Stellung zum Tragen kommt.

(3) Eine Leistungsfeststellung nach Abs 1 Z 2 darf nur in jenem Ka-
lenderjahr getroffen werden, das dem Kalenderjahr folgt, in dem diese
Ernennung wirksam geworden ist. Ist sie jedoch zu dieser Zeit gemäß
Abs 4 unzulässig, darf sie mit gleicher Wirkung in jenem späteren Jahr
getroffen werden, in dem eine Leistungsfeststellung erstmals wieder
nach Abs 4 zulässig ist, wenn sie noch Auswirkungen auf die Beförde-
rung in die Dienstklasse V haben kann.

(4) Eine Leistungsfeststellung ist unzulässig, wenn der Beamte im
Beurteilungszeitraum

1. nach § 81a Abs 1 nicht mindestens während 13 Wochen,

2. nach § 81a Abs 2 nicht mindestens während sieben Wochen

Dienst versehen hat. Eine Leistungsfeststellung nach § 82 Abs 2 ist
ohne Vorliegen eines Mindestzeiterfordernisses einer Dienstleistung zu-
lässig.
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2. Unterabschnitt
Verfahren

Bericht des Vorgesetzten

§ 84 (1) Der Vorgesetzte hat über die Leistung des Beamten zu be-
richten, wenn

1. er der Meinung ist, daß die nach § 81 Abs 3 oder nach 
§ 82 Abs 1 zuletzt maßgebende Leistungsfeststellung für das
vorangegangene Kalenderjahr nicht mehr zutrifft, oder

2. die Voraussetzung des § 82 Abs 2 vorliegt.

Im Fall der Z 2 hat der Vorgesetzte den Bericht innerhalb des ersten
Monats nach Ablauf des Beurteilungszeitraumes zu erstatten.

(2) Ein Bericht nach Abs 1 Z 1 ist nicht zu erstatten, wenn der Be-
amte ohne sein Verschulden eine vorübergehende Leistungsminderung
aufweist.

(3) Vorgesetzter im Sinne dieses Abschnittes ist jeder Organwalter,
der mit der Dienstaufsicht über den Beamten im Beurteilungzeitraum
betraut war oder im Hinblick auf die besonderen Kenntnisse der Leis-
tungen des Beamten von der Dienstbehörde dazu bestimmt ist.

Befassung des Beamten

§ 85 (1) Die Absicht, einen Bericht zu erstatten, hat der Vorgesetzte
dem Beamten mitzuteilen und mit diesem die Gründe seines Vorhabens
zu besprechen. Hält der Vorgesetzte an seiner Absicht fest, einen Be-
richt zu erstatten, so hat er vor Weiterleitung dem Beamten Gelegenheit
zu geben, binnen zwei Wochen zum Bericht Stell-ung zu nehmen.

(2) Der Bericht ist unter Anschluß der Stellungnahme des Beamten
im Dienstweg der Dienstbehörde zu übermitteln. Die im Dienstweg be-
faßten Vorgesetzten haben sich im Falle einer abweichenden Meinung
zum Bericht zu äußern. Dem Beamten ist von der Dienstbehörde Ge-
legenheit zu geben, zu den Äußerungen binnen zwei Wochen Stellung
zu nehmen.

Antrag des Beamten auf Leistungsfeststellung

§ 86 (1) Ist ein Beamter der Meinung, daß er im vorangegangenen
Kalenderjahr den zu erwartenden Arbeitserfolg durch besondere Leis-
tungen erheblich überschritten hat, und ist für ihn nach § 83 eine Leis-
tungsfeststellung nicht ausgeschlossen, so kann er eine solche Leis-
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tungsfeststellung jeweils im Jänner eines Kalenderjahres über das vor-
angegangene Kalenderjahr beantragen.

(2) Der Vorgesetzte hat zu dem Antrag unverzüglich Stellung zu
nehmen und dem Beamten Gelegenheit zu geben, sich binnen zwei
Wochen hiezu zu äußern.

(3) Der Antrag ist unter Anschluß der Stellungnahme unverzüglich
im Dienstweg der Dienstbehörde zu übermitteln. § 85 Abs 2 zweiter
und dritter Satz ist sinngemäß anzuwenden.

Befassung der Dienstbehörde und der 
Leistungsfeststellungskommission

§ 87 (1) Die Dienstbehörde hat auf Grund des Berichtes oder des
Antrages und der allfälligen Stellungnahmen sowie sonstiger Erhe-
bungen und eigener Wahrnehmungen dem Beamten binnen vier Wo-
chen schriftlich mitzuteilen, welches Beurteilungsergebnis sie für ge-
rechtfertigt hält. Der Lauf dieser Frist beginnt mit dem Tag des Einlan-
gens des Berichtes des Vorgesetzten oder des Antrages des Beamten
bei der Dienstbehörde.

(2) Die Mitteilung der Dienstbehörde gemäß Abs 1 ist kein Be-
scheid. Das mitgeteilte Beurteilungsergebnis wird endgültig und gilt als
Leistungsfeststellung,

1. wenn die Dienstbehörde dem vom Beamten beantragten Beur-
teilungsergebnis Rechnung trägt,

2. in den übrigen Fällen, wenn
a) der Beamte schriftlich zustimmt oder
b) weder der Beamte noch die Dienstbehörde innerhalb der

vorgesehenen Frist die Leistungsfeststellungskommission
anrufen.

(3) Ist der Beamte mit dem von der Dienstbehörde mitgeteilten Be-
urteilungsergebnis nicht einverstanden, so steht sowohl dem Beamten
als auch der Dienstbehörde das Recht zu, binnen zwei Wochen nach
Zustellung dieser Mitteilung an den Beamten bei der Leistungsfeststel-
lungskommission die Leistungsfeststellung zu beantragen.

(4) Hält die Dienstbehörde die im Abs 1 genannte Frist nicht ein, so
hat der Beamte das Recht, binnen zwei Wochen nach Ablauf der Frist
bei der Leistungsfeststellungskommission die Leistungsfest-stellung zu
beantragen.

(5) Die Leistungsfeststellungskommission hat über Anträge auf
Leistungsfeststellung binnen sechs Wochen mit Bescheid zu er-
kennen. Der Lauf der Frist beginnt mit dem Tag des Einlangens des An-
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trages des Beamten beziehungsweise der Dienstbehörde. Im Falle der
Verletzung der Entscheidungspflicht durch die Leistungsfeststell-ungs-
kommission ist § 73 Abs 2 und 3 des AVG nicht anzuwenden.

(6) Gegen den Bescheid der Leistungsfeststellungskommission
steht kein ordentliches Rechtsmittel zu.

(7) Die Aufhebung und Abänderung von Bescheiden der Leistungs-
feststellungskommission

1. gemäß § 13 Abs 1 DVG, BGBl Nr 29/1984, und
2. gemäß § 68 Abs 2 AVG

obliegt abweichend vom § 13 Abs 2 DVG der Leistungsfeststel-
lungskommission, die den Bescheid erlassen hat. 

3. Unterabschnitt
Leistungsfeststellungskommission

Allgemeine Bestimmungen

§ 88 (1) Bei jeder Dienstbehörde ist eine Leistungsfeststellungs-
kommission einzurichten.

(2) Die Leistungsfeststellungskommission besteht aus dem Vorsit-
zenden, den erforderlichen Stellvertretern und weiteren Mitgliedern. Der
Vorsitzende, seine Stellvertreter und die Hälfte der weiteren Mitglieder
der Leistungsfeststellungskommission sind vom Leiter der Dienstbe-
hörde mit Wirkung vom 1. Jänner auf die Dauer von fünf Jahren zu be-
stellen. Die zweite Hälfte der weiteren Mitglieder ist vom zuständigen
Zentralausschuß (von den zuständigen Zentralausschüssen) zu bestel-
len.

(3) Bestellt der Zentralausschuß innerhalb eines Monates nach Auf-
forderung durch den Leiter der Dienstbehörde keine oder zu wenige
Mitglieder für die Leistungsfeststellungskommission, so hat der Leiter
der Dienstbehörde die erforderlichen Mitglieder selbst zu bestellen.

(4) Die Mitglieder der Leistungsfeststellungskommission sind in
Ausübung dieses Amtes selbständig und unabhängig. Die oberste
Dienstbehörde hat das Recht, sich über alle Gegenstände der Ge-
schäftsführung einer in ihrem Ressort eingerichteten Leistungsfeststel-
lungskommission zu unterrichten.

(5) Die Leistungsfeststellungskommission hat in Senaten zu ent-
scheiden. Die Senate haben aus dem Vorsitzenden der Kommission
oder einem seiner Stellvertreter als Senatsvorsitzenden und zwei wei-
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teren Mitgliedern zu bestehen. Jedes Mitglied der Leistungsfeststell-un-
gskommission darf mehreren Senaten angehören.

(6) Ein Mitglied des Senates soll besondere Kenntnisse zur fach-
lichen Beurteilung der Leistungen des Beamten besitzen. Ein weiteres
Mitglied des Senates muß vom Zentralausschuß oder gemäß Abs 3 be-
stellt worden sein.

(7) Der Vorsitzende der Leistungsfeststellungskommission hat un-
ter Beachtung des Abs 6 die Senate zu bilden und zu bestimmen, wel-
che Kommissionsmitglieder bei der Verhinderung eines Senatsmit-
gliedes als Ersatzmitglieder in die Senate einzutreten haben. Die Zu-
sammensetzung der Senate darf nur im Falle unbedingten Bedarfes ab-
geändert werden.

(8) Der Senat hat mit Stimmenmehrheit zu entscheiden. Eine
Stimmenthaltung ist unzulässig. Der Vorsitzende hat seine Stimme zu-
letzt abzugeben.

(9) Mitglieder der Leistungsfeststellungskommission haben sich der
Ausübung ihres Amtes zu enthalten, wenn sie als Vorgesetzte bei der
Berichterstattung über die Leistung des Beamten mitgewirkt haben.

(10) Für die Sacherfordernisse der Leistungsfeststellungs-
kommission, für die Besorgung ihrer Kanzleigeschäfte und für die Bei-
stellung der Schriftführer hat die Dienstbehörde aufzukommen.

Mitgliedschaft
§ 89 (1) Zu Mitgliedern der Leistungsfeststellungskommission dür-

fen nur Beamte des Dienststandes bestellt werden, gegen die kein Dis-
ziplinarverfahren anhängig ist.

(2) Der Beamte hat der Bestellung zum Mitglied einer Leistungsfest-
stellungskommission Folge zu leisten.

(3) Die Mitgliedschaft zur Leistungsfeststellungskommission ruht
vom Zeitpunkt der Einleitung eines Disziplinarverfahrens bis zu 
dessen rechtskräftigem Abschluß, während der Zeit der Suspendie-
rung, der Außerdienststellung, der Erteilung eines Urlaubes von mehr
als drei Monaten und der Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs-
oder Zivildienstes.

(4) Die Mitgliedschaft zur Leistungsfeststellungskommission endet
mit dem Ablauf der Bestellungsdauer, mit der rechtskräftigen Verhän-
gung einer Disziplinarstrafe, mit der Versetzung ins Ausland sowie mit
dem Ausscheiden aus dem Dienststand.

(5) Die oberste Dienstbehörde hat ein Mitglied der Leistungsfest-
stellungskommission abzuberufen, wenn es
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1. aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung die mit seiner
Funktion verbundenen Aufgaben dauernd nicht mehr erfüllen
kann oder

2. die mit seiner Funktion verbundenen Pflichten grob verletzt
oder dauernd vernachlässigt hat. 

(6) Im Bedarfsfalle ist die Leistungsfeststellungskommission durch
Neubestellung von Kommissionsmitgliedern für den Rest der Funkti-
onsdauer zu ergänzen.

4. Unterabschnitt

Bericht über den provisorischen Beamten
§ 90 Der Vorgesetzte hat über den provisorischen Beamten vor der

Definitivstellung zu berichten, ob der Beamte den Arbeitserfolg auf-
weist, der im Hinblick auf seine dienstliche Stellung zu erwarten ist.

8. Abschnitt
DISZIPLINARRECHT

1. Unterabschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Dienstpflichtverletzungen
§ 91 Der Beamte, der schuldhaft seine Dienstpflichten verletzt, ist

nach diesem Abschnitt zur Verantwortung zu ziehen.

Disziplinarstrafen
§ 92 (1) Disziplinarstrafen sind
1. der Verweis,
2. die Geldbuße bis zur Höhe eines halben Monatsbezuges unter

Ausschluß der Kinderzulage, 
3. die Geldstrafe bis zur Höhe von fünf Monatsbezügen unter Aus-

schluß der Kinderzulage,
4. die Entlassung.
(2) In den Fällen des Abs 1 Z 2 und 3 ist von dem Monatsbezug

auszugehen, der dem Beamten auf Grund seiner besoldungsrecht-
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lichen Stellung im Zeitpunkt der Fällung des erstinstanzlichen Diszipli-
narerkenntnisses beziehungsweise im Zeitpunkt der Verhängung der
Disziplinarverfügung gebührt. Allfällige Kürzungen des Monatsbezuges
sind bei der Strafbemessung nicht zu berücksichtigen.

Strafbemessung

§ 93 (1) Das Maß für die Höhe der Strafe ist die Schwere der Dienst-
pflichtverletzung. Dabei ist darauf Rücksicht zu nehmen, inwieweit die
beabsichtigte Strafe erforderlich ist, um den Beamten von der Bege-
hung weiterer Dienstpflichtverletzungen abzuhalten oder der Begehung
von Dienstpflichtverletzungen durch andere Beamte entgegenzuwir-
ken. Die nach dem Strafgesetzbuch für die Strafbemessung maßge-
benden Gründe sind dem Sinne nach zu berücksichtigen; weiters ist
auf die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit des Beamten Bedacht zu nehmen.

(2) Hat der Beamte durch eine Tat oder durch mehrere selbständige
Taten mehrere Dienstpflichtverletzungen begangen und wird über diese
Dienstpflichtverletzungen gleichzeitig erkannt, so ist nur eine Strafe zu
verhängen, die nach der schwersten Dienstpflichtverletzung zu bemes-
sen ist, wobei die weiteren Dienstpflichtverletzungen als Erschwerungs-
grund zu werten sind.

Verjährung

§ 94 (1) Der Beamte darf wegen einer Dienstpflichtverletzung nicht
mehr bestraft werden, wenn gegen ihn nicht

1. innerhalb von sechs Monaten, gerechnet von dem Zeitpunkt,
zu dem der Disziplinarbehörde die Dienstpflichtverletzung zur
Kenntnis gelangt ist, oder

2. innerhalb von drei Jahren, gerechnet von dem Zeitpunkt der
Beendigung der Dienstpflichtverletzung, 

eine Disziplinarverfügung erlassen oder ein Disziplinarverfahren vor
der Disziplinarkommission eingeleitet wurde. Sind von der Dienstbehör-
de vor Einleitung des Disziplinarverfahrens im Auftrag der Disziplinar-
kommission notwendige Ermittlungen durchzuführen (§ 123 Abs 1
zweiter Satz), verlängert sich die unter Z 1 genannte Frist um sechs Mo-
nate.

(1a) Drei Jahre nach der an den beschuldigten Beamten erfolgten
Zustellung der Entscheidung, gegen ihn ein Disziplinarverfahren durch-
zuführen, darf eine Disziplinarstrafe nicht mehr verhängt werden.
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(2) Der Lauf der in Abs 1 und 1a genannten Fristen wird – sofern
der der Dienstpflichtverletzung zugrundeliegende Sachverhalt Gegen-
stand der Anzeige oder eines der folgenden Verfahren ist – gehemmt

1. für die Dauer eines Verfahrens vor dem Verfassungs- oder Ver-
waltungsgerichtshof,

2. für die Dauer eines Verfahrens vor der Berufungskommission,
2a.für die Dauer eines Verfahrens vor einem unabhängigen Ver-
waltungssenat über Beschwerden von Personen, die behaup-
ten, durch die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehörd-
licher Befehls- und Zwangsgewalt oder auf andere Weise in ih-
ren Rechten verletzt worden zu sein,

3. für die Dauer eines Strafverfahrens nach der StPO oder eines
bei einem unabhängigen Verwaltungssenat oder einer Verwal-
tungsbehörde anhängigen Strafverfahrens,

4. für den Zeitraum zwischen der rechtskräftigen Beendigung
oder, wenn auch nur vorläufigen, Einstellung eines Strafverfah-
rens und dem Einlangen einer diesbezüglichen Mitteilung bei
der Dienstbehörde und 

5. für den Zeitraum zwischen der Erstattung der Anzeige und dem
Einlangen der Mitteilung
a) über die Beendigung des verwaltungsbehördlichen oder

des gerichtlichen Verfahrens bzw des Verfahrens vor dem
unabhängigen Verwaltungssenat,

b) der Staatsanwaltschaft über die Einstellung des Strafver-
fahrens oder

c) der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der Einlei-
tung eines Verwaltungsstrafverfahrens

bei der Dienstbehörde.

(3) Der Lauf der in Abs 1 und 1a genannten Fristen wird weiters ge-
hemmt in den Fällen des § 28 des Bundes-Personalvertretungsge-
setzes (PVG), BGBl Nr 133/1967,

1. für den Zeitraum ab Antragstellung der Disziplinarbehörde auf
Erteilung der Zustimmung bis zur Entscheidung durch das zu-
ständige Organ der Personalvertretung,

2. für die Dauer eines Verfahrens vor der Personalvertretungs-Auf-
sichtskommission.

Im Verfahren vor der Disziplinarkommission im PTA-Bereich und in
der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung ist Z 1 anzuwenden.

(4) Hat der Sachverhalt, der einer Dienstpflichtverletzung zugrunde
liegt, zu einer strafgerichtlichen Verurteilung geführt und ist die straf-
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rechtliche Verjährungsfrist länger als die im Abs 1 Z 2 genannte Frist, so
tritt an die Stelle dieser Frist die strafrechtliche Verjährungsfrist.

Zusammentreffen von strafbaren Handlungen mit 
Dienstpflichtverletzungen

§ 95 (1) Wurde der Beamte wegen einer gerichtlich oder verwal-
tungsbehördlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt und er-
schöpft sich die Dienstpflichtverletzung in der Verwirklichung des straf-
baren Tatbestandes, ist von der disziplinären Verfolgung des Beamten
abzusehen. Erschöpft sich die Dienstpflichtverletzung nicht in der Ver-
wirklichung des strafbaren Tatbestandes (disziplinärer Überhang), ist
nach § 93 vorzugehen.

(2) Die Disziplinarbehörde ist an die dem Spruch eines rechtskräf-
tigen Urteils zugrunde gelegte Tatsachenfeststellung eines Strafge-
richtes (Straferkenntnis eines unabhängigen Verwaltungssenates) ge-
bunden. Sie darf auch nicht eine Tatsache als erwiesen annehmen, die
das Gericht (der unabhängige Verwaltungssenat) als nicht erweisbar
angenommen hat.

(3) Wird von der Verfolgung nicht abgesehen, dann ist, wenn sich
eine strafgerichtliche oder verwaltungsbehördliche Verurteilung auf
denselben Sachverhalt bezieht, eine Strafe nur auszusprechen, wenn
und soweit dies zusätzlich erforderlich ist, um den Beamten von der Be-
gehung weiterer Dienstpflichtverletzungen abzuhalten.

2. Unterabschnitt
Organisatorische Bestimmungen

Disziplinarbehörden

§ 96 Disziplinarbehörden sind
1. die Dienstbehörden,
2. die Disziplinarkommissionen,
3. die Disziplinaroberkommission,
4. die Berufungskommission.

Zuständigkeit

§ 97 Zuständig sind
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1. die Dienstbehörde zur vorläufigen Suspendierung und zur Er-
lassung von Disziplinarverfügungen hinsichtlich der Beamten
ihres Zuständigkeitsbereiches,

2. die Disziplinarkommission zur Erlassung von Disziplinarerkennt-
nissen und zur Entscheidung über Suspendierungen hinsicht-
lich der Beamten des Ressorts, in dem sie eingerichtet ist,

3. die Disziplinaroberkommission zur Entscheidung über Beru-
fungen gegen Erkenntnisse der Disziplinarkommission sowie
über Berufungen gegen Suspendierungen durch die Diszipli-
narkommission und

4. die Berufungskommission zur Entscheidung über Berufungen
gegen Einleitungs- und Verhandlungsbeschlüsse der Diszipli-
narkommission.

Disziplinarkommissionen

§ 98 (1) Bei jeder obersten Dienstbehörde ist eine Disziplinarkom-
mission einzurichten.

(2) Die Disziplinarkommission besteht aus dem Vorsitzenden, den
erforderlichen Stellvertretern und weiteren Mitgliedern. Der Vorsitzende
und die Stellvertreter müssen rechtskundig sein.

(3) Der Vorsitzende, seine Stellvertreter und die Hälfte der weiteren
Mitglieder der Disziplinarkommission sind vom Leiter der Zentralstelle
mit Wirkung vom 1. Jänner auf die Dauer von fünf Jahren zu bestellen.
Die zweite Hälfte der weiteren Mitglieder ist von dem (den) zuständigen
Zentralausschuß (Zentralausschüssen) zu bestellen.

(4) Bestellt der Zentralausschuß innerhalb eines Monats nach Auf-
forderung durch den Leiter der Zentralstelle keine oder zu wenige Mit-
glieder für die Disziplinarkommission, so hat der Leiter der Zentralstelle
die erforderlichen Mitglieder selbst zu bestellen. 

(5) Stehen dem Leiter der Zentralstelle oder dem zuständigen Zen-
tralausschuss zu wenige geeignete Beamte seines Ressorts für die Be-
stellung zu Kommissionsmitgliedern zur Verfügung, können geeignete
Beamte eines anderen Ressorts bestellt werden. Vor der Bestellung
von Beamten anderer Ressorts ist das Einvernehmen mit den Leitern,
im Falle des Abs 3 letzter Satz mit den Zentralaus-
schüssen, der betreffenden Ressorts schriftlich herzustellen.
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Disziplinaroberkommission

§ 99 (1) Die Disziplinaroberkommission ist beim Bundeskanzleramt
einzurichten und besteht aus dem Vorsitzenden, den erforderlichen
Stellvertretern und weiteren Mitgliedern. 

(2) Der Vorsitzende, seine Stellvertreter und die weiteren Mitglieder
der Disziplinaroberkommission sind vom Bundespräsidenten auf Vor-
schlag der Bundesregierung mit Wirkung vom 1. Jänner für die Dauer
von fünf Jahren zu bestellen.

(3) Die Mitglieder der Disziplinaroberkommission müssen rechts-
kundig sein.

Mitgliedschaft zu den Disziplinarkommissionen und der 
Disziplinaroberkommission

§ 100 (1) Zu Mitgliedern der Disziplinarkommissionen und der Dis-
ziplinaroberkommission dürfen nur Beamte des Dienststandes bestellt
werden, gegen die kein Disziplinarverfahren anhängig ist.

(2) Der Beamte hat der Bestellung zum Mitglied einer Disziplinar-
kommission oder der Disziplinaroberkommission Folge zu leisten.

(3) Die Mitgliedschaft zu den Disziplinarkommissionen und der Dis-
ziplinaroberkommission ruht vom Zeitpunkt der Einleitung eines Diszi-
plinarverfahrens bis zu dessen rechtskräftigem Abschluß, während der
Zeit der (vorläufigen) Suspendierung, der Außerdienststell-ung, der Er-
teilung eines Urlaubes von mehr als drei Monaten und der Leistung des
Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes.

(4) Die Mitgliedschaft zu den Disziplinarkommissionen und der Dis-
ziplinaroberkommission endet mit dem Ablauf der Bestellungsdauer,
mit der rechtskräftigen Verhängung einer Disziplinarstrafe, mit der Ver-
setzung ins Ausland sowie mit dem Ausscheiden aus dem Dienststand.

(5) Die oberste Dienstbehörde hat ein Mitglied der Disziplinarkom-
mission abzuberufen, wenn es

1. aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung die mit seiner
Funktion verbundenen Aufgaben dauernd nicht mehr erfüllen
kann oder

2. die mit seiner Funktion verbundenen Pflichten grob verletzt
oder dauernd vernachlässigt hat.

Hinsichtlich eines Mitgliedes der Disziplinaroberkommission steht
das Recht zur Abberufung dem Bundespräsidenten auf Vorschlag der
Bundesregierung zu. 
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(6) Im Bedarfsfalle sind die Kommissionen durch Neubestellung von
Kommissionsmitgliedern für den Rest der Funktionsdauer zu ergänzen.

Disziplinarsenate
§ 101 (1) Die Disziplinarkommissionen und die Disziplinaroberkom-

mission haben in Senaten zu entscheiden. Die Senate haben aus dem
Vorsitzenden der Kommission oder einem seiner Stellvertreter als Se-
natsvorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern zu bestehen. Jedes
Kommissionsmitglied darf mehreren Senaten angehören.

(2) Ein Mitglied des Senates der Disziplinarkommission muß vom
Zentralausschuß oder gemäß § 98 Abs 4 bestellt worden sein. 

(3) Ein Mitglied des Senates der Disziplinaroberkommission muß
dem Ressort des beschuldigten Beamten angehören. Dieses Mitglied
ist zugleich Berichterstatter.

(4) Der Vorsitzende jeder Kommission hat jeweils bis zum Jahres-
schluß für das folgende Kalenderjahr die Senate zu bilden und die Ge-
schäfte unter diese zu verteilen. Gleichzeitig ist die Reihenfolge zu be-
stimmen, in der die weiteren Kommissionsmitglieder bei der Verhinde-
rung eines Senatsmitgliedes als Ersatzmitglieder in die Senate eintre-
ten. Die Zusammensetzung der Senate darf nur im Falle unbedingten
Bedarfes abgeändert werden.

Abstimmung und Stellung der Mitglieder
§ 102 (1) Der Senat hat mit Stimmenmehrheit zu entscheiden. Die

Disziplinarstrafe der Entlassung darf im Verfahren vor der Disziplinar-
kommission nur einstimmig verhängt werden. Eine Stimmenthaltung ist
unzulässig. Der Vorsitzende hat seine Stimme zuletzt abzugeben.

(1a) Im Verfahren vor der Disziplinarkommission kann der Vorsitzen-
de die Beratung und Beschlussfassung über Anträge nach § 112
Abs 4, über Kosten nach § 117, über die Einleitung eines Disziplinar-
verfahrens nach § 123 und über Ratengesuche nach § 127 Abs 2
durch Einholung der Zustimmung der anderen Senatsmitglieder im Um-
laufweg ersetzen. Für Entscheidungen im Umlaufweg ist Stimmenein-
helligkeit sowie das Vorliegen eines begründeten Beschlussantrages
des Vorsitzenden erforderlich. Die Zustimmung kann mündlich, telefo-
nisch oder in jeder anderen technisch möglichen Weise erteilt werden.
Eine nicht schriftlich erteilte Zustimmung ist in einem Aktenvermerk
festzuhalten (§ 16 AVG).

(1b) Im Verfahren vor der Disziplinaroberkommission kann der Vor-
sitzende die Beratung und Beschlussfassung in Fällen, in denen nach
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dem begründeten Beschlussantrag des Berichterstatters eine einhel-
lige Beschlussfassung zu erwarten ist, durch Einholung der Zustim-
mung der anderen Senatsmitglieder im Umlaufwege ersetzen. Bei Ent-
scheidungen im Umlaufwege ist Stimmeneinhelligkeit erforderlich. Die
Zustimmung kann mündlich, telefonisch oder in jeder anderen tech-
nisch möglichen Weise erteilt werden. Eine nicht schriftlich erteilte Zu-
stimmung ist in einem Aktenvermerk festzuhalten (§ 16 AVG). Liegen
Umstände vor, die die Disziplinarstrafe der Entlassung oder die Diszipli-
narstrafe des Verlustes aller aus dem Dienstverhältnis fließenden Rech-
te und Ansprüche erwarten lassen, ist eine Beschlussfassung im Um-
laufwege nicht zulässig.

(2) Die Mitglieder der Disziplinarkommissionen und der Disziplina-
roberkommission sind in Ausübung dieses Amtes selbständig und un-
abhängig. Die oberste Dienstbehörde hat das Recht, sich über alle Ge-
genstände der Geschäftsführung der bei ihr eingerichteten Disziplinar-
kommission zu unterrichten. In Bezug auf die Disziplinaroberkommissi-
on steht dieses Recht der Bundesregierung zu.

Disziplinaranwalt

§ 103 (1) Zur Vertretung der dienstlichen Interessen im Disziplinar-
verfahren sind von den Leitern der Zentralstellen Disziplinaranwälte und
die erforderliche Anzahl von Stellvertretern zu bestellen.

(2) Auf den Disziplinaranwalt ist § 100 sinngemäß anzuwenden.

(3) Der Disziplinaranwalt bei der Disziplinaroberkommission hat
rechtskundig zu sein.

(4) Dem Disziplinaranwalt wird gemäß Art 131 Abs 2 B-VG das
Recht eingeräumt, gegen Entscheidungen der Disziplinarober-
kommission Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben.

(5) Stehen dem Leiter der Zentralstelle zu wenige geeignete Beam-
te seines Ressorts für die Bestellung zum Disziplinaranwalt zur Verfü-
gung, können geeignete Beamte eines anderen Ressorts bestellt wer-
den, die in dieser Eigenschaft an seine Weisungen gebunden sind. Vor
der Bestellung von Beamten anderer Ressorts ist das Einvernehmen
mit den Leitern der betreffenden Ressorts schriftlich herzustellen.

Personal- und Sachaufwand

§ 104 (1) Für die Sacherfordernisse der Kommission und für die Be-
sorgung ihrer Kanzleigeschäfte haben die Zentralstellen aufzukommen,
bei denen sie eingerichtet sind.
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(2) Der Leiter der Zentralstelle hat für die Verhandlungen vor der Dis-
ziplinarkommission geeignete Schriftführer beizustellen.

(3) Der Schriftführer bei der Disziplinaroberkommission hat rechts-
kundig zu sein.

3. Unterabschnitt
Disziplinarverfahren

Anwendung des AVG und des Zustellgesetzes
§ 105 Soweit in diesem Abschnitt nicht anderes bestimmt ist, sind

auf das Disziplinarverfahren
1. das AVG mit Ausnahme der §§ 2 bis 4, 12, 42 Abs 1 und 2, 51,

51a, 57, 62 Abs 3, 63 Abs 1, 64 Abs 2, 64a, 67a bis 67h, 68
Abs 2 und 3 und 75 bis 80 sowie

2. das Zustellgesetz, BGBl Nr 200/1982,

anzuwenden.

Parteien
§ 106 Parteien im Disziplinarverfahren sind der Beschuldigte und

der Disziplinaranwalt. Die Stellung als Partei kommt ihnen mit dem Zeit-
punkt der Zustellung der Disziplinaranzeige zu.

Verteidiger
§ 107 (1) Der Beschuldigte kann sich selbst verteidigen oder durch

einen Rechtsanwalt, einen Verteidiger in Strafsachen oder einen Beam-
ten verteidigen lassen.

(2) Auf Verlangen des Beschuldigten ist ein Beamter des Dienst-
standes von der Dienstbehörde als Verteidiger zu bestellen.

(3) Abgesehen von dem im Abs 2 genannten Fall ist der Beamte zur
Übernahme einer Verteidigung nicht verpflichtet. Er darf in keinem Fall
eine Belohnung annehmen und hat gegenüber dem Beschuldigten nur
Anspruch auf Vergütung des im Interesse der Verteidigung notwen-
digen und zweckmäßigen Aufwandes.

(4) Die Bestellung eines Verteidigers schließt nicht aus, daß der Be-
schuldigte im eigenen Namen Erklärungen abgibt.

(5) Der Verteidiger ist über alle ihm in dieser Eigenschaft zu-
kommenden Mitteilungen zur Verschwiegenheit verpflichtet.
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Zustellungen

§ 108 (1) Zustellungen an die Beschuldigte oder den Beschuldigten
haben zu eigenen Handen zu erfolgen.

(2) Hat die Beschuldigte oder der Beschuldigte eine Verteidigerin
oder einen Verteidiger, sind sämtliche Schriftstücke auch der Verteidi-
gerin oder dem Verteidiger zuzustellen. Ist die Verteidigerin oder der
Verteidiger zustellungsbevollmächtigt, sind sämtliche Schriftstücke
ausschließlich der Verteidigerin oder dem Verteidiger zuzustellen. Die
Rechtswirkungen der Zustellung für die Beschuldigte oder den Be-
schuldigten treten mit dem Zeitpunkt der Zustellung an die zustellungs-
bevollmächtigte Verteidigerin oder den zustellungsbevollmächtigten
Verteidiger ein.

Disziplinaranzeige

§ 109 (1) Der unmittelbar oder mittelbar zur Führung der Dienstauf-
sicht berufene Vorgesetzte (Dienstvorgesetzte) hat bei jedem begrün-
deten Verdacht einer Dienstpflichtverletzung die zur vorläufigen Klar-
stellung des Sachverhaltes erforderlichen Erhebungen zu pflegen und
sodann unverzüglich im Dienstwege der Dienstbehörde Disziplinaran-
zeige zu erstatten. Erweckt der Verdacht einer Dienstpflichtverletzung
auch den Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden gerichtlich
strafbaren Handlung, so hat sich der Dienstvorgesetzte in dieser Eigen-
schaft jeder Erhebung zu enthalten und sofort der Dienstbehörde zu
berichten. Diese hat gemäß § 78 StPO vorzugehen.

(2) Von einer Disziplinaranzeige an die Dienstbehörde ist abzuse-
hen, wenn nach Ansicht des Dienstvorgesetzten eine Belehrung oder
Ermahnung ausreicht. Diese ist dem Beamten nachweislich mitzuteilen.
Eine Ermahnung oder Belehrung darf nach Ablauf von drei Jahren ab
Mitteilung an den Beamten zu keinen dienstlichen Nachteilen führen,
wenn der Beamte in diesem Zeitraum keine weitere Dienstpflichtverlet-
zung begangen hat.

(3) Die Dienstbehörde hat, sofern es sich nicht um eine Selbstan-
zeige handelt, eine Abschrift der Disziplinaranzeige unverzüglich dem
Beschuldigten zuzustellen.

§ 110 (1) Auf Grund der Disziplinaranzeige oder des Berichtes des
Dienstvorgesetzten hat die Dienstbehörde

1. eine Disziplinarverfügung zu erlassen oder
2. die Disziplinaranzeige an den Vorsitzenden der Disziplinarkom-

mission und an den Disziplinaranwalt weiterzuleiten.
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(2) Die Dienstbehörde kann von der Erlassung einer Disziplinarver-
fügung oder der Weiterleitung der Disziplinaranzeige absehen, wenn
das Verschulden geringfügig ist und die Folgen der Dienstpflichtverlet-
zung unbedeutend sind. Auf Verlangen des Beamten ist dieser hievon
formlos zu verständigen. 

Selbstanzeige

§ 111 (1) Jeder Beamte hat das Recht, bei seiner Dienstbehörde
schriftlich die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen sich selbst zu
beantragen.

(2) Hat der Beamte die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen
sich selbst beantragt, so ist nach § 110 vorzugehen. Auf Verlangen des
Beamten ist dieser Antrag unverzüglich dem Vorsitzenden der Diszipli-
narkommission und dem Disziplinaranwalt zu übermitt-eln.

Suspendierung

§ 112 (1) Wird über den Beamten die Untersuchungshaft verhängt
oder würden durch die Belassung des Beamten im Dienst wegen der
Art der ihm zur Last gelegten Dienstpflichtverletzungen das Ansehen
des Amtes oder wesentliche Interessen des Dienstes gefährdet, so hat
die Dienstbehörde die vorläufige Suspendierung zu verfügen.

(2) Gegen die vorläufige Suspendierung ist kein Rechtsmittel zuläs-
sig.

(3) Jede vorläufige Suspendierung ist unverzüglich der Disziplinar-
kommission mitzuteilen, die über die Suspendierung zu entscheiden
hat. Die vorläufige Suspendierung endet spätestens mit dem Tag dieser
Entscheidung. Ist jedoch ein Disziplinarverfahren bei der Disziplinar-
kommission (Disziplinaroberkommission) bereits anhängig, so hat diese
bei Vorliegen der im Abs 1 genannten Voraussetzungen die Suspendie-
rung zu verfügen.

(4) Jede durch Beschluß der Disziplinarkommission (Disziplinaro-
berkommission) verfügte Suspendierung hat die Kürzung des Monats-
bezuges des Beamten – unter Ausschluß der Kinderzulage – auf zwei
Drittel für die Dauer der Suspendierung zur Folge. Die Disziplinarkom-
mission (Disziplinaroberkommission) kann auf Antrag des Beamten
oder von Amts wegen die Kürzung vermindern oder aufheben, wenn
und soweit dies zur Aufrechterhaltung des notwendigen Lebensunter-
haltes des Beamten und seiner Familienangehörigen, für die er sorge-
pflichtig ist, unbedingt erforderlich ist.
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(5) Die Suspendierung endet spätestens mit dem rechtskräftigen
Abschluß des Disziplinarverfahrens. Fallen die Umstände, die für die
Suspendierung des Beamten maßgebend gewesen sind, vorher weg,
so ist die Suspendierung von der Disziplinarkommission (Disziplinaro-
berkommission), bei der das Disziplinarverfahren anhängig ist, unver-
züglich aufzuheben.

(6) Die Berufung gegen eine Suspendierung oder gegen eine Ent-
scheidung über die Verminderung (Aufhebung) der Bezugskürzung hat
keine aufschiebende Wirkung. Über die Berufung hat die Disziplinaro-
berkommission ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber binnen
zwei Monaten ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden.

(7) Wird die Bezugskürzung auf Antrag des Beamten vermindert
oder aufgehoben, so wird diese Verfügung mit dem Tage der Antrag-
stellung wirksam.

Verbindung des Disziplinarverfahrens gegen mehrere 
Beschuldigte

§ 113 Sind an einer Dienstpflichtverletzung mehrere Beamte betei-
ligt, so ist das Disziplinarverfahren vor der Kommission für alle Beteilig-
ten gemeinsam durchzuführen, soweit diese demselben Ressort ange-
hören.

Strafanzeige und Unterbrechung des Disziplinarverfahrens

§ 114 (1) Kommt die Disziplinarbehörde während des Disziplinar-
verfahrens zur Ansicht, daß eine von Amts wegen zu verfolgende ge-
richtlich strafbare Handlung vorliegt, so hat sie gemäß § 78 StPO vor-
zugehen.

(2) Hat die Disziplinarbehörde Anzeige an die Staatsanwaltschaft,
die Sicherheitsbehörde oder die Verwaltungsbehörde erstattet oder hat
sie sonst Kenntnis von einem anhängigen Strafverfahren nach der StPO
oder verwaltungsbehördlichen Strafverfahren, so wird dadurch das Dis-
ziplinarverfahren unterbrochen. Die Parteien sind vom Eintritt der Unter-
brechung zu verständigen. Ungeachtet der Unterbrechung des Diszi-
plinarverfahrens ist ein Beschluß, ein Disziplinarverfahren durchzufüh-
ren (§ 123), zulässig. 

(3) Das Disziplinarverfahren ist weiterzuführen und in erster Instanz
binnen sechs Monaten abzuschließen, nachdem

1. die Mitteilung
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a) der Staatsanwaltschaft über die Einstellung des Strafver-
fahrens oder über den (vorläufigen) Rücktritt von der Verfol-
gung oder 

b) der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der Einlei-
tung eines Verwaltungsstrafverfahrens 
bei der Disziplinarbehörde eingelangt ist oder

2. das Strafverfahren nach der StPO oder das verwaltungsbe-
hördliche Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen oder,
wenn auch nur vorläufig, eingestellt worden ist.

Absehen von der Strafe

§ 115 Im Falle eines Schuldspruches kann von der Verhängung ei-
ner Strafe abgesehen werden, wenn dies ohne Verletzung dienstlicher
Interessen möglich ist und nach den Umständen des Falles und nach
der Persönlichkeit des Beamten angenommen werden kann, daß ein
Schuldspruch allein genügen wird, den Beamten von weiteren Verfeh-
lungen abzuhalten.

Außerordentliche Rechtsmittel

§ 116 (1) Vor der Entscheidung über die Wiederaufnahme des Ver-
fahrens oder über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sind die
Parteien zu hören.

(2) § 69 Abs 2 und 3 des AVG ist mit der Maßgabe anzuwenden,
daß die mit drei Jahren festgesetzten Fristen im Disziplinarverfahren
zehn Jahre betragen.

(3) Die Wiederaufnahme eines Verfahrens zum Nachteil des Be-
schuldigten ist nur innerhalb der im § 94 festgelegten Fristen zu-
lässig. Im Falle der Wiederaufnahme des Verfahrens auf Antrag des Be-
schuldigten und im Falle der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
darf über den Beschuldigten keine strengere als die bereits verhängte
Strafe ausgesprochen werden.

(4) Nach dem Tod des Beamten können auch Personen die Wie-
deraufnahme des Verfahrens und die Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand beantragen, die nach dem bestraften Beamten einen Versor-
gungsanspruch nach dem Pensionsgesetz 1965, BGBl Nr 340, besit-
zen. Hat das Erkenntnis auf Entlassung gelautet, so steht dieses Recht
den Personen zu, die bei Nichtvorliegen dieser Strafe einen Versor-
gungsanspruch besäßen.
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(5) Durch die Verfügung der Wiederaufnahme des Verfahrens und
die Bewilligung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird der
frühere Bescheid nicht aufgehoben. 

Kosten
§ 117 (1) Die Kosten des Verfahrens einschließlich der Reisege-

bühren und der Gebühren für Zeugen, Sachverständige und Dolmet-
scher sind vom Bund zu tragen, wenn

1. das Verfahren eingestellt,
2. der Beamte freigesprochen oder
3. gegen den Beamten eine Disziplinarverfügung erlassen
wird.
(2) Wird über den Beamten von der Disziplinarkommission eine Dis-

ziplinarstrafe verhängt, so ist im Erkenntnis auszusprechen, ob und in-
wieweit er mit Rücksicht auf den von ihm verursachten Verfahrens-auf-
wand, seine persönlichen Verhältnisse und seine wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit die Kosten des Verfahrens zu ersetzen hat; dasselbe gilt,
wenn im Schuldspruch von der Verhängung einer Disziplinarstrafe ab-
gesehen wird. Die aus der Beiziehung eines Verteidigers erwachsenden
Kosten hat in allen Fällen der Beamte zu tragen.

(3) Hinsichtlich der Gebühren der Zeugen, Sachverständigen und
Dolmetscher ist das Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl Nr 136,
sinngemäß anzuwenden.

Einstellung des Disziplinarverfahrens
§ 118 (1) Das Disziplinarverfahren ist mit Bescheid einzustellen,

wenn
1. der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte Dienstpflichtver-let-

zung nicht begangen hat oder Umstände vorliegen, die die
Strafbarkeit ausschließen,

2. die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen wer-
den kann oder keine Dienstpflichtverletzung darstellt,

3. Umstände vorliegen, die die Verfolgung ausschließen, oder
4. die Schuld des Beschuldigten gering ist, die Tat keine oder nur

unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat und überdies eine
Bestrafung nicht geboten ist, um den Beschuldigten von der
Verletzung der Dienstpflichten abzuhalten oder der Verletzung
von Dienstpflichten durch andere Beamte entgegenzuwirken.

(2) Das Disziplinarverfahren gilt als eingestellt, wenn das öffentlich-
rechtliche Dienstverhältnis des Beschuldigten endet.
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Entscheidungspflicht
§ 119 Im Falle der Verletzung der Entscheidungspflicht durch die

Disziplinaroberkommission ist § 73 Abs 2 und 3 des AVG nicht anzu-
wenden.

Abgaben- und Gebührenfreiheit
§ 120 Schriften und Amtshandlungen auf Grund dieses Ab-

schnittes sind von der Entrichtung bundesgesetzlich geregelter Abga-
ben und Gebühren befreit.

Auswirkung von Disziplinarstrafen
§ 121 (1) Eine Dienstpflichtverletzung darf über eine Disziplinarstra-

fe hinaus zu keinen dienstrechtlichen Nachteilen führen.
(2) Hat der Beamte innerhalb von drei Jahren nach Rechtskraft der

Disziplinarverfügung oder des Disziplinarerkenntnisses keine Dienst-
pflichtverletzung begangen, so darf die erfolgte Bestrafung in einem
weiteren Disziplinarverfahren nicht berücksichtigt werden. 

Aufbewahrung der Akten
§ 122 Nach endgültigem Abschluß des Disziplinarverfahrens sind

die Akten unter Verschluß aufzubewahren. 

4. Unterabschnitt
Verfahren vor der Disziplinarkommission

Einleitung
§ 123 (1) Der Senatsvorsitzende hat nach Einlangen der Disziplina-

ranzeige den Disziplinarsenat zur Entscheidung darüber einzuberufen,
ob ein Disziplinarverfahren durchzuführen ist. Notwendige Ermittlungen
sind von der Dienstbehörde im Auftrag des Senatsvorsitzenden durch-
zuführen.

(2) Hat die Disziplinarkommission die Durchführung eines Diszipli-
narverfahrens beschlossen, so ist dieser Beschluß dem beschuldigten
Beamten, dem Disziplinaranwalt und der Dienstbehörde zuzustellen.
Gegen den Beschluß, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, nicht einzu-
leiten oder einzustellen (§ 118), ist die Berufung an die Berufungskom-
mission zulässig. 
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(3) Sind in anderen Rechtsvorschriften an die Einleitung des Diszi-
plinarverfahrens Rechtsfolgen geknüpft, so treten diese nur im Falle des
Beschlusses der Disziplinarkommission, ein Disziplinarverfahren durch-
zuführen, und im Falle der (vorläufigen) Suspendierung ein. 

Verhandlungsbeschluß und mündliche Verhandlung

§ 124 (1) Ist nach Durchführung der notwendigen Ermittlungen der
Sachverhalt ausreichend geklärt, so hat die Disziplinarkomm-ission die
mündliche Verhandlung anzuberaumen (Verhandlungsbeschluß) und zu
dieser die Parteien sowie die in Betracht kommenden Zeugen und
Sachverständigen zu laden. Die mündliche Verhandlung ist so anzube-
raumen, daß zwischen ihr und der Zustellung des Beschlusses ein Zeit-
raum von mindestens zwei Wochen liegt.

(2) Im Verhandlungsbeschluß sind die Anschuldigungspunkte be-
stimmt anzuführen. Gegen den Verhandlungsbeschluß ist Berufung an
die Berufungskommission zulässig.

(3) Im Verhandlungsbeschluß ist dem Beschuldigten die Zu-sam-
mensetzung des Senates einschließlich der Ersatzmitglieder bekannt-
zugeben. Der Beschuldigte hat das Recht, binnen einer Woche nach
Zustellung des Verhandlungsbeschlusses ein Mitglied des Senates
ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Auf Verlangen des Beschuldig-
ten dürfen bei der mündlichen Verhandlung bis zu drei Beamte als Ver-
trauenspersonen anwesend sein. Die mündliche Verhandlung ist an-
sonsten nicht öffentlich.

(4) Die Beratungen und Abstimmungen des Senates sind vertrau-
lich.

(5) Die mündliche Verhandlung hat mit der Verlesung des Verhand-
lungsbeschlusses zu beginnen. Sodann ist der Beschuldigte zu verneh-
men.

(6) Nach der Vernehmung des Beschuldigten sind die Beweise in
der vom Vorsitzenden bestimmten Reihenfolge aufzunehmen. Die Par-
teien haben das Recht, Beweisanträge zu stellen. Über die Berücksich-
tigung dieser Anträge hat der Vorsitzende zu entscheiden; die übrigen
Mitglieder des Senates haben jedoch das Recht, eine Beschlußfassung
des Senates über die Berücksichtigung der Beweisanträge zu verlan-
gen. Gegen die Entscheidung des Vorsitzenden und die des Senates
ist kein abgesondertes Rechtsmittel zulässig.

(7) Der Beschuldigte darf zur Beantwortung der an ihn gestellten
Fragen nicht gezwungen werden.
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(8) Erfordert der Gang der Beweisaufnahme eine Unterbrechung
der mündlichen Verhandlung, so hat hierüber der Senat nach Beratung
zu beschließen.

(9) Nach Abschluß des Beweisverfahrens ist dem Disziplinaranwalt
das Wort zu erteilen. Der Disziplinaranwalt hat hierauf die Ergebnisse
der Beweisführung zusammenzufassen sowie seine Anträge zu stellen
und zu begründen.

(10) Nach dem Disziplinaranwalt ist dem Beschuldigten das Wort
zu erteilen. Findet der Disziplinaranwalt hierauf etwas zu erwidern, so
hat der Beschuldigte jedenfalls das Schlußwort.

(11) Nach Schluß der mündlichen Verhandlung hat sich der Senat
zur Beratung zurückzuziehen.

(12) Unmittelbar nach dem Beschluß des Senates ist das Erkennt-
nis samt den wesentlichen Gründen mündlich zu verkünden.

(13) Über die mündliche Verhandlung ist eine vom Vorsitzenden und
vom Schriftführer zu unterfertigende Verhandlungsschrift aufzunehmen.
Sie ist vor der Beratung des Senates zu verlesen, wenn die Parteien
nicht darauf verzichtet haben. Wird gegen die Aufnahme der Verhand-
lungsschrift in Kurzschrift oder auf Schallträger kein Einwand erhoben,
so ist dies zulässig. Vor der Beratung des Senates ist die in Kurzschrift
aufgenommene Verhandlungsschrift zu verlesen oder es ist die Aufnah-
me des Schallträgers wiederzugeben, wenn die Parteien nicht darauf
verzichtet haben. Aufnahmen in Kurzschrift oder auf Schallträger sind
spätestens binnen einer Woche in Vollschrift zu übertragen. Der Schall-
träger ist mindestens drei Monate ab der Übertragung aufzubewahren.

(14) Einwendungen wegen behaupteter Unvollständigkeit oder Un-
richtigkeit der Verhandlungsschrift sind bis spätestens unmittelbar nach
der Verlesung (Wiedergabe) zu erheben. Wenn den Einwendungen
nicht Rechnung getragen wird, sind diese in die Verhandlungsschrift als
Nachtrag aufzunehmen. Die Verkündung des Erkenntnisses gemäß
Abs 12 ist am Ende der Verhandlungsschrift zu protokollieren. Auf die
Verhandlungsschrift ist § 14 Abs 3, 4 letzter Satz und 5 AVG nicht an-
zuwenden.

(15) Über die Beratungen des Senates ist ein Beratungsprotokoll
aufzunehmen, das vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unter-
fertigen ist. 

Wiederholung der mündlichen Verhandlung
§ 125 Der Vorsitzende ist berechtigt, bei Vorliegen besonderer

Gründe die mündliche Verhandlung zu unterbrechen oder zu vertagen.
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Wurde die Verhandlung vertagt, so hat der Vorsitzende bei der Wieder-
aufnahme der Verhandlung die wesentlichen Vorgänge der vertagten
Verhandlung nach dem Protokoll und den sonst zu berücksichtigenden
Akten mündlich vorzutragen. Die Verhandlung ist jedoch zu wiederho-
len, wenn sich die Zusammensetzung des Senates geändert hat oder
seit der Vertagung mehr als sechs Monate verstrichen sind.

Verhandlung in Abwesenheit des Beschuldigten und 
Absehen von der mündlichen Verhandlung

§ 125a (1) Die mündliche Verhandlung vor dem Disziplinarsenat
kann ungeachtet eines Parteienantrages in Abwesenheit des Beschul-
digten durchgeführt werden, wenn der Beschuldigte trotz ordnungsge-
mäß zugestellter Ladung nicht zur mündlichen Verhandlung erschienen
ist, sofern er nachweislich auf diese Säumnisfolge hingewiesen worden
ist.

(2) Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem
Disziplinarsenat kann ungeachtet eines Parteienantrages Abstand ge-
nommen werden, wenn der Sachverhalt infolge Bindung an die dem
Spruch eines rechtskräftigen Urteils eines Strafgerichtes oder eines
Straferkenntnisses eines unabhängigen Verwaltungssenates zugrunde
gelegte Tatsachenfeststellung hinreichend geklärt ist.

(3) Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor der
Disziplinaroberkommission kann ungeachtet eines Parteienantrages
Abstand genommen werden, wenn

1. die Berufung zurückzuweisen ist,
2. die Angelegenheit an die erste Instanz zu verweisen ist,
3. ausschließlich über eine Berufung gegen die Auferlegung eines

Kostenersatzes zu entscheiden ist,
4. sich die Berufung ausschließlich gegen die Strafbemessung

richtet oder
5. der Sachverhalt nach der Aktenlage in Verbindung mit der Be-

rufung geklärt erscheint.
(4) In den Fällen des Abs 1 ist vor schriftlicher Erlassung des Diszi-

plinarerkenntnisses dem Beschuldigten Gelegenheit zu geben, von
dem Ergebnis der Beweisaufnahme Kenntnis und dazu Stellung zu
nehmen.

Vernehmung von minderjährigen Zeugen
§ 125b (1) Auf Verlangen eines minderjährigen Zeugen ist einer Per-

son seines Vertrauens die Anwesenheit bei der Vernehmung zu gestat-
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ten. Der Vernehmung eines noch nicht Vierzehnjährigen ist, soweit es
in dessen Interesse zweckmäßig ist, jedenfalls eine Person seines Ver-
trauens beizuziehen. Auf diese Rechte ist in der Vorladung hinzuweisen.
Als Vertrauensperson kann ausgeschlossen werden, wer der Mitwir-
kung an der Pflichtverletzung verdächtig oder am Verfahren beteiligt ist
oder wessen Anwesenheit den Zeugen bei der Ablegung einer freien
und vollständigen Aussage beeinflussen könnte.

(2) Der Vorsitzende kann im Interesse des minderjährigen Zeugen
die Gelegenheit zur Beteiligung an der Vernehmung des Zeugen derart
beschränken, dass die Parteien und ihre Vertreter die Vernehmung des
Zeugen erforderlichenfalls unter Verwendung technischer Einrich-
tungen zur Wort- und Bildübertragung mitverfolgen und ihr Fragerecht
ausüben können, ohne bei der Befragung anwesend zu sein.

Disziplinarerkenntnis

§ 126 (1) Wenn eine mündliche Verhandlung durchgeführt wurde,
hat die Disziplinarkommission bei der Beschlußfassung über das Diszi-
plinarerkenntnis nur auf das, was in der mündlichen Verhandlung vor-
gekommen ist, sowie auf eine allfällige Stellungnahme des Beschuldig-
ten gemäß § 125a Abs 4 Rücksicht zu nehmen. Dies gilt auch für die
Disziplinaroberkommission, wenn eine mündliche Verhandlung durch-
geführt worden ist.

(2) Das Disziplinarerkenntnis hat auf Schuldspruch oder Freispruch
zu lauten und im Falle eines Schuldspruches, sofern nicht nach § 115
von einem Strafausspruch abgesehen wird, die Strafe festzusetzen.

(3) Eine schriftliche Ausfertigung des Disziplinarerkenntnisses ist
den Parteien längstens innerhalb von zwei Wochen zuzustellen und der
Dienstbehörde unverzüglich zu übermitteln.

(4) Das Disziplinarerkenntnis der Disziplinaroberkommission wird
für jede Partei mit der mündlichen Verkündung, wenn aber von einer
mündlichen Verhandlung abgesehen wurde oder das Disziplinarer-
kenntnis gemäß § 125a Abs 4 schriftlich zu erlassen war, mit der an die
Partei erfolgten Zustellung rechtswirksam.

Ratenbewilligung und Verwendung der Geldstrafen und 
Geldbußen 

§ 127 (1) Bei der Hereinbringung einer Geldstrafe oder einer Geld-
buße ist auf die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit des Beamten Bedacht zu nehmen.
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(2) Die Disziplinarkommission darf die Abstattung einer Geldstrafe
oder einer Geldbuße in höchstens 36 Monatsraten bewilligen. Die Geld-
strafen und Geldbußen sind erforderlichenfalls hereinzubringen:

1. bei Beamten des Dienststandes durch Abzug vom Monatsbe-
zug und

2. bei Beamten des Ruhestandes durch Abzug vom Ruhebezug.

(3) Die eingegangenen Geldstrafen und Geldbußen sind für Wohl-
fahrtszwecke zugunsten der Beamten zu verwenden. Die näheren Be-
stimmungen darüber sind innerhalb jedes Ressorts durch Verordnung
zu erlassen.

Mitteilungen an die Öffentlichkeit
§ 128 (1) Mitteilungen an die Öffentlichkeit über den Inhalt der

mündlichen Verhandlung sind untersagt. Der Beamte, auf den sich das
Disziplinarverfahren bezogen hat, und dessen Hinterbliebene dürfen
den Inhalt eines rechtskräftigen Disziplinarerkenntnisses insoweit veröf-
fentlichen, als eine solche Veröffentlichung von der Disziplinarkommis-
sion im Spruch des Disziplinarerkenntnisses nicht deshalb ausge-
schlossen wird, weil er der Verschwiegenheitspflicht unterliegt. Hat die
Dienstbehörde gemäß § 110 Abs 2 von einer Ahndung, von der Erlas-
sung einer Disziplinarverfügung oder der Weiterleitung der Disziplinar-
anzeige abgesehen oder hat die Disziplinarkommission das bei ihr an-
hängige Verfahren eingestellt, so darf der Beamte oder dessen Hinter-
bliebene diese Tatsache ebenfalls veröffentlichen.

(2) Rechtskräftige Entscheidungen der Disziplinaroberkommission
und der Berufungskommission dürfen in anonymisierter Form veröffent-
licht werden.

Berufung des Beschuldigten
§ 129 Auf Grund einer vom Beschuldigten erhobenen Berufung

darf das Disziplinarerkenntnis nicht zu seinen Ungunsten abgeändert
werden.

Vollzug des Disziplinarerkenntnisses
§ 130 (1) Der Vorsitzende hat nach Eintritt der Rechtskraft des Dis-

ziplinarerkenntnisses den Vollzug der Disziplinarstrafe durch die zustän-
dige Dienstbehörde zu veranlassen.

(2) Im Falle des Todes des Beamten oder des Austrittes aus dem
Dienstverhältnis erlischt die Vollziehbarkeit der Disziplinarstrafe.
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5. Unterabschnitt
Abgekürztes Verfahren

Disziplinarverfügung

§ 131 Hat der Beamte vor dem Dienstvorgesetzten oder vor der
Dienstbehörde eine Dienstpflichtverletzung gestanden, so kann die
Dienstbehörde hinsichtlich dieser Dienstpflichtverletzung ohne weiteres
Verfahren schriftlich eine Disziplinarverfügung erlassen. Die Disziplinar-
verfügung ist auch dem Disziplinaranwalt zuzustellen. In der Disziplinar-
verfügung darf nur der Verweis ausgesprochen oder eine Geldbuße bis
zur Höhe von 10 vH des Monatsbezuges – unter Ausschluß der Kinder-
zulage –, auf den der Beamte im Zeitpunkt der Erlassung der Diszipli-
narverfügung Anspruch hat, verhängt werden.

Einspruch

§ 132 Der Beschuldigte und der Disziplinaranwalt können gegen
die Disziplinarverfügung innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung
Einspruch erheben. Der rechtzeitige Einspruch setzt die Disziplinarver-
fügung außer Kraft; die Disziplinarkommission hat zu entscheiden, ob
ein Verfahren einzuleiten ist.

6. Unterabschnitt
Bestimmungen für Beamte des Ruhestandes

Verantwortlichkeit

§ 133 Beamte des Ruhestandes sind nach den Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes wegen einer im Dienststand begangenen
Dienstpflichtverletzung oder wegen gröblicher Verletzung der ihnen im
Ruhestand obliegenden Verpflichtungen zur Verantwortung zu ziehen. 

Disziplinarstrafen

§ 134 Disziplinarstrafen sind
1. der Verweis,
2. die Geldstrafe bis zur Höhe von fünf Ruhebezügen, unter Aus-

schluß der Kinderzulage,
3. der Verlust aller aus dem Dienstverhältnis fließenden Rechte

und Ansprüche.
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Zuständigkeit
§ 135 Zur Durchführung des Disziplinarverfahrens ist die Diszipli-

narkommission zuständig, die im Zeitpunkt des Ausscheidens des Be-
schuldigten aus dem Dienststand zuständig war.

Verwendungszeiten und Grundausbildungen
§ 139 (1) Die in der Anlage 1 vorgeschriebene Zeit einer Verwen-

dung in einer bestimmten Verwendungsgruppe gilt auch dann als er-
bracht, wenn sie der Beamte nach Vollendung des 18. Lebensjahres
zurückgelegt hat:

1. in einer höheren Verwendungsgruppe des Allgemeinen Verwal-
tungsdienstes,

2. in einer gleichwertigen oder höheren Verwendung (Einstufung
und Tätigkeit) in einer anderen Besoldungsgruppe oder

3. in einer gleichwertigen oder höheren Verwendung (Einstufung
und Tätigkeit) in einem Entlohnungsschema nach dem Ver-
tragsbedienstetengesetz 1948.

(2) Dabei entsprechen
1. die Verwendungsgruppe A und die Entlohnungsgruppe a der

Verwendungsgruppe A 1, 
2. die Verwendungsgruppe B und die Entlohnungsgruppe b der

Verwendungsgruppe A 2,
3. die Verwendungsgruppe C und die Entlohnungsgruppe c der

Verwendungsgruppe A 3,
4. die Verwendungsgruppe D und die Entlohnungsgruppe d der

Verwendungsgruppe A 4 oder A 5,
5. die Verwendungsgruppe E und die Entlohnungsgruppe e der

Verwendungsgruppe A 7,
6. die Verwendungsgruppe P 1 und die Entlohnungsgruppe p 1

der Verwendungsgruppe A 3,
7. die Verwendungsgruppe P 2 und die Entlohnungsgruppe p 2

der Verwendungsgruppe A 4,
8. die Verwendungsgruppe P 3 und die Entlohnungsgruppe p 3

der Verwendungsgruppe A 4 oder A 5,
9. die Verwendungsgruppe P 4 und die Entlohnungsgruppe p 4

der Verwendungsgruppe A 6,
10. die Verwendungsgruppe P 5 und die Entlohnungsgruppe p 5

der Verwendungsgruppe A 7.

(3) Die Abs 1 und 2 sind auch auf die Zeiten anzuwenden, in denen
der Beamte zwar nicht die verlangte Einstufung aufgewiesen hat, wohl
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aber ständig mit den Aufgaben eines Arbeitsplatzes betraut war, die
dieser Einstufung entsprechen.

(4) Grundausbildungen für die Verwendungsgruppen A, B, C, D
oder P 3 sind einer Grundausbildung für die gemäß Abs 2 vergleichbare
Verwendungsgruppe des Allgemeinen Verwaltungsdienstes gleichzu-
halten.

9. Abschnitt
BEAMTE DES POST- UND FERNMELDEWESENS

Anwendungsbereich
§ 228 (1) Dieser Abschnitt ist auf die Beamten im PTA-Bereich an-

zuwenden.

(2) Der in den Vorschriften über diese Besoldungsgruppe verwen-
dete Begriff „Verwaltungsdienst“ umfaßt alle Verwendungen in der Ge-
neraldirektion der PTA, in den Direktionen der PTA, im PTA-Informati-
onsservice und in der Telekom-Rechnungsstelle Wien.

(3) Auf Planstellen der Besoldungsgruppe „Beamte des Post- und
Fernmeldewesens” dürfen nur Beamte ernannt werden, die dieser Be-
soldungsgruppe bereits angehören.

§ 228a (aufgehoben)

Ernennungserfordernis
§ 229 (1) Die in der Anlage 1 vorgeschriebene Zeit einer Verwen-

dung in einer bestimmten Verwendungsgruppe gilt auch dann als er-
bracht, wenn sie der Beamte nach Vollendung des 18. Lebensjahres
innerhalb des PTA-Bereiches 

1. in einer höheren Verwendungsgruppe der Besoldungs-
gruppe der Beamten des Post- und Fernmeldewesens,

2. in einer gleichwertigen oder höheren Verwendung (Einstufung
und Tätigkeit) in einer anderen Besoldungsgruppe oder

3. in einer gleichwertigen oder höheren Verwendung (Einstufung
und Tätigkeit) in einem Entlohnungsschema nach dem Ver-
tragsbedienstetengesetz 1948, BGBl Nr 86, 
zurückgelegt hat. Dabei entsprechen
die Verwendungsgruppe A für Beamte und die Entlohnungs-

gruppe a für Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe
PT 1 oder PT 2,
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die Verwendungsgruppe B für Beamte und die Entlohnungs-
gruppe b für Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe
PT 2, PT 3, oder PT 4,

die Verwendungsgruppe C für Beamte und die Entlohnungs-
gruppe c für Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe
PT 5 oder PT 6,

die Verwendungsgruppe D für Beamte und die Entlohnungs-
gruppe d für Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe
PT 7 oder PT 8,

die Verwendungsgruppe E für Beamte und die Entlohnungs-
gruppe e für Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe
PT 9,

die Verwendungsgruppe P 1 für Beamte und die Entlohnungs-
gruppe p 1 für Vertragsbedienstete der Verwendungsgrup-
pe PT 6,

die Verwendungsgruppe P 2 für Beamte und die Entlohnungs-
gruppe p 2 für Vertragsbedienstete der Verwendungsgrup-
pe PT 7,

die Verwendungsgruppe P 3 für Beamte und die Entlohnungs-
gruppe p 3 für Vertragsbedienstete der Verwendungsgrup-
pe PT 7 oder PT 8,

die Verwendungsgruppe P 4 für Beamte und die Entlohnungs-
gruppe p 4 für Vertragsbedienstete der Verwendungsgrup-
pe PT 8,

die Verwendungsgruppe P 5 für Beamte und die Entlohnungs-
gruppe p 5 für Vertragsbedienstete der Verwendungsgrup-
pe PT 9.

(2) Abs 1 ist auch auf die Zeiten anzuwenden, in denen der Beamte
zwar nicht die verlangte Einstufung aufgewiesen hat, wohl aber ständig
mit den Aufgaben eines Arbeitsplatzes betraut war, die dieser Einstu-
fung entsprechen.

(3) Für die Beamten im PTA-Bereich ist durch Verordnung zu be-
stimmen, welche Organisationseinheiten und welche weiteren gleich-
wertigen Verwendungen den in der Anlage 1 Z 30 bis 38 angeführten
Kategorien zuzuordnen sind. Bei der Zuordnung der Verwendungen
sind insbesondere Art und Schwierigkeit der Tätigkeit, der Umfang des
Aufgabenbereiches, die dem Arbeitsplatzinhaber in seinem Aufgaben-
bereich eingeräumte Selbständigkeit, die Verfügungsberechtigung, die
Eigenverantwortlichkeit der Tätigkeit, die organisatorische Stellung des
Arbeitsplatzes und die für die betreffende Verwendung erforderliche
Ausbildung zu berücksichtigen. 

(3a) (entfällt)
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(3b) (entfällt)
(4) Beamte mit Hochschulbildung im Sinne der Anlage 1 Z 1.12

sind während ihres provisorischen Dienstverhältnisses auch dann in die
Verwendungsgruppe PT 2 einzureihen, wenn sie sich im Stadium der
innerbetrieblichen Ausbildung befinden und noch nicht dauernd mit ei-
ner gemäß Abs 3 vorgesehenen Verwendung betraut wurden.

(5) (entfällt)

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen
§ 230 (1) Für die Beamten des Post- und Fernmeldewesens sind

folgende Amtstitel vorgesehen:

in der 
Verwendungs-

gruppe

in der Gehaltsstufe ab der 
Gehaltsstufe 151 bis 10 11 bis 14

PT 1

Kommissär Rat

Oberrat; Hofrat
(auf einer Planstelle

der Dienst-
zulagengruppe 

S, 1 oder 2)

OberratPT 2 (mit
Hochschulbildung)

PT 2 (ohne
Hochschulbildung)

Revident
Inspektor

Zentralinspektor

OberinspektorPT 3

PT 4 Oberrevident Inspektor

PT 5
Kontrollor Fachinspektor

Oberkontrollor
Fachoberinspektor

FachinspektorPT 6

PT 7 Monteur Obermonteur

PT 8 Offizial Oberoffizial

PT 9 Amtswart Oberamtswart
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(2) Abweichend von Abs 1 sind für Beamte des Post- und Fernmel-
dewesens folgende Amtstitel vorgesehen:

(3) Die Beamten des Post- und Fernmeldewesens haben in den
nachstehenden Verwendungen anstelle des Amtstitels folgende Ver-
wendungsbezeichnungen zu führen:

für Amtstitel

Leiter einer Direktion der PTA

Präsident d. (unter 
Hinzufügung der Be-
zeichnung der Direk-
tion)

Beamter der Verwendungsgruppe PT 1 in der 
Generaldirektion der PTA ab der Gehaltsstufe 15 Ministerialrat

Beamter in der Generaldirektion oder einer Direktion 
der PTA, im PTA-Informationsservice, oder in der 
Telekom-Rechnungsstelle Wien in der 
Verwendungsgruppe PT 2 (ohne Hochschulbildung)
in den Gehaltsstufen 11 bis 14
ab der Gehaltsstufe 15
in der Verwendungsgruppe PT 3
in den Gehaltsstufen 11 bis 14
ab der Gehaltsstufe 15
in der Verwendungsgruppe PT 4
ab der Gehaltsstufe 15

Amtssekretär
Amtsdirektor

Amtssekretär
Amtsrat

Amtssekretär

bei Verwendung als Verwendungs-
Bezeichnung

Leiter eines Amtes
in den Verwendungsgruppen PT 2
(ohne Hochschulbildung) und PT 3
in den Gehaltsstufen 1 bis 10
in den Gehaltsstufen 11 bis 14
ab der Gehaltsstufe 15

Leiter des gesamten Kanzleidienstes
in der Generaldirektion der PTA

Beamter des fernmeldetechnischen,
des posttechnischen oder
des Garage- und Werkmeisterdienstes
in der Verwendungsgruppe PT 5
in den Gehaltsstufen 1 bis 10
in der Verwendungsgruppe PT 6
in den Gehaltsstufen 1 bis 10
in den Gehaltsstufen 11 bis 14

Amtsverwalter
Amtsoberverwalter
Amtsdirektor

Ministerialkanzleidirektor

Werkmeister

Werkmeister
Oberwerkmeister
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Zeitlich begrenzte Funktionen
§ 230a (1) Im PTA-Bereich sind in den Verwendungsgruppen PT 1

und PT 2 Planstellen mit Leitungsfunktion durch befristete Ernennung
für einen jeweils fünf Jahre nicht übersteigenden Zeitraum zu besetz-
en, wenn die Betrauung mit der Leitungsfunktion befristet erfolgt.

(2) Neuerliche befristete Ernennungen (Weiterbestellungen) sind
zulässig.

(3) Endet der Zeitraum der befristeten Ernennung ohne Weiterbe-
stellung und verbleibt der Beamte im Dienststand, so ist er auf eine an-
dere Planstelle zu ernennen. Eine Ernennung auf die Planstelle einer
niedrigeren Dienstzulagengruppe als jener, in die der Beamte vor der
Betrauung mit der zeitlich begrenzten Funktion ernannt war, bedarf der
Zustimmung des Beamten.

(4) Unterbleibt diese Ernennung und ist der Beamte unmittelbar vor
der Betrauung mit der zeitlich begrenzten Funktion

1. in dieselbe Verwendungsgruppe ernannt gewesen, so ist er
kraft Gesetzes auf eine Planstelle jener Dienstzulagengruppe
übergeleitet, in die er vor der Betrauung mit der zeitlich be-
grenzten Funktion ernannt war,

2. nicht in dieselbe Verwendungsgruppe ernannt gewesen, so ist
er kraft Gesetzes in die niedrigste Dienstzulagengruppe jener
Verwendungsgruppe übergeleitet, der die Funktion angehört,
aus der er durch Nichtweiterbestellung ausgeschieden ist.

(5) Hat der Beamte zeitlich befristete Funktionen derselben Dienst-
zulagengruppe durch zehn Jahre ausgeübt, wird diese Ernennung von
Gesetzes wegen unbefristet. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Be-
amte zu diesem Zeitpunkt aus seiner Funktion ausscheidet, ohne
gleichzeitig mit einer zeitlich befristeten Funktion derselben Dienstzula-
gengruppe betraut zu werden.

Karenzurlaub
§ 230b (1) Die Zeit eines mindestens einjährigen Karenzurlaubes

nach § 75 ist auf Antrag für zeitabhängige Rechte zu berücksichtigen,
wenn dieser

1. zur Begründung eines privatrechtlichen Dienstverhältnisses zu
einem Unternehmen gemäß § 17 Abs 1a PTSG oder zu einem
Unternehmen, an dem ein Unternehmen gemäß § 17 Abs 1a
PTSG direkt oder indirekt beteiligt ist, oder 

2. überwiegend aus betrieblichen Gründen im Sinne des § 17a
Abs 9 PTSG gewährt wird. Ein Antrag auf Berücksichtigung
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des Karenzurlaubes für zeitabhängige Rechte nach Z 1 oder 2
kann rechtswirksam nur gleichzeitig mit dem Antrag auf Ge-
währung des Karenzurlaubes gestellt werden.

(2) Für nach Abs 1 für zeitabhängige Rechte berücksichtigte Karen-
zurlaube gilt die Höchstdauer nach § 75 Abs 3 nicht.

(3) Nach Ablauf eines für zeitabhängige Rechte zu berücksichti-
genden Karenzurlaubes ist vom zuständigen Personalamt beim zustän-
digen Pensionsversicherungsträger die Leistung eines Überweisungs-
betrages gemäß § 308 Abs 4 des Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setzes (ASVG), BGBl Nr 189/1955, zu beantragen.

(4) Die Abs 1 bis 3 sind sinngemäß auch auf die gemäß § 7 Abs 1
des Postsparkassengesetzes 1969, BGBl Nr 458, der Österrei-
chischen Postsparkasse Aktiengesellschaft oder ihrem Rechtsnachfol-
ger zur Dienstleistung zugewiesenen Beamten anzuwenden.

Leistungsfeststellung und Disziplinarrecht

§ 231 Bei der Bestellung der Mitglieder der Leistungsfeststellungs-
und der Disziplinarkommissionen im PTA-Bereich kommt das dem
Zentralausschuß zustehende Bestellungsrecht der im jeweiligen Be-
reich eingerichteten zentralen Vertretung der Dienstnehmer zu.

SCHLUSSTEIL

1. Abschnitt

AUSSERKRAFTTRETEN VON RECHTSVORSCHRIFTEN

§ 232 (1) (entfällt)

(2) Ferner treten außer Kraft:

1. die Dienstpragmatik, RGBl Nr 15/1914,

2. die Lehrerdienstpragmatik, RGBl Nr 319/1917,

3. das Gehaltsüberleitungsgesetz, BGBl Nr 22/1947,

4. das BDG, BGBl Nr 329/1977, und

5. Artikel VII Abs 3 bis 8 der 31. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl
Nr 662/1977.
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2. Abschnitt
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

1. Unterabschnitt
Allgemeine Übergangsbestimmungen

§ 233 (aufgehoben) 
§ 233a (entfällt)
§ 233b (entfällt)

Ernennungserfordernisse und 
Definitivstellungserfordernisse

§ 234 (1) Die in der Anlage 2 angeführten Ausbildungs- und Prü-
fungsvorschriften gelten so lange als Bundesgesetze weiter, bis eine
entsprechende Grundausbildungsverordnung gemäß § 26 Abs 1 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 119/2002 erlassen wird. Auf
die in der Anlage 2 angeführten Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften
sind § 24 Abs 7, § 25 Abs 1 bis 3 und die §§ 28 bis 35 und 281 dieses
Bundesgesetzes – alle in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 2002
geltenden Fassung – anzuwenden.

(2) Bei der Anwendung des § 33 Abs 8 sind die bisherige und die
entsprechende neue Dienstprüfung als selbe Dienstprüfung anzuse-
hen.

(3) Bis zum Inkrafttreten der für die betreffenden Verwendungen
vorgesehenen neuen Verordnungen nach § 24 Abs 5 gelten noch fol-
gende Erfordernisse:

(Ziffern 1 bis 5 entfallen)
6. im gehobenen Dienst bei Gericht Ersatz der Gerichtskanzlei-

prüfung durch die erfolgreich abgelegte Prüfung für den Kanz-
leidienst oder die erfolgreich abgelegte Prüfung für den mittle-
ren Dienst in der Finanzverwaltung,

7. im gehobenen sozialen Betreuungsdienst Ersatz der Dienstprü-
fung durch die Absolvierung einer Akademie für Sozialarbeit, ei-
ner früheren Lehranstalt für gehobene Sozialberufe,

8. im Fachdienst der Bewährungshilfe und Fürsorgefachdienst Er-
satz
a) der Grundausbildung und
b) der nach Vollendung des 18. Lebensjahres im Dienst einer

inländischen Gebietskörperschaft zurückgelegten Verwen-
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dung, die zumindest dem Mittleren Dienst entspricht,
durch die erfolgreiche Absolvierung einer Fachschule für
Sozialarbeit (Fürsorgeschule),

9. im Zollfachdienst Ersatz der Dienstprüfung durch die Fachprü-
fung für Zollwachebeamte oder die frühere Erste Fachprüfung
für die Zollwache.

(4) Eine gemäß § 4 Abs 4 oder 5 in der bis zum 31. August 2002
geltenden Fassung erteilte Nachsicht von einem bestimmten Ernen-
nungserfordernis und eine gemäß § 12 Abs 6 in der bis zum 31. August
2002 geltenden Fassung erteilte Nachsicht von Definitivstellungserfor-
dernissen oder Teilen derselben gelten auch für spätere Ernennungen
oder eine später eintretende Definitivstellung des Beamten.

(5) Ein an der Verwaltungsakademie des Bundes absolvierter Auf-
stiegskurs gilt als Ernennungserfordernis im Sinne der Anlage 1 Z 1.13
und Z 12.17 zweiter Satz.

(6) Die Verordnungen der Bundesregierung
1. über die Grundausbildung der Verwendungsgruppe A, BGBl

Nr 468/1980, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl
Nr 814/1994,

2. über die Grundausbildung der Verwendungsgruppe B, BGBl
Nr 9/1979, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl
Nr 403/ 1993,

3. über die Grundausbildung der Verwendungsgruppe C, BGBl
Nr 518/1979, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl
Nr 550/1994, und

4. über die Grundausbildung der Verwendungsgruppe D, BGBl
Nr 519/1979, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl
Nr 630/ 1989,

stehen für die jeweiligen Dienstbereiche noch so lange als Bundes-
gesetze in Geltung, bis eine entsprechende Grundausbildungsverord-
nung gemäß § 26 BDG 1979 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl I Nr 119/2002 erlassen wird. Absolvierte Grundausbildungen auf
Grundlage der Grundausbildungsvorschriften gemäß der Z 1 bis 4 gel-
ten als Definitivstellungserfordernisse für die jeweilige Verwendungs-
gruppe.

§ 235 (1) Der Nachweis der abgeschlossenen Hochschulbildung
im Sinne der Anlage 1 ist bei Beamten, auf deren Studium das Univer-
sitätsgesetz 2002, BGBl Nr 120/2002, nicht anzuwenden ist, durchden
Erwerb des entsprechenden Diplomgrades gemäß § 66 Abs 1 in Ver-
bindung mit Anlage 1 Universitäts-Studiengesetz (UniStG), BGBl I
Nr 48/1997, oder durch den Erwerb des entsprechenden Diplom-
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grades gemäß § 35 des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes,
BGBl Nr 177/1966, und wenn auch dieses und die nach ihm erlas-
senen besonderen Studiengesetze nicht anzuwenden sind, wie folgt zu
erbringen: 

1. bei den rechts- und staatswissenschaftlichen Studien und bei
den Studien an einer Hochschule technischer Richtung (Tech-
nische Hochschule, Montanistische Hochschule, Hochschule
für Bodenkultur) durch die erfolgreiche Ablegung der in den
Studien- und Prüfungsordnungen hiefür vorgesehenen Staats-
prüfungen,

2. bei den staatswissenschaftlichen Studien durch die Erwerbung
des Doktorates der Staatswissenschaften,

3. bei den theologischen Studien durch die erfolgreiche Vollen-
dung der in den Studien- und Prüfungsvorschriften hiefür vor-
gesehenen Studien an einer theologischen Fakultät oder an ei-
ner gleichgehaltenen geistlichen Lehranstalt,

4. bei den medizinischen Studien durch die Erwerbung des Dok-
torates der Medizin,

5. bei den philosophischen Studien durch die Erwerbung des
Doktorates der Philosophie oder durch die erfolgreiche Able-
gung der Lehramtsprüfung für höhere Schulen (oder der
früheren Lehramtsprüfung für Mittelschulen) einschließlich des
vorgeschriebenen Probejahres,

6. bei den pharmazeutischen Studien durch die Erwerbung des
akademischen Grades eines Magisters der Pharmazie; bei Leh-
rern durch eine zusätzliche einjährige Fachausbildung oder
durch den akademischen Grad eines Magisters der Pharmazie
und die Erwerbung des Doktorates der Philosophie, wenn die
strenge Prüfung aus Chemie oder Botanik oder Pharmakogno-
sie mit einem zweiten naturwissenschaftlich-mathematischen
Fach abgelegt wurde,

7. bei den Studien der Architektur an der Akademie der bildenden
Künste und an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien
durch die Erwerbung des Diploms,

8. bei den Studien der Konservierung und Technologie (Restaurie-
rung und Konservierung) durch die Erwerbung des Diploms der
Akademie der bildenden Künste oder einer Kunsthochschule,

9. bei den Studien für das Lehramt an höheren Schulen aus den
Fächern Musikerziehung, Instrumentalmusikerziehung, Bildne-
rische Erziehung, Handarbeit und Werkerziehung sowie Hand-
arbeit und Werkerziehung (Textiles Gestalten) durch die erfolg-
reiche Ablegung der Lehramtsprüfung für höhere Schulen (oder
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der früheren Lehramtsprüfung für Mittelschulen) einschließlich
des vorgeschriebenen Probejahres,

10. bei den tierärztlichen Studien durch die Erwerbung des tierärzt-
lichen Diploms,

11. bei den Studien an der Hochschule für Welthandel durch die Er-
werbung des Doktorates der Handelswissenschaften oder
durch die erfolgreiche Ablegung der Lehramtsprüfung für mitt-
lere kaufmännische Lehranstalten (frühere Lehrbefähigungs-
prüfung für Diplomhandelslehrer).

(2) Die Erwerbung des Doktorates der Wirtschaftswissenschaften
auf Grund eines im Gebiet der Republik Österreich erworbenen Di-
ploms für Diplom-Volkswirte, Diplom-Kaufleute oder Diplomhandels-
lehrer ist der Erwerbung des Doktorates der Handelswissenschaften an
der Hochschule für Welthandel gleichzuhalten. Gleiches gilt für die Er-
werbung des Diploms für Diplom-Volkswirte, sofern das betreffende
Studium nach dem 30. September 1965 abgeschlossen wurde.

(3) Das Studium an der Hochschule für Welthandel ist bei Beamten
der Verwendungsgruppen A 1, A, M BO 1, M ZO 1 und H 1 auch durch
die Erwerbung des akademischen Grades eines Diplomkaufmannes als
vollendet anzusehen, wenn der Beamte diesen akademischen Grad vor
dem 1. Jänner 1960 erworben und überdies das zweisemestrige Auf-
baustudium an einer Hochschule für Welthandel absolviert hat.

§ 236 (1) Anstellungs- oder Definitivstellungserfordernisse oder
Teile von solchen Erfordernissen, die nach den vor dem Inkrafttreten der
Anlage 1 geltenden Bestimmungen erfüllt wurden, gelten auch als nach
den neuen Rechtsvorschriften erfüllt.

(2) Beamte, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun-
desgesetzes im provisorischen Dienstverhältnis befinden, können die
für ihre Verwendung vorgesehenen Definitivstellungserfordernisse bis
zum 31. Dezember 1980 entweder nach den bis zum 31. Dezember
1977 geltenden Bestimmungen des Gehaltsüberleitungsgesetzes oder
nach den neuen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erfüllen. Ab 1.
Jänner 1981 können unbeschadet der §§ 234 und 235 die Definitivstel-
lungserfordernisse nur mehr nach diesem Bundesgesetz erfüllt werden.

(3) Das Diplom der ehemaligen Kunstgewerbeschule, der ehema-
ligen Akademie für angewandte Kunst in Wien, der ehemaligen Reichs-
hochschule für angewandte Kunst in Wien sowie der ehemaligen Hoch-
schule für angewandte Kunst in Wien ist – wenn es bis zum 31. Juli
1970 erlangt wurde – dem Diplom einer Kunsthochschule gleichzuhal-
ten.
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(4) Bei der Ablegung der Dienstprüfung für die Verwendungsgruppe
C wird der Gegenstand „Gebäudeverwaltung“ durch die erfolgreiche
Ablegung der Prüfung nach der Verordnung BGBl Nr 595/1974 ersetzt.

Versetzung in den Ruhestand und Wiederaufnahme in den 
Dienststand

§ 236a (1) Vor Ablauf des 31. Dezember 1995 eingeleitete Verfah-
ren zur Versetzung in den Ruhestand nach § 14 Abs 1 Z 2 in der bis
zum Ablauf des 31. Dezember 1995 geltenden Fassung sind nach den
bis zum Ablauf des 31. Dezember 1995 geltenden Bestimmungen zu
Ende zu führen.

(2) Der Beamte des Ruhestandes kann aus dienstlichen Gründen
durch Ernennung wieder in den Dienststand aufgenommen werden,
wenn er

1. im Fall des § 14 Abs 1 Z 2 in der bis zum Ablauf des 31. De-
zember 1995 geltenden Fassung oder 

2. im Fall des § 207 in der bis zum Ablauf des 31. August 1996
geltenden Fassung

seine Dienstfähigkeit wieder erlangt hat. Ein Ansuchen des Beam-
ten ist nicht erforderlich. § 16 Abs 2 und 3 ist anzuwenden.

Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl Nr 86/2001

Versetzung in den Ruhestand
§ 236b (1) Die §§ 15 und 15a sind auf Beamte, die in den in der

linken Spalte der folgenden Tabelle angegebenen Zeiträumen geboren
sind, mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ru-
hestand durch Erklärung oder von Amts wegen frühestens mit Ablauf
des Monats erfolgen kann, in dem der Beamte sein in der rechten Spal-
te der Tabelle angeführtes Lebensjahr vollendet, wenn er zum Zeitpunkt
der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine beitragsge-
deckte Gesamtdienstzeit von 40 Jahren aufweist:

bis einschließlich 31. Dezember 1953 60.
1. Jänner 1954 bis 31. Dezember 1954 64.

(2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs 1
zählen

1. die ruhegenussfähige Bundesdienstzeit, wobei Teilbeschäfti-
gungszeiten immer voll zu zählen sind,

2. bedingt oder unbedingt angerechnete Ruhegenussvordienst-
zeiten, für die ein Überweisungsbetrag nach § 308 des Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl Nr 189/
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1955, nach § 172 des Gewerblichen Sozialversicherungsge-
setzes (GSVG), BGBl Nr 560/1978, oder nach § 164 des Bau-
ern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl Nr 559/1978,
in Höhe von 7% der Berechnungsgrundlage nach § 308 Abs 6
ASVG, § 172 Abs 6 GSVG oder § 164 Abs 6 BSVG zu leisten
war oder ist oder für die der Beamte einen besonderen Pensi-
onsbeitrag geleistet oder noch zu leisten hat, 

3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes bis zum Höchstausmaß
von 30 Monaten,

4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs 1 Z 2 lit g
bzw. 227a und 228a ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit
Zeiten nach Z 1 bis 3 decken, bis zum Höchstausmaß von 60
Monaten; dieses Höchstausmaß verkürzt sich um beitragsfrei
zur ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit zählende Zeiten einer
Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder nach den ent-
sprechenden Bestimmungen in früheren Fassungen dieser
Bundesgesetze, sowie 

5. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs 1 Z 3 ASVG),
5a.Ersatzmonate nach § 116 Abs 1 Z 1 GSVG und nach § 107
Abs 1 Z 1 BSVG, soweit sie nach dem vollendeten 18. Lebens-
jahr liegen,

6. Zeiten eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs 1 Z 6 ASVG) so-
wie

7. nach den Abs 3 bis 5 nachgekaufte Zeiten.
Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist nicht
zulässig.

(3) Der Beamte des Dienststandes kann durch nachträgliche Ent-
richtung eines besonderen Pensionsbeitrages bewirken, dass beitrags-
frei angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten nach § 53 Abs 2 lit h und
i des Pensionsgesetzes 1965 als nachgekaufte Zeiten zur beitragsge-
deckten Gesamtdienstzeit zählen. 

(4) Die Bemessungsgrundlage des besonderen Pensionsbeitrages
nach Abs 3 beträgt

1. für Zeiten nach § 53 Abs 2 lit h 
des Pensionsgesetzes 1965 2.268,18 Euro und

2. für Zeiten nach § 53 Abs 2 lit i 
des Pensionsgesetzes 1965 4.536,37 Euro.

Ändert sich nach dem 1. Jänner 2002 das Gehalt der Gehaltsstufe
2 der Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung ein-
schließlich einer allfälligen Teuerungszulage, sind die in Z 1 und 2 ge-
nannten Beträge jeweils mit demselben Faktor zu vervielfachen. Für die
Ermittlung der Bemessungsgrundlage ist das Datum des Antrages auf
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nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages maß-
geblich. 

(5) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden vollen Monat
der nach Abs 3 nachgekauften Zeiten jenen Prozentsatz der Be-
messungsgrundlage, der sich aus § 22 Abs 2 des Gehaltsgesetzes
1956 in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung ergibt.

(5a) Wurden nach § 53 Abs 2 lit h und i des Pensionsgesetzes
1965 beitragsfrei als Ruhegenussvordienstzeiten angerechnete Mo-
nate ganz oder zum Teil durch Leistung eines Erstattungsbetrages nach
den jeweils anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Bestim-
mungen entfertigt, so ist für die Berücksichtigung dieser entfertigten
Monate für die beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit anstelle des beson-
deren Pensionsbeitrages nach Abs 4 und 5 der seinerzeit empfangene
Erstattungsbetrag als besonderer Pensionsbeitrag an den Bund zu leis-
ten. Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei Kommastellen gerun-
deten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe
2 der Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung ein-
schließlich einer allfälligen Teuerungszulage seit dem Monat der Aus-
zahlung des Erstattungsbetrages an den Beamten bis zum Datum des
Antrages auf nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbei-
trages oder Erstattungsbetrages erhöht hat. Der Nachweis über die An-
zahl der entfertigten Monate ist vom Beamten zu erbringen und der Mo-
nat der Auszahlung des Erstattungsbetrages von ihm glaubhaft zu ma-
chen.

(5b) Abs 5a ist in allen nach dem Zeitpunkt seines In-Kraft-Tretens
eingeleiteten und in allen zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig
erledigten Verfahren betreffend Bemessung des besonderen Pensions-
beitrages nach Abs 3 anzuwenden.

(6) Beamte des Dienststandes können eine bescheidmäßige Fest-
stellung ihrer beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlan-
gen des Antrags folgenden Monatsletzten beantragen. Dieses Antrags-
recht wird mit Rechtskraft der Feststellung konsumiert.

(7) Auf Antrag des vor dem 1. Jänner 1955 geborenen Beamten
des Dienststandes sind Ruhegenussvordienstzeiten nachträglich anzu-
rechnen, die er gemäß § 54 Abs 3 des Pensionsgesetzes 1965 von der
Anrechnung ausgeschlossen hat. Der für die Anrechnung dieser Zeiten
nach § 56 des Pensionsgesetzes 1965 zu entrichtende besondere
Pensionsbeitrag ist mit jenem auf drei Kommastellen gerundeten Faktor
zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienst-
klasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich ei-
ner allfälligen Teuerungszulage seit dem Tag, an dem das Dienstverhält-
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nis des Beamten begonnen hat, bis zum Tag der Rechtskraft des Be-
messungsbescheides erhöht hat. 

(8) Nach den Abs 3 bis 5a entrichtete besondere Pensionsbeiträge
sind dem Beamten auf Antrag rückzuerstatten. Die zu erstattenden be-
sonderen Pensionsbeiträge sind jeweils mit dem dem Zeitpunkt ihrer
tatsächlichen Zahlung entsprechenden Aufwertungsfaktor nach den
§§ 108 Abs 4 und 108c ASVG aufzuwerten. Durch einen Antrag auf Er-
stattung erlischt eine allfällige Verpflichtung zur weiteren Leistung von
besonderen Pensionsbeiträgen nach den Abs 3 bis 5a in Raten.

(9) Im Bescheid über die Versetzung in den Ruhestand nach § 14
oder § 207n ist auf das Ausmaß der zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der
Versetzung in den Ruhestand vorliegenden beitragsgedeckten Ge-
samtdienstzeit hinzuweisen.

§ 236c (1) Für Beamte, die in den in der folgenden Tabelle angege-
benen Zeiträumen geboren sind, tritt an die Stelle des in § 15 Abs 1 und
4 und in § 15a Abs 1 Z 1 angeführten 738. Lebensmonats der jeweils
in der rechten Tabellenspalte angeführte Lebensmonat:

bis einschließlich 1. Oktober 1940  720.
2. Oktober 1940 bis 1. Jänner 1941  722.
2. Jänner 1941 bis 1. April 1941  724.
2. April 1941 bis 1. Juli 1941  726.
2. Juli 1941 bis 1. Oktober 1941  728.
2. Oktober 1941 bis 1. Jänner 1942  730.
2. Jänner 1942 bis 1. April 1942  732.
2. April 1942 bis 1. Juli 1942  734.
2. Juli 1942 bis 1. Oktober 1942  736.
2. Oktober 1942 bis 1. Jänner 1943  738.
2. Jänner 1943 bis 1. April 1943  740.
2. April 1943 bis 1. Juli 1943  742.
2. Juli 1943 bis 1. Oktober 1943  743.
2. Oktober 1943 bis 1. Jänner 1944  744.
2. Jänner 1944 bis 1. April 1944  745.
2. April 1944 bis 1. Juli 1944  746.
2. Juli 1944 bis 1. Oktober 1944  747.
2. Oktober 1944 bis 1. Jänner 1945  748.
2. Jänner 1945 bis 1. April 1945  749.
2. April 1945 bis 1. Juli 1945  750.
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2. Juli 1945 bis 1. Oktober 1945  751.

2. Oktober 1945 bis 1. Jänner 1946  752.

2. Jänner 1946 bis 1. April 1946  753.

2. April 1946 bis 1. Juli 1946  754.

2. Juli 1946 bis 1. Oktober 1946  755.

2. Oktober 1946 bis 1. Jänner 1947  756.

2. Jänner 1947 bis 1. April 1947  757.

2. April 1947 bis 1. Juli 1947  758.

2. Juli 1947 bis 1. Oktober 1947  759.

2. Oktober 1947 bis 1. Jänner 1948  760.

2. Jänner 1948 bis 1. April 1948  761.

2. April 1948 bis 1. Juli 1948  762.

2. Juli 1948 bis 1. Oktober 1948  763.

2. Oktober 1948 bis 1. Jänner 1949  764.

2. Jänner 1949 bis 1. April 1949  765.

2. April 1949 bis 1. Juli 1949  766.

2. Juli 1949 bis 1. Oktober 1949  767.

2. Oktober 1949 bis 1. Jänner 1950  768.

2. Jänner 1950 bis 1. April 1950  769.

2. April 1950 bis 1. Juli 1950  770.

2. Juli 1950 bis 1. Oktober 1950  771.

2. Oktober 1950 bis 1. Jänner 1951  772.

2. Jänner 1951 bis 1. April 1951  773.

2. April 1951 bis 1. Juli 1951  774.

2. Juli 1951 bis 1. Oktober 1951  775.

2. Oktober 1951 bis 1. Jänner 1952  776.

2. Jänner 1952 bis 1. April 1952  777.

2. April 1952 bis 1. Juli 1952  778.

2. Juli 1952 bis 1. Oktober 1952  779.

ab 2. Oktober 1952  780.

§ 240 (aufgehoben)
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Zusätzliche Tätigkeiten für Universitäten

§ 240a Tätigkeiten für eine Universität ohne unmittelbaren Zusam-
menhang mit den dienstlichen Aufgaben gelten als Nebentätigkeiten
(§ 37).

Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit

§ 241 (1) Zeiten einer Herabsetzung der regelmäßigen Wochen-
dienstzeit, die nach § 50a in einer vor dem 1. Juli 1997 geltenden Fas-
sung gewährt worden sind, sind auf die Obergrenze nach § 50a Abs 3
anzurechnen. Nicht anzurechnen sind jedoch Zeiten einer Herabset-
zung der regelmäßigen Wochendienstzeit, die vor dem Ablauf des 30.
Juni 1991 nach § 50a zur Betreuung eines eigenen Kindes, eines Wahl-
oder Pflegekindes oder eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des
Beamten angehört und für dessen Unterhalt überwiegend er und (oder)
sein Ehegatte aufkommen, gewährt worden sind.

(2) Auf Zeiten, für die eine Herabsetzung der regelmäßigen Wo-
chendienstzeit nach den §§ 50a oder 50b in der bis zum 30. Juni 1997
geltenden Fassung gewährt worden ist, sind ansonsten die §§ 50a bis
50d und die darauf Bezug nehmenden Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes und des Gehaltsgesetzes 1956 – alle in der bis zum Ablauf
des 30. Juni 1997 geltenden Fassung – weiterhin anzuwenden. Dies
gilt auch dann, wenn solche Zeiten nach Ablauf des 30. Juni 1997 en-
den.

Karenzurlaub

§ 241a (1) Auf Karenzurlaube, die gemäß § 75 in der bis zum Ablauf
des 30. Juni 1997 geltenden Fassung gewährt worden sind, ist § 75 in
dieser Fassung weiterhin anzuwenden.

(2) § 75a Abs 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I
Nr 87/2001 ist nicht auf Karenzurlaube anzuwenden, die am Tag des
In-Kraft-Tretens des § 75a Abs 2 Z 2 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl I Nr 87/2001 bereits beendet waren.

(3) Für Karenzurlaube nach § 75a Abs 2 Z 2, die am Tag des In-
Kraft-Tretens des § 75a Abs 3 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl I Nr 87/2001 bereits beendet waren, läuft die Frist für eine Antrag-
stellung nach § 75a Abs 3 bis 30. Juni 2002.
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Außerdienststellung

§ 241b Einem Beamten, der für die Ausübung einer Funktion ge-
mäß § 78b einen Karenzurlaub gemäß § 75 in der ab 1. Juli 1997 gel-
tenden Fassung in Anspruch genommen hat, ist dieser Karenzurlaub
für die Zeit ab 1. Juli 1997 oder ab einem von ihm gewählten späteren
Monatsersten in eine Außerdienststellung gemäß § 78b umzuwandeln,
wenn er

1. dies beantragt und
2. für diese Zeit nachträglich einen Pensionsbeitrag nach § 22 des

Gehaltsgesetzes 1956 leistet.

Erholungsurlaub

§ 242 (1) Die §§ 65 Abs 7 und 67 in der Fassung des Bundesge-
setz-es BGBl I Nr 53/2007 sind auf Dienstverhältnisse anzuwenden, die
nach In-Kraft-Treten dieser Bestimmungen begründet werden.

„(2) Auf Beamtinnen und Beamte, die bis zum 31. Dezember 2009
Urlaubsansprüche nach § 65 Abs. 1 Z 2 lit. b in der bis zum
31. Dezember 2009 gültigen Fassung erworben haben, ist § 65 Abs. 1
Z 2 lit. b in der bis zum 31. Dezember 2009 gültigen Fassung weiterhin
anzuwenden.

Disziplinarrecht

§ 243 (1) Auf Dienstpflichtverletzungen, die vor dem 1. Juli 1990
begangen worden sind, ist § 102 Abs 1 in der bis zum 30. Juni 1990
geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Auf
1. Beamte, deren Suspendierung vor dem 1. Feber 1992 ohne

Einleitung eines Disziplinarverfahrens aufgehoben wurde,
2. Disziplinarverfahren, die vor dem 1. Feber 1992 rechtskräftig

abgeschlossen wurden,
3. Strafanzeigen an den Staatsanwalt, die vor dem 1. Feber 1992

erstattet wurden,

sind § 8 Abs 3, § 11 Abs 5 und § 94 Abs 3 in der bis zum Ablauf
des 31. Jänner 1992 geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Disziplinarverfahren, die vor dem 1. Jänner 1994 eingeleitet wor-
den sind, sind nach den am 31. Dezember 1993 geltenden Bestim-
mungen zu Ende zu führen.
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(4) Auf Dienstpflichtverletzungen, die vor dem 1. Jänner 1994 be-
gangen worden sind, ist § 94 in der bis 31. Dezember 1993 geltenden
Fassung anzuwenden.

(5) § 94 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl Nr 665/1994 ist
nur auf Dienstpflichtverletzungen anzuwenden, die nach dem 30. Juni
1994 begangen wurden.

(6) Auf die am 30. Juni 1997 anhängigen Disziplinarverfahren ist das
BDG 1979 in der bis zum Ablauf dieses Tages geltenden Fass-ung wei-
ter anzuwenden.

2. Unterabschnitt
Allgemeiner Verwaltungsdienst

Zeitlicher Geltungsbereich

§ 244 (1) Ernennungen und Überleitungen sind zulässig:
1. in die Verwendungsgruppen A 3 bis A 7 frühestens mit Wirkung

vom 1. Jänner 1995,
2. in die Grundlaufbahn und die Funktionsgruppen 1 bis 6 der Ver-

wendungsgruppe A 1 und in die Verwendungsgruppe A 2 frü-
hestens mit Wirkung vom 1. Jänner 1996,

3. in die Funktionsgruppen 7 bis 9 der Verwendungsgruppe A 1
frühestens mit Wirkung vom 1. Jänner 1998.

(2) § 137 Abs 2 ist auf die in der Anlage 1 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl Nr 550/1994 angeführten Richtverwendungen des
Allgemeinen Verwaltungsdienstes mit der Abweichung anzuwenden,
daß für den Wert eines als Richtverwendung dienenden Arbeitsplatzes
der 1. Jänner 1994 maßgebend ist.

(3) Beamte, die nach § 254 in den Allgemeinen Verwaltungsdienst
übergeleitet worden sind, können ihren bisherigen Amtstitel weiterhin
führen, wenn für sie in der neuen Einstufung zwar ein niedrigerer Amts-
titel vorgesehen ist, aber ihr bisheriger Amtstitel in der betreffenden
Funktionsgruppe oder Grundlaufbahn durch Vorrückung erreicht wer-
den kann.

Allgemeiner Verwaltungsdienst in der Post- und 
Fernmeldehoheitsverwaltung

§ 244a Auf die Grundausbildung der Beamten des Allgemeinen
Verwaltungsdienstes in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung
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sind bis zum Inkrafttreten von entsprechenden Grundausbildungsvor-
schriften auf Grund der für den Allgemeinen Verwaltungsdienst gelten-
den Bestimmungen abweichend von der Anlage 1 Z 1 bis 5 jene Be-
stimmungen anzuwenden, die für die Beamten der Besoldungsgruppe
„Beamte der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung“ in den entspre-
chenden Einstufungen und Verwendungen gelten.

Übergangsbestimmungen zur Dienstrechts-Novelle 2004

§ 247g § 75a Abs 2 Z 2 lit e gilt nur für am 1. Jänner 2005 noch
nicht beendete und nach dem 31. Dezember 2004 neu angetretene
Karenzurlaube.

Übergangsbestimmung zur 2. Dienstrechts-Novelle 2005

§ 247h (1) Dienstausweise, die die Anforderungen des § 60 Abs 2a
nicht erfüllen, können noch bis 31. Dezember 2006 ausgestellt werden.
Dienstausweise, die die Anforderungen des § 60 Abs 2a nicht erfüllen,
und die bis zum 31. Dezember 2004 ausgestellten Dienstkarten verlie-
ren mit Ablauf des 31. Dezember 2008 ihre Gültigkeit. Der zuständige
Bundesminister kann im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler durch
Verordnung für Dienstausweise und Dienstkarten hinsichtlich Ausstel-
lungsdatum und Gültigkeitsdauer abweichende Regelungen treffen.

(2) Beamte, die sich am 1. Jänner 2006 in einem Karenzurlaub nach
§ 75 befinden, können die Berücksichtigung der Zeit dieses Karenzur-
laubes für zeitabhängige Rechte gemäß § 75a bis 31. Dezember 2006
beantragen.

7. Unterabschnitt
Beamte des Post- und Fernmeldewesens

§ 249 (1) Der Beamte des Dienststandes, der der Generaldirektion
der PTA, einer Direktion der PTA oder der Telekom-Rechnungsstelle
Wien angehört, kann durch schriftliche Erklärung seine Überleitung in
die Besoldungsgruppe der Beamten des Post- und Fernmeldewesens
bewirken. Gibt ein Beamter, der bereits unbefristet mit einer der im
§ 230a Abs 1 angeführten Funktionen betraut ist, eine solche Erklärung
ab, so gilt er mit dem Tag der Wirksamkeit der Überleitung – wenn er
jedoch tatsächlich erst später mit dieser Funktion betraut worden ist,
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mit diesem Tag – für einen Zeitraum von fünf Jahren als mit dieser Funk-
tion befristet betraut.

(2) Die Überleitung wird mit 1. Jänner 1990 wirksam, wenn der Be-
amte die Erklärung nicht später als zwölf Monate nach diesem Tag ab-
gibt. Wird diese Erklärung später abgegeben, so wird die Überleitung
mit dem auf die Abgabe der Erklärung folgenden Monatsersten wirk-
sam.

(3) Erfüllt der Beamte die Ernennungserfordernisse und – wenn sein
Dienstverhältnis bereits definitiv geworden ist – die Definitivstellungser-
fordernisse erst nach dem 1. Jänner 1990, so wird die Überleitung ab-
weichend vom Abs 2 frühestens mit dem auf die Erfüllung dieser Ernen-
nungs- und Definitivstellungserfordernisse folgenden Monatsersten
wirksam.

(4) Der Beamte wird nach den Abs 1 bis 3 auf eine Planstelle jener
Verwendungsgruppe der Besoldungsgruppe der Beamten des Post-
und Fernmeldewesens übergeleitet, die seiner Verwendung entspricht,
mit der er am Tag der Wirksamkeit der Überleitung dauernd betraut ist,
wenn er hiefür auch die sonstigen Ernennungs- bzw Definitivstellungs-
erfordernisse erfüllt.

(5) Erfüllt er die sonstigen Ernennungs- oder Definitivstellungserfor-
dernisse nur für eine niedrigere Verwendungsgruppe der Besoldungs-
gruppe der Beamten des Post- und Fernmeldewesens, so wird er nach
den Abs 1 bis 3 in diese Verwendungsgruppe übergeleitet. Kommen
hiefür mehr als eine Verwendungsgruppe in Betracht, so erfolgt die
Überleitung in die höchste dieser Verwendungsgruppen.

(6) Ist eine Verwendungszeit in einer bestimmten Verwendungs-
gruppe Ernennungs- oder Definitivstellungserfordernis oder Teil eines
solchen Erfordernisses, so ist § 229 anzuwenden.

(7) Ist der erfolgreiche Abschluß einer Grundausbildung, der 
Abschluß einer bestimmten Schulausbildung oder die Erlernung eines
einschlägigen Lehrberufes Ernennungs- oder Definitivstellungserfor-
dernis oder Teil eines solchen Erfordernisses, so gelten diese Erforder-
nisse oder ihre betreffenden Teile nach den neuen Rechtsvorschriften
für die Verwendung, mit der der Beamte am Tag der Überleitung 
dauernd betraut war, als erfüllt, wenn der Beamte die Ernennungs- bzw
Definitivstellungserfordernisse oder ihre betreffenden Teile nach den vor
dem 1. Jänner 1990 geltenden Bestimmungen für die bisherige Ver-
wendungsgruppe der Beamten der Allgemeinen Verwaltung und 
in handwerklicher Verwendung erfüllt hat, die seiner Verwendung, mit
der er am Tag der Überleitung dauernd betraut war, entsprochen ha-
ben. 
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Gleiches gilt für Beamte der Verwendungsgruppe B, die am 
1. Jänner 1990 nach § 9 des Bundesministeriengesetzes 1986, BGBl
Nr 76, mit der Leitung einer Abteilung oder eines Referates betraut
sind.

(8) Die Abs 1 und 4 bis 7 sind auf die übrigen Beamten des Dienst-
standes im PTA-Bereich, die noch nicht der Besoldungs-
gruppe der Beamten des Post- und Fernmeldewesens angehören, an-
zuwenden. Ihre Überleitung wird in allen Fällen mit dem auf die Abgabe
der Erklärung folgenden Monatsersten wirksam.

8. Unterabschnitt
Beamte der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung

Anwendungsbereich
§ 249a (1) Die Besoldungsgruppe „Beamte der Post- und Fernmel-

dehoheitsverwaltung“ umfasst die Verwendungsgruppen PF 1, PF 2,
PF 3, PF 4, PF 5 und PF 6.

(2) Auf Planstellen der Besoldungsgruppe „Beamte der Post- und
Fernmeldehoheitsverwaltung” dürfen nur Beamte ernannt werden, die
dieser Besoldungsgruppe oder der Besoldungsgruppe der Beamten
des Post- und Fernmeldewesens bereits angehören. Durch eine solche
Ernennung ändern sich die Gehaltsstufe und der nächste Vorrückungs-
termin nicht. 

(3) Beamte der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung können un-
ter den Voraussetzungen des § 254 auf eine Planstelle der Beamten
des Allgemeinen Verwaltungsdienstes optieren. Für die Optanten gelten
die ausbildungsmäßigen Ernennungs- oder Definitivstellungserforder-
nisse oder Teile derselben für eine bestimmte Verwendungsgruppe
auch dann als erfüllt, wenn sie die Ernennungs- oder Definitivstellungs-
erfordernisse oder die vergleichbaren Teile derselben für die entspre-
chende Einstufung und Verwendung in der Besoldungsgruppe der Be-
amten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung erfüllen.

Ernennungserfordernisse
§ 249b (1) Die besonderen Ernennungserfordernisse für die Beam-

ten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung sind gemeinsam mit
den besonderen Ernennungserfordernissen für die Beamten des Post-
und Fernmeldewesens in der Anlage 1 Z 30 bis 35 geregelt. Soweit in
diesen Bestimmungen Richtverwendungen angeführt sind, gelten für
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die Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung ausschließlich
jene, denen die Worte „in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung”
vorangestellt sind. 

(2) Die in der Anlage 1 vorgeschriebene Zeit einer Verwendung in
einer bestimmten Verwendungsgruppe gilt auch dann als erbracht,
wenn sie der Beamte nach Vollendung des 18. Lebensjahres innerhalb
des PTA-Bereichs oder der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung

1. in einer höheren Verwendungsgruppe der Besoldungs-
gruppe der Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwal-
tung oder der Besoldungsgruppe der Beamten des Post- und
Fernmeldewesens,

2. in einer gleichwertigen oder höheren Verwendung (Einstufung
und Tätigkeit) in einer anderen Besoldungsgruppe oder

3. in einer gleichwertigen oder höheren Verwendung (Einstufung
und Tätigkeit) in einem Entlohnungsschema nach dem Ver-
tragsbedienstetengesetz 1948, BGBl Nr 86,

zurückgelegt hat. § 229 Abs 1 zweiter Satz ist dabei mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass die in der Anlage 1 jeweils gemeinsam gere-
gelten Verwendungsgruppen der Beamten des Post- und Fernmelde-
wesens und der Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung
als einander gleichwertig gelten. 

(3) Abs 2 ist auch auf die Zeiten anzuwenden, in denen der Beamte
zwar nicht die verlangte Einstufung aufgewiesen hat, wohl aber ständig
mit den Aufgaben eines Arbeitsplatzes betraut war, die dieser Einstu-
fung entsprechen.

(4) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler für die Beamten der Post-
und Fernmeldehoheitsverwaltung durch Verordnung zu bestimmen,
welche Organisationseinheiten und welche weiteren gleichwertigen
Verwendungen den in der Anlage 1 Z 30 bis 35 angeführten Kategorien
zuzuordnen sind. Bei der Zuordnung der Organisationseinheiten ist auf
ihre Größe, ihre sachliche und personelle Ausstattung, auf die mit ihrer
Leitung verbundene Verantwortung und auf die Stellung dieser Organi-
sationseinheit im Betrieb Bedacht zu nehmen. Bei der Zuordnung der
Verwendungen sind insbesondere Art und Schwierigkeit der Tätigkeit,
der Umfang des Aufgabenbereiches, die dem Arbeitsplatz-inhaber in
seinem Aufgabenbereich eingeräumte Selbständigkeit, die Verfügungs-
berechtigung, die Eigenverantwortlichkeit der Tätigkeit, die organisato-
rische Stellung des Arbeitsplatzes und die für die betreffende Verwen-
dung erforderliche Ausbildung zu berücksichtigen.
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Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen

§ 249c (1) Für die Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsver-
waltung sind folgende Amtstitel vorgesehen:

(2) Abweichend vom Abs 1 sind für Beamte der Post- und Fernmel-
dehoheitsverwaltung folgende Amtstitel vorgesehen:

in der Verwen-
dungsgruppe

in der Gehaltsstufe ab der Gehalts-
stufe 151 bis 10 11 bis 14

PF 1
Kommissär Rat

Oberrat; Hofrat
(auf einer Plan-
stelle der Funk-
tionsgruppe S,-

1 oder 2)

PF 2 (mit
Hochschulbildung)

Oberrat

PF 2 (ohne
Hochschulbildung)

Revident
Inspektor

Zentralinspektor

PF 3 Oberinspektor

PF 4 Oberrevident Inspektor

PF 5
Kontrollor

Fachinspektor Fachoberinspektor

PF 6 Oberkontrollor Fachinspektor

für Amtstitel

Beamter der Verwendungsgruppe PF 1
bei der Obersten Post- und
Fernmeldebehörde
ab der Gehaltsstufe 15

Ministerialrat

Beamter bei der Obersten Post- und
Fernmeldebehörde, in einem
Fernmeldebüro (ausgenommen in einer
Funküberwachungsstelle) oder 
im Postbüro
In der Verwendungsgruppe PF 2
(ohne Hochschulbildung)
in den Gehaltsstufen 11 bis 14
ab der Gehaltsstufe 15
in der Verwendungsgruppe PF 3
in den Gehaltsstufen 11 bis 14
ab der Gehaltsstufe 15
in der Verwendungsgruppe PF 4
ab der Gehaltsstufe 15

Amtssekretär
Amtsdirektor

Amtssekretär
Amtsrat

Amtssekretär
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(3) Die Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung haben
in den nachstehenden Verwendungen anstelle des Amtstitels folgende
Verwendungsbezeichnungen zu führen:

Zeitlich begrenzte Funktionen
§ 249d (1) Planstellen der Funktionsgruppe S der Verwendungs-

gruppe PF 1 sind durch befristete Ernennung für einen jeweils fünf Jahre
nicht übersteigenden Zeitraum zu besetzen, wenn die Betrauung mit
der Leitungsfunktion befristet erfolgt. Durch die Überleitung nach
§ 249a ändert sich dieser Fristenlauf für den betreffenden Arbeitsplatz
nicht.

(2) Neuerliche befristete Ernennungen (Weiterbestellungen) sind
zulässig.

(3) Endet der Zeitraum der befristeten Ernennung ohne Weiterbe-
stellung und verbleibt der Beamte im Dienststand, so ist er auf eine an-
dere Planstelle zu ernennen. Eine Ernennung auf die Planstelle einer
niedrigeren Funktionsgruppe als jener, in die der Beamte vor der Be-
trauung mit der zeitlich begrenzten Funktion ernannt war, bedarf der
Zustimmung des Beamten.

(4) Unterbleibt diese Ernennung und ist der Beamte unmittelbar vor
der Betrauung mit der zeitlich begrenzten Funktion

1. in dieselbe Verwendungsgruppe ernannt gewesen, so ist er
kraft Gesetzes auf eine Planstelle jener Funktionsgruppe über-
geleitet, in die er vor der Betrauung mit der zeitlich begrenzten
Funktion ernannt war,

2. nicht in dieselbe Verwendungsgruppe ernannt gewesen, so ist
er kraft Gesetzes in die niedrigste Funktionsgruppe jener Ver-
wendungsgruppe übergeleitet, der die Funktion angehört, aus
der er durch Nichtweiterbestellung ausgeschieden ist.

(5) Hat der Beamte zeitlich befristete Funktionen derselben Funkti-
onsgruppe durch zehn Jahre ausgeübt, wird diese Ernennung von Ge-
setzes wegen unbefristet. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Beamte
zu diesem Zeitpunkt aus seiner Funktion ausscheidet, ohne gleichzeitig

bei Verwendung als Verwendungsbezeichnung

Beamter des fernmeldetechnischen Dienstes
in der Verwendungsgruppe PF 5
in den Gehaltsstufen 1 bis 10
in der Verwendungsgruppe PF 6
in den Gehaltsstufen 1 bis 10
in den Gehaltsstufen 11 bis 14

Werkmeister

Werkmeister
Oberwerkmeister
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mit einer zeitlich befristeten Funktion derselben Funktionsgruppe be-
traut zu werden.

10. Unterabschnitt
Beamte der Allgemeinen Verwaltung und Beamte in 

handwerklicher Verwendung

Einteilung

§ 252 Für die Beamten der Allgemeinen Verwaltung sind die Ver-
wendungsgruppen A bis E, für die Beamten in handwerklicher Verwen-
dung die Verwendungsgruppen P 1 bis P 5 vorgesehen. 

Ernennung und Betrauung mit einer Funktion

§ 253 (1) Ernennungen auf eine Planstelle
1. der Verwendungsgruppen E, D, C oder P 1 bis P 5 mit Wirkung

von einem nach dem 31. Dezember 1994 gelegenen Tag,
2. der Verwendungsgruppen A oder B mit Wirkung von einem

nach dem 31. Dezember 1997 gelegenen Tag

sind nur mehr für Beamte zulässig, die einer in Z 1 oder 2 angeführ-
ten Verwendungsgruppe angehören.

(2) Die ständige Betrauung mit einer gemäß § 141 Abs 1 zeitlich
begrenzten Funktion ist nach dem Ablauf des 31. Dezember 1997 in-
nerhalb der Besoldungsgruppe der Beamten der Allgemeinen Verwal-
tung und der Beamten in handwerklicher Verwendung nicht mehr zu-
lässig. Auf einen Beamten, der mit dieser Funktion bereits zuvor unbe-
fristet betraut worden ist, sind für die Dauer seiner Ausübung dieser
Funktion die Bestimmungen über die Befristung nicht anzuwenden, so-
lange er weiterhin der Besoldungsgruppe der Beamten der Allgemei-
nen Verwaltung und der Beamten in handwerklicher Verwendung an-
gehört.

(3) Abs 2 Satz 1 ist in Dienstbereichen, bei denen es gemäß 
§ 41 nach der Natur des Dienstes notwendig ist, die Beamten nach ei-
niger Zeit zu einer anderen Dienststelle zu versetzen, nur auf Arbeits-
plätze der Funktionsgruppen 8 und 9 der Verwendungsgruppe A 1 im
Inland anzuwenden, auch wenn in diesen Dienstbereichen grundsätz-
lich jede Betrauung mit einer Funktion unbeschadet des 
§ 141 befristet erfolgt.
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Ernennungserfordernisse
§ 253a Ausbildungs- und Verwendungszeiten in der früheren Post-

und Telegraphenverwaltung sind den Ausbildungs- und Verwendungs-
zeiten im PTA-Bereich und in der Post- und Fernmeldehoheitsverwal-
tung gleichgestellt.

Amtstitel
§ 255 (1) Für die Beamten der Allgemeinen Verwaltung sind fol-

gende Amtstitel vorgesehen.

in der 
Verwendungs-

gruppe

in der 
Dienstklasse

Gehalts-
stufe

Amtstitel

A III, IV
V
VI
VII
VIII

IX

Kommissär
Oberkommissär

Rat
Oberrat
Hofrat;

Miniserialrat
(auf einer Planstelle der
Präsidentschaftskanzlei,
des Rechnungshofes,
der Volksanwaltschaft

oder eines Bundesministeriums)
Sektionschef

B III
IV
V
VI
VII

Revident
Oberrevident
Amtssekretär

Amtsrat
Amtsdirektor

C III
III
IV
V

1 bis 9
ab 10

Kontrollor
Oberkontrollor
Fachinspektor

Fachoberinspektor

D III
III
IV

1 bis 9
ab 10

Offizial
Oberoffizial
Oberoffizial

E III
III

1 bis 9
ab 10

Amtswart
Oberamtswart
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(2) Abweichend vom Abs 1 sind für Beamte der Allgemeinen Ver-
waltung folgende Amtstitel vorgesehen:

(3) Für die Beamten in handwerklicher Verwendung sind folgende
Amtstitel vorgesehen:

für Amtstitel

den Leiter der Präsidentschaftskanzlei
den Leiter der Parlamentsdirektion
den Leiter der Österreichischen Nationalbibliothek,

des Österreichischen Staatsarchivs
oder der Österreichischen Staatsdruckerei

den Leiter des Bundesamtes für Eich- und
Vermessungswesen, des Bundesdenkmal-
amtes, der 
Finanzprokuratur, des Patentamtes, einer 
Direktion der PTA oder des Österreichischen 
Statistischen Zentralamtes

den Leiter der Bundespolizeidirektion Wien
den Beamten der Dienstklasse VIII in der 

Parlamentsdirektion, wenn er nicht in Biblio-
theks- oder Stenographendienst verwendet 
wird

Kabinettsdirektor
Parlamentsdirektor
Generaldirektor d.
(unter Hinzufügung der
Bezeichnung der Dienststelle
Präsident d. 
(unter Hinzufügung
der Bezeichnung der 
Behörde)

Polizeipräsident
Parlamentsrat

in der 
Verwendungs-

gruppe

in der 
Dienstklasse

Gehaltsstufe Amtstitel

P 1, P 2

P 3

P 4, P 5

III
III
IV
III
III
III
III

1 bis 9
ab 10

1 bis 9
ab 10
1 bis 9
ab 10

Offizial
Oberoffizial
Oberoffizial
Offizial
Oberoffizial
Amtswart
Oberamtswart
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Verwendungsbezeichnungen

§ 256 (1) Für die Beamten der Allgemeinen Verwaltung sind fol-
gende Verwendungsbezeichnungen vorgesehen:

(2) § 63 Abs 4 ist auf Beamte im PTA-Bereich und in der Post- und
Fernmeldehoheitsverwaltung mit der Abweichung anzuwenden, daß
die Verwendungsbezeichnung an Stelle des Amtstitels zu führen ist.

Leistungsfeststellung und Disziplinarrecht

Leistungsfeststellungs- und Disziplinarkommissionen im 
PTA-Bereich und in der Post- und 

Fernmeldehoheitsverwaltung

§ 258 Bei der Bestellung der Mitglieder der Leistungsfeststellungs-
und der Disziplinarkommissionen im PTA-Bereich und in der Post- und
Fernmeldehoheitsverwaltung kommt das dem Zentralausschuß zuste-

bei Verwendung als Verwendungsbezeich-
nung

Beamter im PTA-Bereich (soweit er nicht an 
einer Dienststelle des Verwaltungsdienstes 
verwendet wird) in der Verwendungs-
gruppe B, Dienstklasse
V
VI
VII

Leiter eines Amtes, wenn er der Dienstklasse 
VI oder VII der Verwendungsgruppe B 
angehört, abweichend von den vorgenannten 
Verwendungsbezeichnungen
Leiter des gesamten Kanzleidienstes in einer 
Zentralstelle 

Beamter des fernmeldetechnischen, des 
posttechnischen oder des Garage- und 
Werkmeisterdienstes im PTA-Bereich
in der Verwendungsgruppe C, Dienst-
klasse III, Gehaltsstufe
1 bis 9
10 bis 12

Inspektor
Oberinspektor
Zentralinspektor

Amtsdirektor
Ministerialkanzleidirektor
(in der Parlamentsdirektion: 
Parlamentskanzleidirektor)

Werkmeister
Oberwerkmeister
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hende Bestellungsrecht der im jeweiligen Bereich eingerichteten zen-
tralen Vertretung der Dienstnehmer zu. 

Automationsunterstützte Datenverarbeitung

§ 280 (1) Die obersten Dienstbehörden sind ermächtigt, die dienst-
rechtlichen, besoldungsrechtlichen, ausbildungsbezogenen und sons-
tigen mit dem Dienstverhältnis in unmittelbarem Zusammenhang ste-
henden personenbezogenen Daten der im § 1 genannten Beamten au-
tomationsunterstützt zu verarbeiten. Soweit eine derartige Verarbeitung
nicht als Standardanwendung im Sinne des § 17 Abs 2 Z 6 des Daten-
schutzgesetzes 2000 (DSG 2000), BGBl I Nr 165/1999, zu melden ist,
darf sie erst nach ihrer Registrierung im Datenverarbeitungsregister auf-
genommen werden. 

(2) Der Bundeskanzler ist ermächtigt, soweit dies zur Wahrneh-
mung der ihm in Vollziehung dieses Bundesgesetzes übertragenen Mit-
wirkungsbefugnisse eine wesentliche Voraussetzung bildet, in die von
Abs 1 erfaßten Personaldatensysteme direkt Einsicht zu nehmen. 

(3) Der Bundeskanzler ist weiters ermächtigt, Daten aus den von
Abs 1 erfaßten Personaldatensystemen für statistische Auswertungen
zu verwenden, soweit dies zur Wahrnehmung der ihm gesetzlich über-
tragenen Aufgaben im Bereich der allgemeinen Personalangelegen-
heiten öffentlich Bediensteter und der finanziellen Angelegenheiten des
Dienstverhältnisses öffentlich Bediensteter eine wesentliche Vorausset-
zung bildet. 

(4) Der Bundeskanzler ist weiters ermächtigt, nach Vorabinformati-
on der übrigen Zentralstellenleiter aus den von Abs 1 erfassten Perso-
naldatensystemen Adressdaten für Benachrichtigungen oder Befra-
gungen zu verwenden, wenn angesichts der Auswahlkriterien für den
Kreis der Betroffenen und des Gegenstandes der Benachrichtigung
oder Befragung eine Beeinträchtigung der Geheimhaltungsinteressen
der Betroffenen nicht zu erwarten ist. 

Elektronische Personenkennzeichnung

§ 280a Zum Zweck der eindeutigen Identifikation in dienstlichen
Belangen darf eine aus der ZMR-Zahl (§ 16 Abs 4 des Meldegesetzes
1991, BGBl Nr 9/1992) durch bereichsspezifische Verschlüsselung ab-
geleitete Personenkennzeichnung der im § 1 genannten Beamten ver-
wendet werden.
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Anlage 1
Ernennungserfordernisse und 
Definitivstellungserfordernisse

Die Beamten haben neben den allgemeinen Ernennungserforder-
nissen (§ 4 Abs 1 und 1a) folgende besondere Ernennungserforder-
nisse und folgende Definitivstellungserfordernisse zu erfüllen:

1. VERWENDUNGSGRUPPE A 1
(Höherer Dienst)

Ernennungserfordernisse:
Hochschulbildung

1.12 Eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene Hoch-
schulbildung. Diese ist nachzuweisen durch:

a) den Erwerb eines Diplom-, Master- oder Doktorgrades gemäß
§ 87 Abs 1 des Universitätsgesetzes 2002 oder

b) den Erwerb eines akademischen Grades gemäß § 5 Abs 2 des
Fachhochschul-Studiengesetzes aufgrund des Abschlusses
eines Fachhochschul-Masterstudienganges oder einer Fach-
hochschul-Diplomstudienganges, soweit dieser nicht Er-
nennungserfordernis einer anderen Besoldungs- oder Verwen-
dungsgruppe ist.

Aufstiegskurs

1.13 Das Ernennungserfordernis des Abschlusses eines Hoch-
schulstudiums der Rechtswissenschaften oder der Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften wird durch die erfolgreiche Absolvierung eines
vom Bundeskanzleramt veranstalteten Aufstiegskurses ersetzt. Zu die-
sem Aufstiegskurs sind nur jene Bewerber der Verwendungsgruppe A
2 oder einer vergleichbaren Verwendungsgruppe zuzu-
lassen, die folgende Vorraussetzungen erfüllen: 

1. a) die Reifeprüfung an einer höheren Schule oder
b) die Studienberechtigungsprüfung nach dem Studienbe-

rechtigungsprüfungsgesetz, BGBl Nr 292/1985, für das
Studium der Rechtswissenschaften oder der Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften,

2. a) zehn Jahre Bundesdienstzeiten oder
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b) zehn Jahre Dienstzeit zu einer inländischen Gebietskörper-
schaft, wenn davon die letzten zwei Jahre im Bundesdienst
zurückgelegt worden sind,

3. der Nachweis entsprechender Kenntnisse auf dem Gebiet der
öffentlichen Verwaltung und besonderer Kenntnisse im bishe-
rigen dienstlichen Wirkungsbereich des Zulassungswerbers.

2. VERWENDUNGSGRUPPE A 2
(Gehobener Dienst)

Ernennungserfordernisse:

Reife- und Diplomprüfung bzw. Reifeprüfung

2.11 (1) Die erfolgreiche Ablegung der Reife- und Diplomprüfung,
Reifeprüfung bzw. Berufsreifeprüfung. Als Reife- und Diplomprüfung,
Reifeprüfung bzw. Berufsreifeprüfung gilt auch das Diplom einer Aka-
demie für Sozialarbeit. Die erfolgreiche Ablegung der Reife- und Di-
plomprüfung, Reifeprüfung bzw. Berufsreifeprüfung wird durch ein ab-
geschlossenes ordentliches Universitätsstudium gemäß § 87 Abs 1
des Universitätsgesetzes 2002 ersetzt.

(2) Das Erfordernis des Abs 1 wird durch den Abschluß der für ei-
nen Fachhochschul-Studiengang vorgeschriebenen Studien und Prü-
fungen im Sinne des § 5 des Bundesgesetzes über Fachhochschul-
Studiengänge, BGBl Nr 340/1993, ersetzt.

Lehrabschluß, Fachakademie und 
Studienberechtigungsprüfung 

2.12 Das Erfordernis der Z 2.11 wird durch die gemeinsame Erfül-
lung aller folgenden Voraussetzungen ersetzt:

a) Lehrabschluß nach dem Berufsausbildungsgesetz, BGBl
Nr 142/1969,

b) erfolgreicher Abschluß einer mindestens dreijährigen Ausbil-
dung an einer Fachakademie nach § 18 Abs 1 Z 5 der Gewer-
beordnung 1994, BGBl Nr 194, die bei einer Einrichtung einer
Körperschaft des öffentlichen Rechts geführt wird, und

c) erfolgreiche Ablegung der Studienberechtigungsprüfung nach
dem Studienberechtigungsgesetz, BGBl Nr 92/1985.
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Beamten-Aufstiegsprüfung

2.13 (aufgehoben)

Auf Beamte, die vor dem 1. April 2009 ein staatsgültiges Zeugnis
über mindestens ein Fach gemäß Anlage 1 Z 2.13 Abs 2 in der bis
zum 31. Dezember 2008 gültigen Fassung erworben haben, ist An-
lage 1 Z 2.13, Z 8.16 Abs 1 lit. a und Z 13.13 Abs 1 lit. a sublit. bb in
der bis zum 31. Dezember 2008 gültigen Fassung bis zum 31. De-
zember 2013 weiterhin anzuwenden. Die mit der Beamten-Aufstiegs-
prüfung, gemäß Anlage 1 Z 2.13 in der bis zum 31. Dezember 2008
gültigen Fassung, verbundenen Rechte bleiben unberührt.

3. VERWENDUNGSGRUPPE A 3
(Fachdienst)

Ernennungserfordernisse:

Vorverwendung und Grundausbildung

3.11

a) Eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres im Dienst einer in-
ländischen Gebietskörperschaft zurückgelegte Verwendung
von vier Jahren, die zumindest dem Mittleren Dienst entspricht,
und

b) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwen-
dungsgruppe A 3.

Lehrabschluß, Meisterprüfung und Grundausbildung

3.12 Die Ernennungserfordernisse der Z 3.11 werden durch die ge-
meinsame Erfüllung aller folgenden Voraussetzungen ersetzt:

a) Lehrabschluß nach dem Berufsausbildungsgesetz,

b) erfolgreiche Ablegung der Meisterprüfung oder der Werkmeis-
terprüfung oder, sofern diese Gewerbe Tätigkeiten handwerk-
licher Natur zum Gegenstand haben, der Prüfung für gebunde-
ne Gewerbe oder für seinerzeitige konzessionierte Gewerbe
und

c) erfolgreicher Abschluß der Grundausbildung für die Verwen-
dungsgruppe A 3.
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Erlernung eines Lehrberufes
3.13 Ist die Erlernung eines Lehrberufes gefordert, so ist diese

nachzuweisen
a) nach den Bestimmungen oder den Übergangsbestimmungen

des Berufsausbildungsgesetzes,
b) in der Land- und Forstwirtschaft durch die Erwerbung der Be-

rufsbezeichnung eines Facharbeiters oder, wenn in dem betref-
fenden Zweig der Landwirtschaft eine solche Berufsbezeich-
nung nicht erworben werden kann, durch die Erwerbung der
Berufsbezeichnung eines Gehilfen oder

c) durch den erfolgreichen Abschluß einer Grundausbildung, die
als Ersatz für die Erlernung eines Lehrberufes vorgeschrieben
ist (Facharbeiter-Aufstiegsausbildung).

Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen

Meister
3.23 Anstelle der Erfordernisse der Z 3.11 die Ablegung der Meis-

ter- oder Werkmeisterprüfung im erlernten Lehrberuf und
a) die Ausübung einer Leitungsfunktion oder
b) die Verwendung in einer besonders qualifizierten Funktion
auf einem der Verwendungsgruppe A 3 zugeordneten Arbeitsplatz

im erlernten Lehrberuf.

Spezialarbeiter in besonderer Verwendung
3.28 (1) Für Spezialarbeiter in besonderer Verwendung an Stelle der

Erfordernisse der Z 3.11 die Erlernung eines Lehrberufs und Verwen-
dung auf einem der Verwendungsgruppe A 3 zugeordneten Arbeits-
platz im erlernten Lehrberuf, wenn für diesen Lehrberuf keine Meister-
oder Werkmeisterprüfung vorgesehen ist. 

30. VERWENDUNGSGRUPPEN PT 1 UND PF 1

Ernennungserfordernisse:
30.1 Eine in Z 30.2 angeführte oder gemäß Verordnung nach § 229

Abs 3 oder § 249b Abs 3 gleichwertige Verwendung und die Erfüllung
der in Z 30.3 vorgeschriebenen Erfordernisse.
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30.2 Den Verwendungsgruppen PT 1 oder PF 1 gehören neben
den im § 103 Abs 5 des Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Verwen-
dungen mit Fixgehalt insbesondere folgende Verwendungen an:

30.2.1 in der Dienstzulagengruppe S:
a) im Verwaltungsdienst:

Leiter einer Abteilung in der Generaldirektion der PTA,
b) im Telekomdienst:

Leiter des Fernmeldetechnischen Zentrums Wien Arsenal,
c) im Dienst bei der Mobilkom:

Technischer Leiter,
d) in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung:

Leiter einer Abteilung bei der Obersten Post- und Fernmelde-
behörde,

30.2.2 in der Dienstzulagengruppe 1:
a) im Postautodienst:

Leiter der Postautoleitung Wien,
b) im Telekomdienst:

Regionalleiter/Telekom-Dienste Linz,
c) im Dienst bei der Mobilkom:

Leiter eines Geschäftsbereiches,
30.2.3 in der Dienstzulagengruppe 1b:
a) im Verwaltungsdienst:

Leiter eines Referates in der Generaldirektion der PTA,
b) in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung:

Leiter eines Referates bei der Obersten Post- und Fernmelde-
behörde,

30.2.4 in der Dienstzulagengruppe 2:
a) im Verwaltungsdienst:

Leiter einer Abteilung in einer Direktion der PTA,
b) im Postdienst:

Regionalleiter/Post (ausgenommen Vertrieb und Querschnitts-
funktionen),

c) im Postautodienst:
Leiter einer Postautoleitung (ausgenommen Wien),

d) im Telekomdienst:
Regionalleiter/Telekom-Dienste Innsbruck,

e) in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung:
Leiter eines Fernmeldebüros,

30.2.5 in der Dienstzulagengruppe 3:
a) im Verwaltungsdienst:

Referent A in der Generaldirektion der PTA,
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b) im Postautodienst:
Postautodienst-Controller A,

c) im Telekomdienst:
Leiter Technikkoordination (ausgenommen Wien),

d) im Dienst bei der Mobilkom:
Referent A in der Geschäftsleitung,

e) in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung:
Referent A bei der Obersten Post- und Fernmeldebehörde,

30.2.6 in der Dienstzulagengruppe 3b:
im Verwaltungsdienst:
Leiter eines Referates in einer Abteilung einer Direktion der PTA.

30.3
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 1.12 und der

erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung I,
b) die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 1.13 und der

erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung I oder
c) eine achtjährige Verwendung in der Verwendungsgruppe PT 2

oder PT 3 und der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung
I; in diesem Fall ist die Zulassung so zu gestalten, daß dem § 4
Abs 3 Rechnung getragen wird.

30.4 Die in Z 30.2.5 lit a, d und e angeführten Verwendungen eines
Referenten A beinhalten besonders verantwortungsvolle, bandbreite
und schwierige Aufgaben, die eigenverantwortlich und in der Regel für
das gesamte Bundesgebiet ausgeübt werden und in rechtlicher, perso-
neller, finanzieller oder technischer Hinsicht regelmäßig leitende, koor-
dinierende, planende und kontrollierende Tätigkeiten erfordern. Solche
Verwendungen setzen regelmäßig den Gesamtüberblick über eine den
Gegenstand eines Universitätsstudiums bildende Wissenschaft voraus.
Solche Verwendungen sind zB

Referent für Postrecht in der Generaldirektion der PTA,
Referent für Text- und Datentechnik in der Generaldirektion der
PTA.

31. VERWENDUNGSGRUPPEN PT 2 UND PF 2

Ernennungserfordernisse:
31.1 Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 1.12 oder der

Z 1.13 und eine in Z 31.2 angeführte Verwendung.

31.2 Verwendung
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31.2.1 in der Dienstzulagengruppe 1
a) im Verwaltungsdienst als

Referent A in einer Direktion der PTA,
b) im Postautodienst als

Leiter einer Abteilung in einer Postautoleitung,
c) im Telekomdienst als

Referent in höherer technischer Verwendung im Fernmelde-
technischen Zentrum Wien Arsenal,

d) im Dienst bei der Mobilkom als
Referent in höherer technischer Verwendung in der Mobilkom,

e) in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung als
Referent A im Frequenzbüro oder in einem Fernmeldebüro,

31.2.2 außerhalb einer Dienstzulagengruppe
in innerbetrieblicher Ausbildung gemäß § 229 Abs 4.

31.3 Die in Z 31.2.1 lit a und e angeführten Verwendungen eines
Referenten A in einer Direktion der PTA, im Frequenzbüro, in einem
Fernmeldebüro oder im Postbüro beinhalten verantwortungsvolle,
bandbreite und schwierige Aufgaben, die eigenverantwortlich und in
der Regel für den Direktionsbereich oder den Bereich des Frequenzbü-
ros oder eines Fernmeldebüros oder des Postbüros ausgeübt werden
und in rechtlicher, personeller, finanzieller oder technischer Hinsicht re-
gelmäßig leitende, koordinierende, planende und kontrollierende Tätig-
keiten im instanziellen Bereich erfordern. Solche Verwendungen setzen
regelmäßig den Gesamtüberblick über eine den Gegenstand eines Uni-
versitätsstudiums bildende Wissenschaft voraus. Solche Verwen-
dungen sind zB

Referent für Postrecht in der PTA Direktion Wien,
Referent für Funk-, Telegraphen- und Übertragungstechnik in
der PTA Direktion Wien,

31.4 Eine in Z 31.5 angeführte oder gemäß Verordnung nach § 229
Abs 3 oder § 249b Abs 3 gleichwertige Verwendung und die Erfüllung
der in Z 31.6 vorgeschriebenen Erfordernisse. (BGBl I 1999/161 Art III)

31.5 Zu den Verwendungen für die in Z 31.4 angeführten Beamten
zählen insbesondere:

31.5.1 in der Dienstzulagengruppe S
a) im Verwaltungsdienst:

Leiter der Buchhaltung der Direktion Wien der PTA,
b) im Postdienst:

Regionalleiter/Post – Vertrieb und Querschnittsfunktionen,
c) im Telekomdienst:

Leiter Customer Care,
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31.5.2 in der Dienstzulagengruppe 1
a) im Verwaltungsdienst:

Leiter der Buchhaltung einer Direktion der PTA (ausgenommen
Wien),

b) im Postdienst:
Leiter eines Postamtes I. Klasse, 1. Stufe,

c) im Postautodienst:
Leiter in einer in Z 31.2 angeführten Verwendung,

d) im Telekomdienst:
Leiter Privatkundenvertrieb,
Referent in einer in Z 31.2 angeführten Verwendung,

e) im Dienst bei der Mobilkom:
Referent in einer in Z 31.2 angeführten Verwendung,

31.5.3 in der Dienstzulagengruppe 1b
a) im Verwaltungsdienst:

Referent B in der Generaldirektion der PTA,
Referent B 1 in einer Direktion der PTA,

b) im Dienst bei der Mobilkom:
Referent B 1 in der Geschäftsleitung,

c) in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung:
Referent B bei der Obersten Post- und Fernmeldebehörde,

31.5.4 in der Dienstzulagengruppe 2:
a) im Verwaltungsdienst:

Leiter einer Gruppe in der Buchhaltung einer Direktion der PTA,
b) im Postdienst:

Leiter eines Postamtes I. Klasse, 2. Stufe,
c) im Postautodienst:

Leiter einer Postautostelle I,
d) im Telekomdienst:

Leiter einer Betriebs-Leitstelle ohne vorgesetzten Abteilungslei-
ter (ausgenommen Wien),

e) in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung:
Leiter der Funküberwachungsstelle Wien,

31.5.5 in der Dienstzulagengruppe 2b:
a) im Verwaltungsdienst:

Referent B 2 in einer Direktion der PTA,
b) im Telekomdienst:

Referent in gehobener technischer Verwendung im Fernmelde-
technischen Zentrum Wien Arsenal,

c) im Dienst bei der Mobilkom:
Referent B 2 in der Geschäftsleitung,
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d) in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung:
Referent B in gehobener technischer Verwendung im Fre-
quenzbüro und im Zulassungsbüro,

31.5.6 in der Dienstzulagengruppe 3:
a) im Verwaltungsdienst:

Leiter der Buchführungsabteilung (keine Nebenverrechnungs-
kreise) in der Buchhaltung einer Direktion der PTA,

b) im Postdienst:
Leiter eines Postamtes I. Klasse, 3. Stufe,

c) im Postautodienst:
Leiter einer Postautostelle II,

d) im Telekomdienst:
Leiter eines Baubüros,

e) im Dienst bei der Mobilkom:
Leiter eines Bereiches in einer Regionalstelle,

f) in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung:
Leiter einer Funküberwachungsstelle (ausgenommen Wien),

31.5.7 in der Dienstzulagengruppe 3b:
a) im Verwaltungsdienst:

Referent B 3 in einer Direktion der PTA,
b) in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung:

Referent B in einem Fernmeldebüro.

31.6
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 2.11 oder

2.12 oder
b) eine achtjährige Verwendung in den Verwendungsgruppen PT

3, PF 3, PT 4 oder PF 4 und der erfolgreiche Abschluss der
Grundausbildung II.

31.7 Die in Z 31.5.3 lit a und c angeführten Verwendungen eines
Referenten B in der Generaldirektion der PTA oder bei der Obersten
Post- und Fernmeldebehörde beinhalten verantwortungsvolle und
schwierige Aufgaben, die eigenverantwortlich ausgeübt werden und in
rechtlicher, personeller, finanzieller oder technischer Hinsicht regelmä-
ßig koordinierende, planende und kontrollierende Tätigkeiten in einem
fachlich eingeschränkten Umfang erfordern. Solche Verwendungen
setzen regelmäßig die Absolvierung einer Allgemeinbildenden oder Be-
rufsbildenden Höheren Schule voraus. Solche Verwendungen sind zB

Referent für Kassenwesen in der Generaldirektion der PTA,
Referent für Postinspektion und Beförderungsdienst in der Ge-
neraldirektion der PTA,
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Referent für Ausbildungs- und Prüfungswesen in der General-
direktion der PTA. 

31.8 Die in
a) Z 31.5.3 lit a und b angeführten Verwendungen eines Refe-

renten B 1 in einer Direktion der PTA oder in der Geschäftslei-
tung der Mobilkom beinhalten verantwortungsvolle und
schwierige Aufgaben, die eigenverantwortlich ausgeübt wer-
den und ausschließlich Tätigkeiten der inneren Kontrolle im Di-
rektionsbereich oder in der Geschäftsleitung erfordern. Es sind
dies zB
Postinspektionsbeamter,
Fernmeldeinspektionsbeamter,

b) Z 31.5.5 lit a und c angeführten Verwendungen eines Refe-
renten B 2 in einer Direktion der PTA oder in der Geschäftslei-
tung der Mobilkom beinhalten verantwortungsvolle und
schwierige Aufgaben, die eigenverantwortlich ausgeübt wer-
den, regelmäßig koordinierende, planende und kontrollierende
Tätigkeiten in einem fachlich eingeschränkten Umfang im
instanziellen Bereich erfordern. Solche Verwendungen sind zB
Referent für Postbetriebsorganisation in der Direktion der PTA
für Wien, Niederösterreich und Burgenland,
Referent B-Prüfdienst in der Direktion der PTA für Wien, Niede-
rösterreich und Burgenland,

c) Z 31.5.7 angeführten Verwendungen eines Referenten B 3 in ei-
ner Direktion der PTA oder eines Referenten B in einem Fern-
meldebüro oder im Postbüro beinhalten verantwortungsvolle
und schwierige Aufgaben, die eigenverantwortlich ausgeübt
werden, regelmäßig koordinierende, planende und kontrollie-
rende Tätigkeiten in einem auf Routinefälle eingeschränkten
Umfang erfordern. Solche Verwendungen sind zB
Referent für das Dienst- und Besoldungsrecht in der Direktion
der PTA für Wien, Niederösterreich und Burgenland,
Hochbauprüfdienst in der Direktion der PTA für Wien, Niederös-
terreich und Burgenland. 

Die in lit a bis c angeführten Verwendungen setzen regelmäßig die
Absolvierung einer Allgemeinbildenden oder Berufsbildenden Höheren
Schule und eine mehrjährige Betriebserfahrung voraus.

Definitivstellungserfordernisse:

31.9 Für die
a) in Z 31.1 angeführten Beamten der erfolgreiche Abschluß der

Grundausbildung I,
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b) in Z 31.4 angeführten Beamten der erfolgreiche Abschluß der
Grundausbildung II.

32. VERWENDUNGSGRUPPEN PT 3 UND PF 3
Ernennungserfordernisse:

32.1 Eine in Z 32.2 angeführte oder gemäß Verordnung nach § 229
Abs 3 oder § 249b Abs 3 gleichwertige Verwendung und die Erfüllung
der in Z 32.3 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

32.2 Den Verwendungsgruppen PT 3 oder PF 3 gehören insbeson-
dere folgende Verwendungen an: 

32.2.1 in der Dienstzulagengruppe 1
a) im Verwaltungsdienst:

ADV-Betriebsmanager,
b) im Postdienst:

Leiter eines Postamtes II. Klasse, 1. Stufe,
c) im Postautodienst:

Leiter einer Postautostelle III,
d) im Telekomdienst:

Erster Systemspezialist,
e) im Dienst bei der Mobilkom:

Erster Systemspezialist,
f) in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung:

Leiter eines Funküberwachungsbereiches,

32.2.2 in der Dienstzulagengruppe 1b im Verwaltungsdienst
Referent B 4 in einer Direktion der PTA,

32.2.3 in der Dienstzulagengruppe 2:
a) im Verwaltungsdienst:

ADV-System- und Benutzerbetreuer,
b) im Postdienst:

Leiter eines Postamtes II. Klasse, 2. Stufe, Mitarbeiter bei einem
Postamt I. Klasse,

c) im Postautodienst:
Leiter einer Postautostelle IV,
Mitarbeiter in einer Postautoleitung,

d) im Telekomdienst:
Systemspezialist, Mitarbeiter,

e) im Dienst bei der Mobilkom:
Systemspezialist,
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f) in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung:
Leiter der EDV- und Evidenzstelle in einer Funküberwachungs-
stelle,

32.2.4 in der Dienstzulagengruppe 3:
a) im Postdienst:

Leiter eines Postamtes II. Klasse, 3. Stufe,
b) im Postautodienst:

Leiter einer Postautostelle V,
c) im Telekomdienst:

Systemtechniker/OES im Turnusdienst mit regelmäßigem
Nachtdienst.

32.3
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 2.11 oder

2.12 oder
b) eine fünfjährige Verwendung in den Verwendungsgruppen PT 4

oder PF 4 und der erfolgreiche Abschluss der Grundausbildung
II.

32.4 Die in Z 32.2.2 angeführte Verwendung eines Referenten B 4
in einer Direktion der PTA beinhaltet verantwortungsvolle und schwie-
rige Aufgaben, die eigenverantwortlich ausgeübt werden und regelmä-
ßig durchführende und kontrollierende Tätigkeiten im instanziellen Be-
reich erfordern. Eine solche Verwendung setzt regelmäßig die Absolvie-
rung einer Allgemeinbildenden oder Berufsbildenden Höheren Schule
und eine Betriebserfahrung voraus. Solche Verwendungen sind zB

Leiter der Hausverwaltung der Direktion der PTA für Wien, Nie-
derösterreich und Burgenland,
Referent für Fortbildungswesen in der Direktion der PTA für
Wien, Niederösterreich und Burgenland,
Referent für Kurswesen in der Direktion der PTA für Wien, Nie-
derösterreich und Burgenland,
Referent für Fernsprechentstördienst in der Direktion der PTA
für Wien, Niederösterreich und Burgenland.

32.5 Durch die in Z 32.2 angeführten Verwendungen eines Mitar-
beiters werden nur besonders qualifizierte und verantwortungsvolle Tä-
tigkeiten erfaßt, deren Ausübung mehr Kenntnisse und Fähigkeiten er-
fordert als die Ausübung einer in Z 33.2 angeführten Verwendung eines
Sachbearbeiters.

Definitivstellungserfordernisse:
32.6 Für die in Z 32.3 lit a angeführten Beamten der erfolgreiche

Abschluß der Grundausbildung II.
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33. VERWENDUNGSGRUPPEN PT 4 UND PT 4

Ernennungserfordernisse:
33.1 Eine in Z 33.2 angeführte oder gemäß Verordnung nach § 229

Abs 3 oder § 249b Abs 3 gleichwertige Verwendung und die Erfüllung
der in Z 33.3 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

33.2 Den Verwendungsgruppen PT 4 oder PF 4 gehören insbeson-
dere folgende Verwendungen an: 

33.2.1 in der Dienstzulagengruppe 1
a) im Postdienst:

Leiter eines Postamtes II. Klasse, Stufe 4b,
b) im Telekomdienst:

Heimaufsicht in einem Lehrlingswohnheim,
33.2.2 außerhalb einer Dienstzulagengruppe:
a) im Verwaltungsdienst:

Sachbearbeiter,
b) im Postdienst:

Geldschalterdienst,
c) im Postautodienst:

Betriebsaufsicht in einer Postautostelle oder einer Postgarage,
d) im Telekomdienst:

Sachbearbeiter,
e) im Dienst bei der Mobilkom:

Sachbearbeiter,
f) in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung:

Sachbearbeiter.
33.3
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 2.11 oder

2.12 oder
b) eine sechsjährige Verwendung in den Verwendungsgruppen PT

5, PF 5, PT 6 oder PF 6 und der erfolgreiche Abschluss der
Grundausbildung II.

33.3a In der Verordnung über die Grundausbildung II kann der in
Z 33.3 lit c angeführte Zeitraum für die Zulassung zur Dienstprüfung bis
auf die Hälfte verkürzt werden, wenn der Beamte im Jahr vor der Zu-
lassung zur Dienstprüfung mindestens ein halbes Jahr ununterbrochen
erfolgreich auf Arbeitsplätzen der Verwendungsgruppe PT 3 oder PT 4
im Postautodienst verwendet worden ist. 

33.4 Durch die in Z 33.2 angeführten Verwendungen eines Sach-
bearbeiters werden nur qualifizierte und verantwortungsvolle Tätig-
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keiten erfaßt, deren Ausübung mehr Kenntnisse und Fähigkeiten erfor-
dert, als die Ausübung einer in Z 35.2 angeführten Verwendung einer
Mithilfe.

Definitivstellungserfordernisse:
33.5 Für die in Z 33.3 lit a angeführten Beamten der erfolgreiche

Abschluß der Grundausbildung II.

34. VERWENDUNGSGRUPPEN PT 5 UND PF 5

Ernennungserfordernisse:
34.1 Eine in Z 34.2 angeführte oder gemäß Verordnung nach § 229

Abs 3 oder § 249b Abs 3 gleichwertige Verwendung und die Erfüllung
der in den Z 34.3 beziehungsweise 34.4 vorgeschriebenen Erforder-
nisse. 

34.2 Den Verwendungsgruppen PT 5 oder PF 5 gehören insbeson-
dere folgende Verwendungen an: 

34.2.1 in der Dienstzulagengruppe 1
a) im Postdienst:

Leiter eines Postamtes III. Klasse,
34.2.2 in der Dienstzulagengruppe A
a) im Verwaltungsdienst:

Leiter des gesamten Kanzleidienstes in der Generaldirektion
der PTA,

b) im Postdienst:
Meister für die Wartung und Instandhaltung von Maschinen des
Postbetriebsdienstes mit mindestens drei nachgeordneten
Facharbeitern,

c) im Postautodienst:
Fahrdienstmeister in einer Postautostelle oder einer Postgara-
ge,

d) im Telekomdienst:
Bautruppführer mit mindestens drei nachgeordneten Fachar-
beitern,

e) im Dienst bei der Mobilkom:
Meßmechaniker,

f) in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung:
Meßmechaniker in einer Funküberwachungsstelle,

34.2.3 in der Dienstzulagengruppe B
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a) im Postautodienst:
Lehrmeister für KFZ-Mechanikerlehrlinge,

b) im Telekomdienst:
Lehrmeister in einer Lehrwerkstätte,

34.2.4 außerhalb einer Dienstzulagengruppe:
a) im Verwaltungsdienst:

Systemoperator,
b) im Postdienst:

Gesamtschalterdienst (ohne überwiegenden Geldschalter-
dienst),

c) im Postautodienst:
Systemoperator für dezentrale ADV-Systeme,

d) im Telekomdienst:
ABV-Platz/OES-Leistungsmerkmale,

e) im Dienst bei der Mobilkom:
Hilfsreferent in der Geschäftsleitung,

f) in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung:
Hilfsreferent bei der Obersten Post- und Fernmeldebehörde.

34.3
a) Hauptschulabschluß oder die erfolgreiche Ablegung der Eig-

nungsprüfung oder
b) eine sechsjährige Verwendung in den Verwendungsgruppen PT

6 bis PT 9 oder PF 6 bis PF 9 und der erfolgreiche Abschluß der
Grundausbildung III. 

34.4 In Verwendungen, die die Erlernung eines Lehrberufes erfor-
dern, überdies der erfolgreiche Abschluß einer einschlägigen Berufs-
ausbildung gemäß Z 3.13 lit a oder c.

Definitivstellungserfordernisse:
34.5 Für die in Z 34.3 lit a angeführten Beamten der erfolgreiche

Abschluß der Grundausbildung III.

35. VERWENDUNGSGRUPPEN PT 6 UND PF 6

Ernennungserfordernisse:
35.1 Eine in Z 35.2 angeführte oder gemäß Verordnung nach 

§ 229 Abs 3 oder § 249b Abs 3 gleichwertige Verwendung und die Er-
füllung der in den Z 35.3 beziehungsweise 35.4 vorgeschriebenen Er-
fordernisse. 
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35.2 Den Verwendungsgruppen PT 6 oder PF 6 gehören insbeson-
dere folgende Verwendungen an: 

a) im Verwaltungsdienst:
Mithilfe,

b) im Postdienst:
Mithilfe,

c) im Postautodienst:
Facharbeiter als Partieführer mit Beaufsichtigung und Leitung
einer Arbeitsgruppe, der Facharbeiter angehören,

d) im Telekomdienst:
Mithilfe,

e) im Dienst bei der Mobilkom:
Mithilfe,

f) in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung:
Mithilfe.

35.3
a) Hauptschulabschluß oder die erfolgreiche Ablegung der Eig-

nungsprüfung oder
b) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung III.

35.4 In Verwendungen, die die Erlernung eines Lehrberufes erfor-
dern, überdies der erfolgreiche Abschluß einer einschlägigen Berufs-
ausbildung gemäß Z 3.13 lit a oder c.

35.5 Durch die in Z 35.2 angeführten Verwendungen einer Mithilfe
werden fachbezogene Tätigkeiten technischer oder administrativer Art
erfaßt, die unter unmittelbarer Aufsicht auszuführen sind und deren
Ausübung mehr Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert, als die Ausü-
bung der in Z 37.2 angeführten Verwendung einer Schreibkraft.

Definitivstellungserfordernisse:

35.6 Für die in Z 35.3 lit a angeführten Beamten der erfolgreiche
Abschluß der Grundausbildung III.

36. VERWENDUNGSGRUPPE PT 7

Ernennungserfordernisse:

36.1 Eine in Z 36.2 angeführte oder gemäß Verordnung nach § 229
Abs 3 gleichwertige Verwendung und die Erfüllung der in Z 36.3 vorge-
schriebenen Erfordernisse. 
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36.2 Der Verwendungsgruppe PT 7 gehören neben den in § 105
Abs 4 des Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Verwendungen der
Dienstzulagengruppen A oder B insbesondere folgende Verwendungen
an: 

außerhalb einer Dienstzulagengruppe:
a) im Verwaltungsdienst:

Facharbeiter im erlernten Lehrberuf,
b) im Postdienst:

Facharbeiter im erlernten Lehrberuf,
c) im Postautodienst:

Berufskraftfahrer für Fahrzeuge (ausgenommen Omnibusse)
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7 500 kg,

d) im Telekomdienst:
Facharbeiter im erlernten Lehrberuf,

e) im Dienst bei der Mobilkom:
Facharbeiter im erlernten Lehrberuf. 

36.3 Die Erlernung eines Lehrberufes gemäß Z 3.13 lit a oder c und
die Verwendung als Facharbeiter im einschlägigen Lehrberuf. Die Erler-
nung eines Lehrberufes wird bei Verwendung im Fernmeldebaudienst
oder im Postautowerkstättendienst durch eine mindestens fünfzehn-
jährige einschlägige und aufgabenuniverselle Verwendung in der Ver-
wendungsgruppe PT 8 gemeinsam mit einer mündlichen Prüfung über
das Arbeitsgebiet des Beamten (Fernmeldebau- oder Postautowerk-
stättenbefähigungsnachweis) ersetzt. Diese Prüfung ist in Form eines
Fachgespräches vor einem Einzelprüfer abzulegen. Zu dieser Prüfung
sind auf Antrag Beamte zuzulassen,

a) die mindestens sechs Monate alleinverantwortlich oder in einer
Arbeitsgruppe auf einem Arbeitsplatz der Verwendungsgruppe
PT 7 verwendet worden sind und

b) denen die Dienstbehörde bestätigt, daß die in lit a angeführte
Verwendung erfolgreich gewesen ist und das Anforderungspro-
fil eines Beamten der Verwendungsgruppe PT 7 im wesent-
lichen Teil des Berufsbildes erfüllt hat.

Auf die Durchführung der Prüfung sind die Bestimmungen über den
Abschluß der Grundausbildung IV anzuwenden.

36.4 Bei Kraftfahrern, die vor dem 1. Jänner 1993 das 40. Lebens-
jahr vollendet haben, wird das Erfordernis der Erlernung des Lehrbe-
rufes „Berufskraftfahrer“ durch eine bei einer inländischen Gebietskör-
perschaft zurückgelegte fünfzehnjährige Verwendung als Berufskraft-
fahrer für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von
mehr als 7 500 kg ersetzt, wenn diese Verwendung nach wie vor ge-
geben ist und der Beamte die erfolgreiche Ablegung einer mündlichen
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Prüfung über sein Arbeitsgebiet nachweist. Auf die mündliche Prüfung
ist Z 36.3 Satz 3 bis 5 anzuwenden.

36.5 Bei Kraftfahrern, die spätestens am 1. September 1992 die
Lehre zum Lehrberuf „Kraftfahrzeugmechaniker“ oder zum Lehrberuf
„Landmaschinenmechaniker“ begonnen haben und diese Lehre bis
spätestens am 1. September 1997 erfolgreich abschließen, wird das
Erfordernis der Erlernung des Lehrberufes „Berufskraftfahrer“ durch
eine bei einer inländischen Gebietskörperschaft zurückgelegte fünfjäh-
rige Verwendung als Berufskraftfahrer für Kraftfahrzeuge mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von mehr als 7 500 kg ersetzt.

Definitivstellungserfordernisse:
36.6 Der Nachweis der Erlernung eines Lehrberufes im PTA-Be-

reich oder der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung IV. In der Ver-
ordnung über diese Grundausbildung kann vorgesehen werden, daß 

a) die Grundausbildung nicht mit einer Dienstprüfung, sondern mit
einer praktischen und mündlichen Erprobung des Kenntnis-
standes des Beamten in Verbindung mit seiner Arbeitsleistung
am Arbeitsplatz abzuschließen ist und

b) dem Beamten an Stelle eines Prüfungszeugnisses eine Ab-
schrift der Mitteilung an die Dienststelle, deren Stand der Be-
amte angehört, über die erfolgreich abgeschlossene Grund-
ausbildung auszufolgen ist.

37. VERWENDUNGSGRUPPEN PT 8

Ernennungserfordernisse:
37.1 Eine in Z 37.2 angeführte oder gemäß Verordnung nach § 229

Abs 3 gleichwertige Verwendung und die Erfüllung der in Z 37.3 vorge-
schriebenen Erfordernisse. 

37.2 Der Verwendungsgruppe PT 8 gehören neben den in § 105
Abs 4 des Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Verwendungen der
Dienstzulagengruppen A oder B insbesondere folgende Verwendungen
an: 

außerhalb einer Dienstzulagengruppe:
a) im Verwaltungsdienst:

Schreibkraft,
b) im Postdienst:

Zustelldienst (ausgenommen Landzustelldienst),
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c) im Postautodienst:
Lenkerdienst C mit Kraftfahrzeugen (einschließlich Omnibus-
sen) mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 7 500 kg,

d) im Telekomdienst:
Lagerarbeiter,

e) im Dienst bei der Mobilkom:
Schreibkraft.

37.3

a) Der erfolgreiche Abschluß der Pflichtschulausbildung oder die
erfolgreiche Ablegung der Aufnahmsprüfung,

b) eine zweijährige Verwendung in der Verwendungsgruppe PT 9
und der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung IV oder 

c) eine sonstige Berufspraxis, die für die Verwendung von Bedeu-
tung ist.

Definitivstellungserfordernisse:

37.4 Für die in Z 37.3 lit a und c angeführten Beamten der erfolg-
reiche Abschluß der Grundausbildung IV.

38. VERWENDUNGSGRUPPEN PT 9

Ernennungserfordernisse:

38.1 Eine in Z 38.2 angeführte oder gemäß Verordnung nach § 229
Abs 3 gleichwertige Verwendung und die hiefür erforderliche Eignung. 

38.2 Der Verwendungsgruppe PT 9 gehören insbesondere fol-
gende Verwendungen an: 

a) im Verwaltungsdienst:
Botendienst,

b) im Postdienst:
Amtsdienst,

c) im Postautodienst:
ungelernter Arbeiter,

d) im Telekomdienst:
Hilfsdienst,

e) im Dienst bei der Mobilkom:
Hilfsdienst. 
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45. VERWENDUNGSGRUPPE A
(Höherer Dienst)

Ernennungserfordernisse:
45.1 Die Z 1.12 bis 1.18 sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß

in der Z 1.17 (Dienst bei der Finanzprokuratur) an die Stelle der Ernen-
nung in die Funktionsgruppe 2 oder in eine höhere Funktionsgruppe der
Verwendungsgruppe A 1 die Ernennung auf eine Planstelle der Dienst-
klassen V bis IX tritt.

Definitivstellungserfordernisse:
45.2 Für alle Verwendungen (ausgenommen Ärzte an Kranken- und

Justizanstalten, Seelsorger an Justizanstalten und Apotheker) der er-
folgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe
A.

46. VERWENDUNGSGRUPPE B
(Gehobener Dienst)

Ernennungserfordernisse:

Allgemeine Bestimmungen
46.1 Die Z 2.11 bis 2.19 und 2.21 bis 2.23a sind mit der Maßgabe

anzuwenden, daß in der Z 2.15 Abs 2 (Arbeitsinspektionsdienst) und in
der Z 2.23a Abs 2 (Verkehrs-Arbeitsinspektionsdienst) an die Stelle der
Grundausbildung für die Verwendungsgruppe A 2 die Grundausbildung
für die Verwendungsgruppe B tritt.

Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen

Fernmeldetechnischer, kraftfahrzeugtechnischer 
und posttechnischer Dienst im PTA-Bereich 

und in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung
46.3 Im fernmeldetechnischen, kraftfahrzeugtechnischen und

posttechnischen Dienst im PTA-Bereich und in der Post- und Fernmel-
dehoheitsverwaltung wird das Erfordernis der Z 2.11 durch eine Bun-
desdienstzeit von acht Jahren ersetzt, wenn sechs Jahre im PTA-Be-
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reich oder in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung und zwei Jah-
re als definitiver Beamter der Verwendungsgruppe C im fernmeldetech-
nischen oder posttechnischen Dienst oder im Garage- und Werkmeis-
terdienst im PTA-Bereich oder in der Post- und Fernmeldehoheitsver-
waltung zurückgelegt wurden.

Post- und Fernmeldedienst im PTA-Bereich und 
in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung

46.4 (1) Im Post- und Fernmeldedienst im PTA-Bereich und in der
Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung wird das Erfordernis der Z 2.11
durch eine Bundesdienstzeit von acht Jahren ersetzt, wenn sechs Jah-
re im PTA-Bereich oder in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung
und zwei Jahre als definitiver Beamter der Verwendungsgruppe C im
Post- und Fernmeldedienst oder im Garage- und Werkmeisterdienst im
PTA-Bereich oder in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung zu-
rückgelegt wurden.

(2) Für die Beamten-Aufstiegsprüfung gilt der Nachweis der Kennt-
nisse aus dem Wahlfach „Fremdsprache“ als erbracht, wenn der Be-
amte bei erfolgreichem Abschluß der für seine Verwendung vorgese-
henen Grundausbildung für die Verwendungsgruppe B die Kenntnisse
aus dem Fachgebiet „Französische Sprache“ nachweist.

Ausbildung für Verkehrsleiter

46.5 Für alle Verwendungen im PTA-Bereich (ausgenommen der
fernmeldetechnische, posttechnische, hochbautechnische und der
Rechnungsdienst sowie der Verwaltungsdienst, wenn er einer der vor-
genannten Verwendungen entspricht), für die Ernennung auf eine Plan-
stelle der Dienstklassen VI oder VII überdies der erfolgreiche Abschluß
der Ausbildung für Verkehrsleiter. Die Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes über die Grundausbildung sind auf diese Ausbildung anzu-
wenden.

Definitivstellungserfordernisse:

46.7 Für alle Verwendungen (ausgenommen Graveure, gehobener
Dienst des reitenden Personals der Spanischen Reitschule, medizi-
nisch-technischer Dienst und veterinärmedizinisch-technischer Dienst)
der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungs-
gruppe B.
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47. VERWENDUNGSGRUPPE C
(Fachdienst)

Ernennungserfordernisse:

Allgemeine Bestimmungen

47.1 Die Z 3.11 bis 3.20, 3.22, 3.26, 3.29 bis 3.32 und 3.34 sind
mit der Maßgabe anzuwenden, daß in der Z 3.11 lit b an die Stelle der
Grundausbildung für die Verwendungsgruppe A 3 die Grundausbildung
für die Verwendungsgruppe C tritt. 

Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen

Fernmeldetechnischer und posttechnischer Dienst 
im PTA-Bereich und in der Post- und 

Fernmeldehoheitsverwaltung

47.2 (1) Im fernmeldetechnischen und im posttechnischen Dienst
im PTA-Bereich und in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung an
Stelle der Erfordernisse der Z 3.11 die Erlernung eines einschlägigen
Lehrberufes.

(2) Für Verwendungen, für die die Erlernung eines einschlägigen
Lehrberufes nicht von wesentlicher Bedeutung ist, wird die Erlernung
eines Lehrberufes ersetzt durch

a) eine vierjährige Verwendung im technischen Dienst, davon eine
einjährige einschlägige probeweise Verwendung im Fachdienst
im PTA-Bereich oder in der Post- und Fernmeldehoheitsverwal-
tung, oder

b) eine zweijährige Dienstzeit als Beamter des Mittleren Dienstes
im PTA-Bereich oder in der Post- und Fernmeldehoheitsverwal-
tung in einschlägiger Verwendung, davon eine einjährige probe-
weise Verwendung im Fachdienst im PTA-Bereich oder in der
Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung.

Garage- und Werkmeisterdienst im PTA-Bereich

47.3 (1) Im Garage- und Werkmeisterdienst im PTA-Bereich an
Stelle der Erfordernisse der Z 3.11 die Erlernung eines einschlägigen
Lehrberufes und die erfolgreiche Ablegung der für die Verwendung er-
forderlichen Kraftwagenlenkerprüfung sowie
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a) eine zweijährige Dienstzeit als Beamter des Mittleren Dienstes
im PTA-Bereich oder

b) eine vierjährige Dienstzeit als Beamter der Verwendungsgrup-
pen P 1, P 2 oder P 3 im PTA-Bereich.

(2) Das Erfordernis der vierjährigen Dienstzeit verkürzt sich auf zwei
Jahre, wenn der Beamte die Grundausbildung für die Verwendungs-
gruppe D für eine Verwendung im PTA-Bereich erfolgreich abgeschlos-
sen hat.

Post- und Fernmeldedienst im PTA-Bereich und 
in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung

47.6 Im Post- und Fernmeldedienst im PTA-Bereich und in der
Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung tritt anstelle der Erfordernisse
der Z 3.11

a) eine vierjährige Dienstzeit im PTA-Bereich oder in der Post- und
Fernmeldehoheitsverwaltung, davon eine zweijährige einschlä-
gige probeweise Verwendung im Fachdienst im PTA-Bereich
oder in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung, oder

b) eine zweijährige Dienstzeit als Beamter des Mittleren Dienstes
im PTA-Bereich oder in der Post- und Fernmeldehoheitsverwal-
tung, davon eine einjährige einschlägige probeweise Verwen-
dung im Fachdienst im PTA-Bereich oder in der Post- und Fern-
meldehoheitsverwaltung.

Definitivstellungserfordernisse:

47.8 Für die in den Z 3.16 und 47.2, 47.3 und 47.6 angeführten
Verwendungen der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die
Verwendungsgruppe C.

48. VERWENDUNGSGRUPPE D
(Mittlerer Dienst)

Ernennungserfordernisse:
Allgemeine Bestimmungen

Fachliche Eignung

48.1 Die für den Dienst in dieser Verwendungsgruppe erforder-
lichen Kenntnisse und Fähigkeiten beziehungsweise Fertigkeiten.
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Erlernung eines Lehrberufes

48.2 Auf den für einzelne Verwendungen geforderten Nachweis der
Erlernung eines Lehrberufes ist Z 3.13 anzuwenden.

Besondere Bestimmungen für 
einzelne Verwendungen

Kraftwagenlenker im Betriebsdienst im PTA-Bereich

48.5 Für Kraftwagenlenker im Betriebsdienst im PTA-Bereich

a) die Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes oder eine einjäh-
rige probeweise Verwendung als Kraftwagenlenker im Post-
und Fernmeldedienst,

b) die erfolgreiche Ablegung der erforderlichen Kraftwagenlenker-
prüfung und

c) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwen-
dungsgruppe D.

Post- und Fernmeldedienst im PTA-Bereich

48.6 Im Post- und Fernmeldedienst im PTA-Bereich, soweit nicht
die Z 48.5 oder 48.7 in Betracht kommen,

a) eine vierjährige Dienstzeit im PTA-Bereich (davon eine einjährige
probeweise Verwendung im Post- und Fernmeldedienst der
Verwendungsgruppe D) und

b) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwen-
dungsgruppe D.

Technische Dienste im PTA-Bereich

48.7 In den technischen Diensten im PTA-Bereich

a) die Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes (oder eine vier-
jährige Dienstzeit im PTA-Bereich, davon eine einjährige probe-
weise Verwendung in technischen Diensten der Verwendungs-
gruppe D) und 

b) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwen-
dungsgruppe D.
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Definitivstellungserfordernisse:

48.12 Für alle Verwendungen (ausgenommen die unter den Z 48.4
bis 48.11 angeführten Verwendungen und die Verwendung als Kurier
in der Präsidentschaftskanzlei) der erfolgreiche Abschluß der Grund-
ausbildung für die Verwendungsgruppe D.

49. VERWENDUNGSGRUPPE E
(Hilfsdienst)

Ernennungserfordernisse:

Eignung für die vorgesehene Verwendung.

50. VERWENDUNGSGRUPPE P 1

Ernennungserfordernisse:

Die Z 3.13, 3.21, 3.23, 3.28 und 3.33 sind anzuwenden.

51. VERWENDUNGSGRUPPE P 2

Ernennungserfordernisse:

Allgemeine Bestimmungen

Gemeinsame Erfordernisse

51.1 Erlernung eines Lehrberufes und zehnjährige Verwendung im
erlernten Lehrberuf in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Ge-
bietskörperschaft.

Erlernung eines Lehrberufes

51.2 Auf den geforderten Nachweis der Erlernung eines Lehrbe-
rufes ist, soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt wird, Z 3.13 an-
zuwenden.
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Besondere Bestimmungen für 
einzelne Verwendungen

Anwendung von Bestimmungen der Z 4
51.3 Die Z 4.10, 4.12 und 4.15 sind anzuwenden. Z 51.1 gilt nicht

für diese Verwendungen.

53. VERWENDUNGSGRUPPE P 4
Ernennungserfordernisse:

Fähigkeit zur Ausübung von handwerklichen Tätigkeiten, für die
eine über die bloße Einweisung am Arbeitsplatz hinausgehende Anlern-
zeit erforderlich ist, und dauernde Verwendung auf diesem Gebiet.

54. VERWENDUNGSGRUPPE P 5
Ernennungserfordernisse:

Eignung für die vorgesehene Verwendung als Reinigungskraft oder
als ungelernter Arbeiter.
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